
Zeitschrift für 

STRAFVOLLZUG 
Herausgegeben von der Gesellschaft für 

Fortbildu'ng der S trafvollzugsbedieD8te t en e. V. 

Ig. 6 1956 

INHALT5VERZEICHN 15 

Straffalligenhilfe: Berichte über die 2. Arbeitstagung des' 
Bundeszusammeoschlusses für Stralfälligenhille in Goslar 
vom 22 . bis 24. Oktober 1956 

1. Wien: Ausschnitte aUB dem Tagung8beri~t 

2. Gundermann : StraffälligenhiU~ während des Vollzugs 

3. Bernnann: Grundsätzliche Fragen der Straffälligen. 
hille während des Vollzugs 

4. Roggendorff: Probleme der Straffälligen hilfe während 
dea Vollzugs 

Matthias: HiUe für die aus der Strafhaft Entlas_senen 

Die Heranwachsenden: Thema des 10. Jugendgerichtstages 
in Marburg/Lahn ~om 11. bis 13. Oktober 1956 

1. Seige: Die Heranwachsenden im Strafvollzug und 

Nr.4 

Seit .. 

193 

194 

209 

214 

218 

in der Entlaasenenfürsorge 232 

2. Bondy: 

Krüger: 

Die sogenannten Halbstarkenkrawalle 240 

Die KriminalpsychologiscbeAbteil ung der 
Getangni~behörde der Freien und Hause-

stadt Hamtiurg (I. Teil) 243 

Buchbesprechung 256 

F Ü R PR AXIS UND W I SSENSC HAFT 



Straffälligenhilfe 
Bericht über die 2. Arbeitstagung des Bundeszusammcnschlusses 
für Straffälligenhilfe in Goslar vom 22. bis 24. Oktober 1956 

1. Ausschnitte aus dem Tagungsbericht 
Von Albert Wi e n , Erater Slaatnnwall , Neus tadt an der WeiD!trafie 

Viele Tllusende Men schen gt!hen jährlich durch unsere Gefangnisse 
und Strafanstalten. Dem verantwortungsbewu6ten Staatsbürger kaon es 
nicht gleichgültig bleiben, was mit diesen Menschen während und Dach 
der Strafverbüfiung geschieht. Die Sorge um ihre Wiedereingliederung 
in die Gemeinschaft mufi zu einem echten Anliegen der gesamten 
Gesellschaft werden . 

Diese bedeutungsvollen Worte standen über der Eröffnung der 
2. Arheilslagung des BundeszusalD menschlusses für StraffälligenbiUe, 
die vom 22. bis 24. Oktoher 1956 über 200 Männer und Frauen der 
Justiz, der Kirchen, der Wohlfahrts- lind F'ürsorgeverhäude, der Be
wiihrungsheJfer, des Jugendsozialwerkes und ähnlicher Einrichtungen, 
die sich mit der F ürsorge um tlen s traffällig gewordeuen Menschen 
befassen, zusammenführte. 

Im Mittelpunkt der von H. H. Prälat ßu chh o lz trefflich gelei
teten Tugung standen drei Referate, von Prof. Dr. S ievert s , Hamburg, 
Studieurut Gundermann, Kaiserslautern, lind vo n Generalstaatsanwa lt 
Dr. Bauer, Frankfurt / Main, über StrllffaIJigenhilfe vor der Verurtei
luug, während des Vollzugs und nach der Entlassung. Diese Referate 
dienten mehreren Arbeitsgemeinschaften als Grundlage zur Bespre· 
chung zahlreicher rechtlicher und prakti Bcher Fragen auf allen Gehieten 
der Straffä lligenhilfe. Es würde zu weit füllren, wenn ich einen ins 
einzelne ge hcntleo Tagungsbericht brin gen wollte, in den uuch die 
vielen in den Arbeitsgemeinscbaften IIn geschniuenen und behandelten 
Fragen ei ngeschlossen wären . Ich will mich darauf beschränken, die 
wesentlich.sten Gedanken au~ den heiden erstcll Referaten aufzuzeigen, 
da die .Ausführungen über "Slraffälligcn hilfe während des Vollzugs" 
wegen ihrer hesonderen Bedeutung für unsere Vollzugsbeamten im 
Wortlaut folgen werden. 

1>rof. Or. Siever t s beleuchtete in seinem Eröffnungsvortrag die 
besondere sozi!tle und psychologische Si tuation eines Angeklagten vor 
dem Urteil. Er forderte insbesondere für die Uotersucllllogsgefuogenen 
rechtzeitige und ausreichende Betreuung. Gerade bei diesen Gefangenen, 
deren Schuld ooch nicht hew ie~e ll sei, müsse man die Gefahren der 
Haft erkennen und unnötige sozial e und seelische Schäden durch das 
Strafverfahren vermeiden. Nicht nur Staatsanwalt, Richter und. Vertei· 
diger sollten der besonderen Situation des Untersuchungsgefangenen 
Rechnung tragen, auch die Einrichtungen der Straffälligenhilfe müßten 
sich ihrer besonders annehmen, Der Relerent behundelte dann ausfü hr· 
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lieh die Geriehtshilfe. Er forderte den rechtlichen Einbau dieser Ein· 
richtung in die vercbiedensten Abschnitte des Strafverfahrens und gab 
weiterhin wertvol1e Anregungen für die zweckinälHgste Organisationsform 
der Gerichtshilfe. ihren Aufgabenkreis und die rechtliche Behandlung 
der Berichte der in der Gerichtshilfe tiitigen Helfer. 

Generalstaatsanwalt Dr. Bauer referierte über die Bedeutung 
der Strafflilligenhilfe nach ,der Verurteilung. Die Entlassenenfürsorge 
erfüllt mit ihrem Streben nach Eingliederung der Straffälligcn in die 
Gesellschaft ihrerseits einen Teil der Resoziali~ierungsaufgaben, die der 
soziahtaatliche Charakter der Bundesrepublik gebietet. Sie diene nicht 
nur denen, die mit der Auflage einer 8ewährungsaufsicbt entlassen 
seien, sondern auch solchen Gefangenen, die ihre ganze Stra fe verbü6t ha
ben und einer besonderen Betreuung bedürfen. Die Heranziehung ehren· 
amtlicher Bewährungshelfer sei eine der wichtigsten Aufgaben der 
Zukunft. Die Öffentlichkeit, insbesondere auch die Presse, sollten ihre 
Mitwirkung nicht versagen. 

Die Entl.assenenhilfe müsse auch Fordcrungen an Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtsprechung stellen: in einem neuen Strafrecht 
müsse auf Maunahmen verzichtet werden. die wie Zuchthaus· und Ehren· 
strafen die Resozialisierung erschweren. Das geltende Straftilgungsrecht 
entspreche nicht mehr den Erfordern issen der Nachfürsorge; Sperre 
und Tilgung der Vorslrafenvermerke seien vorzuverlegen. Auch bei 
der Sozialreform dürften die Gefangenen nicbt vergessen werden. Ge· 
richte, Gefängnisse und Bewäbrungshelfer mü6ten sich zu einer früh· 
zeitigen und intensiven Zusammenarbeit bereilfinden, alle mit der Ent· 
lassenenfürsorge befauten örtlichen Vereinigungen sich im lnteresse einer 
zweckmäfligen Verwaltungsarbeit organisatorisch w sammenschlielien. 

2. Stralfälligenhilfe während des Vollzugs 
Releru von F. Gundermann, Studienrat, Kailenlaute lD 

Verehrte Damen und Herren! 

Zu meinem Referat .,StraffäUigenhilfe während des Vollzugs" 
möchte ich vorausgehend bemerken, da6 mir nur die Erfahrungen 
einee nebenamtlichen Gefängnispfarrers zur Verfügung stehen und 
da6 es mir mehr darauf ankommt. die grundsätzliche geistig·seelische 
Seite des Themas zu behandeln als die praktische ; diese dürfte mehr 
Sache der Arbeitsgemeinschaft sein. 

Der Begriff "Straffälligen hilfe" birgt die Aufgliederung des Stoffes 
in sich. nach der zu sprechen wäre: I. über den Straffalligen selbst. 
11. über die Persönlichkeit des Helfers, 111. über die Art der Hilfe, 
IV. über das Milieu der Hilfe, V. tiber Motive und Ziel der Hilfe. 
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I. Der Straffällige 
Zunächst also die Frage: Mit wem haben wir es in der Straf· 

fälligenhilfe zu tun? 
Die selbstverständliche Antwort lautet: Wir habeu es mit dem 

Menschen zu tun, der in die Not des Freiheitsentzuges geraten ist, 
eine Not, die aus Schuld entstanden und ihm als Strafe auferlegt ist. 
Die Straffälligenhilfe soll ihm iu dieser Not helfen. Wer immer in 
dieser Hilfe tätig ist, wird sich stets von neuem über die innere Ver· 
fassung de! Straffälligen Gedanken machen müssen. Er wiJ::d überhaupt 
nicht aufhören dürfen , über den Menschen, zumal über den heutigen 
Menschen nachzudenken und sich durch Studium ein immer deutlicheres 
Bild vom Wesen des Menschen zu verschaffen. "~orscbungsgebiete wie 
die Tiefenpsychologie, die Licht zu bringen versucht in die verborgenen 
und unbewufiten Triebmüchte und Antriebskräfte des Menschen , können 
heutzutage, auch wenn sie noch vielfacher Diskussion ausgesetzt sind, 
von Angehörigen der Berufe, die mit dem Menschen zu tun haben, 
wie Pädagogeu, Ärzten, Geistlichen, Richtern, Fürsorgern u. dgl. , nicht 
mehr übergangen werden. Den Menschen verstehen, hei&t ibm belfen 
können. 

Es sei mir gestattet, a) zum Verständuis des Menschen, b) des 
heutigen Menschen, c) des straffällig gewordenen Menscben einiges 
auszuführen. . 

Der Mensch ist ein Wesen, bei dem die biologisch gebundene 
Leihnatur bestimmend durch· und üherrormt ist durcb eine geist· 
seelische Personalität. Der Mensch ist wesenhaft Person, im Gegensatz 
zu allen übrigen Lebewesen. Person· und im bedeutenderen Sinne 
Persönlichkeitsein bedeutet Seihstbesitz und Selbstbestimmung in 
verantwortlicher und schöpferischer Freiheit; aus dieser Freiheit muli 
er, weil der Mensch nicht in der vollkommenen Naturgebundenheit 
des Tieres steht, sein Personsein nach den geistigen Gesetzen des Wahren 
und des Guten in unablässiger Bemühung immer wieder neu darstellen. 
Dem Mitmenschen, beim Säugling z.B. der Mutter, kommt bei dieser 
Bemühung eine weckende, anregende, ermunternde, regulierende Rolle 
zu, eiDe Rolle von entscheidendem Gewicht. Person· uDd noch mehr 
Persönlichkeitsein verwirklicht sich erst voll und ganz im sozialen 
Bereich, von Person zu Person, ja vom Ich zum Du. Der Besilz und 
Gebrauch der per~onaIen Freiheit von Mensch zu i\lenscb begreift jene 
.dem Menschen eigene Würde in sich, die sich in dem Degriff der 
Ehre ausdrückt, und · schafft das gesunde Selbslbewußtsein, das die 
Grundlage jeder positiven Lebensaulfassung und Lebensgestaltung ist. 
Im Punkt personale Freiheit ist der Mensch am empfindlichsten. Hier 
liegt der Kern der Not des Straffälligen. 

Unordnung entsteht im Menschen und in seinem sozialen Umkreis, 
wenn der Gebrauch der personalen Freiheit nicht nach den Gesetzen 
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des Wahren und Guten, sondern der Unwahrheit und des BÖsen 
geschieht. Diese Möglichkeit, die oft genug tragische Gestalt annimmt 
und ZUDl moralischen, ja vielfach physischen Untergang führt, macht 
eigentlich erst die GröGe der menschlichen Existenz aus, weil sie ihn 
in einen letzten Verantwortungsbezug stellt. Freiheit zu verantwort
licher, schöpferiscber Lebensgestaltung im Zusammenhang der ~Ienschen 
ist das Grundelement des Humanen, des Menschseins. Je tiefer ein 
Mensch diese Freiheit atmet - ich sage ausdrücklich "atmet",d. h ., es 
handelt sich um die "Luft", um das "Klima" der Freiheit - um so 
mehr fühlt er sich als wahrer Mensch, nimmt er Verautwortung auf 
sich und produziert ein originales Lehen, was wieder zur Folge hat, 
da6 er mit sich selbst und mit der Umwelt in einem Zustand ausge
glichener Erfülltheit, wir können es Friede und Glück nennen, lebt. 
Je mehr diese Freiheit fehlt, um so mehr erfüllt ihn das Unbehagen 
eines elementaren Mangels, das sich in psychophysischer Erkrankung 
äu6ern und his zur Verzweiflung und Selhstvernichtung steigern kann. 
Der Entzug der Freiheit ist die Strafe. 

Der h eutige MeD!~cb leidet durch die mlinnigllichen, une ntrinD
baren Zwangsläufigkeiten, in denen sein Leben abläuft, durch eine 
immer weitergreifende Automatisierung, die den Raum, noch besser 
den Spielraum, freien, selbstverantwortlichen, eigenschöpferischen Tuns 
immer enger hegrenzt, von vornherein an diesem Unbehagen, wenn 
vieUeicht auch mehr unbewufit als bewuGt. Das Leben hat immer 
mehr einen organisierten, immer weniger einen organischen Charakter. 
Was dem Menschen durch Normung, Planung, Fertigung, durch Appara. 
tur jeglicher Art abgenommen wird, das wird ihm "in Wirklichkeit 
genommeu an Spontanität, an Initiative, an Originalität, d.h. also an 
nnmittelbarer, persönlicher schöpferischer Möglic:hkeit. Das aber macht 
den Menschen in der Tiefe krank, kann er doch eigentlich nicbt mehr 
ganz eT selbst sein. Er wird mehr gelebt, als dafi er leht. Um das 
Eigentliche wird er betrogen. Das Eigentliche ist sei ne Berufullg und 
seine Befähigung, Bild und Gleichnis Gottes zu sein und als solche8 
da8 göttliche Urschöpfertum durch ein verantwortliches Nachschöpfertum 
abzubilden, fortzusetzen nnd zu vollendeIl. (Von daher wächst mensch· 
liche Kultur.) 

Au6er an der Einengung seiner allgemeinen Lehensfreiheit leidet 
der heutige Mensch auch an dem Mangel Hn einer echten Weltweit 
und damit an dem Mangel echter Bindungen. Vorn Grunde seines 
Wesens her Bucht der Mensch immer das, was größer ist als er selbst, 
was ihn erfüllen, erheben, erhöhen, woran er sich halten. sich em por
bilden, sich steigern und bereichern kann ; er möchte glauben, vertrauen. 
sich anvertrauen: mit einem Wort, er verlangt nach echter Autorität, 
er verlangt, dieser Autorität Verehrung entgegenbringen zu können, ja 
er fühlt sich zutiefst befriedigt, wenn von dieser Antorität Erwartun-
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gen und Forderungen an ihn gestellt, weDn Leistung, Anstrengung, Kampf, 
Verzicht und Opfer von ihm verlangt werden. Die Stufenleiter, auf 
der sich Auturität darstellen kanu und 8011, reicht von der Familie 
über Staat und Kirche bis zu Gott selbst hin. Der heutige Mensch 
steht nur noch mäßig in all den verschiedenen Autoritäts· und Wert· 
bereichen. Die tieferen Gründe dieses geheimnisvollen Zerfall prozesses 
aufwzeigen, fdJlI hier die Zeit. Fest steht eine große innere Verarmung 
dcs Menschen wesens an höheren Werten, die ihn binden und erfüllen. 
Er spü rt weniger bewufst als unbewußt, eine innere Haltlosigkeit und 
Leere, Zustände, die ja immer mit Unsicherheit und Angst verbunden 
sind, sucht Ersatz, bindet !>ich an Scheinautoritäten, an Scheingrö6en, 
an Scheinerfüllung, an Scheinwerte, verschafft sich einen Scheinfrieden, 
ein Scheinglück. Die meinungsbildenden Mächte des heutigen öffent
lichen Lebens: Presse, Film, Funk vor allem, denen der heutige 
Mensch fast sklavisch ergeben ist, fördern vielfach seine innere Labilität 
und schaffen eine - wie ich einmal [as (Ringel. Lun, DieTiefenps:vcho· 
[ogie hilft dem Seelsorger) - "traumatisierende Konstellation", d. h. 
eine Umwelt. die ihm nachbaltige gei8heeli8che Schäden zufügt. So 
ist seine innere Uispo3ition derartig, dafi aus ihr UD schwer anormale, 
irrationale, pathulogische, perverse Haltungen und Handlungen hervor· 
geben können. Tiefste Ursache hierfür wäre dann die nicbt zu ihrem 
Recht gekommene, vernachlässigte, in ihren Grundtendenzen nicht 
oder nicht genug angesprochene, die einerseits übergangene, andererseits 
überforderte geistige Natur de~ Menschen. 

Der straffällig gewordene Mensch mn6 nun unter Beachtung 
dessen, was über den Menschen überhaupt und den heutigen Menschen 
ausgeführt wurde, betrachtet werden. Der Straffällige, dem wir begegnen, 
ist ein Mensch und ein heutiger Mensch. Als Mensch bewegt auch er 
sich in den Gesetzen seiner geistseelischen Struktur, d. h., er erstrebt 
ein Leben in der Iwrsunalen Freiheit. Als hp-utiger Mensch leidet er 
von vornherein on der personalen Eigenwertminderung, wie sie sich 
aus den veränderten Lebensverhältnissen in grö6erem oder geringerem 
Malle von selbst ergeben kann. 

Im Straffiilligen haben wir nun einen Menschen vor uns, der 
wegen einer Verletzung der Rechtsordnung zum Zweck der Sühne 
und der Besserung mit der Strafe eines formellen und ausdrücklichen 
Freiheitsentzuges belegt wird. Diese Strafe trifft, auch wenn sie mit 
äulleren und körperlichen Nachteilen und Entbehrungen verbunden 
ist, den zentralen geistigen Kern des Menschen. seinen Person kern. 
Sie trifft die verwundbarste Stelle, jene, wo er Mensch ist, wo seine 
Freih~it. seine Würde und Ehre beschlossen sind. Solange der Mensch 
das fundamentale Wissen und Bewu.6tsein um das, was ihn zum 
Menschen macht, bewahrt, wird diese Strafe auch immer eine Not 
und ein Leiden für ibn sein. Wenn das moderne Leben auf die Au!· 
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laltung der personalen Möglichkeiten des Menschen beeinträchtigend 
wirkt, so kann sich als Folge bei manchen eine gewisse Unempfindlich. 
keit herausbilden, bei anderen aber kann sich ebenso ein sehr diffe· 
renziertes Gefühl gerade für die penonale Sphäre entwickeln. So stehen 
gerade bei den heutigen Straffälligen den Typen mit reduziertem per
sonalem Bewu6tsein solche mit überwachem personalem Bewu6tsein 
gegenüber. In beiden Fällen stellt skh eine nicht leicb te Aufgabe für den 
Helfenden. Wenn auch im Grad verschieden, 80 ist doch jeder Straf· 
fällige ein Getroffener, d. h. ein seelisch Verwundeter, und zugleich 
ein Betroffener, d. h. ein Beschämt{"r; ist es doch für den Menschen 
eine Schmähung, eine Schmach, eine ~ande, nicht frei zu sein. Die 
oft verzweifelten Versuche, die Schuld auf alle Weise von sich zu 
wälzen, sind im Grunde Versuche, die Schande der Unfreiheit von 
sich zu tun, desgleichen auch die Versuche, der Haft zu entrinnen 
durch AU'lbrechen. Die ganze Haftpsychose mit allen Widf'rselzlichkeits· 
erscheinungen hat hier ihre eigen tliche Wurzel. 

Wenn gesagt wurde, da6 die zwanghaften Lebensformen der heu· 
tigen Zeit die Entfaltung einer vollgültigen Personalität schmälern und 
so den Menschen im allgemeinen mindern und schwächen. w kommt 
bei einem hohen Prozentsatz der Strafflilligen - die Erfahrung zeigt 
es - hinzu, daS sie schon von den Anfängen oder den Begleitum. 
ständen ihres Lebens ber geschwächte oder verkümmerte Menschen· 
wesen waren. Abgesehen von erblir,her Belastung, die die petllonalen 
Funktionen schwer heeinträchtigen kann, ist es nach den Forschungs' 
ergebnissen der Tiefenpsychologie besonders der Mangel an sozialer 
Geborgenheit, praktisch gesprochen an Liebe, an Nestwärme, der die 
Entwicklung eines gesunden personalen Empfindens und Bewu6tseins 
nachhaltig erschwert bzw. überhaupt hemmt. Die meisten Straffäl
ligen erlebten von frühauf oder von langher Ungeborgenheit, Unord· 
nung, oft Zerrüttung in Familie oder Ehe. Viele entbehrten df's sozialen 
Scho6es, erfuhren weder Väterlichkeit noch Mütterlichkeit, waren von 
vornherein ungewollt, wurden übergangen, mi6acbtet, sinnlos gestraft, 
Angstzuständen ausgesetzt, sahen und hörten zu früh das Gemeine mit 
an, so da6 die Empfänglichkeit für höhere Empfindungen zerstört wurde 
oder sich gar nicht entwickeln konnte. Für viele war die dunkle Gasse 
die Zußucht, dunkle Existenzen mit dunklem Gewerbe die Gesellschaft. 
:rtlancher hat nie Vater oder Mutter kennengelernt, sondern erwachte 
im Waisen· oder Erziehungsheim zum Bewu&tsein, brachte 80 ungelöste 
Fragen mit ins Lehen, die ihn innerlich unsicher, gehemmt, mi6trauisch, 
kont.aktschwach, ja vielleicht asozial machten. So ist mancher straffällig 
geworden, weil er das Humanum nie kennenlernte, geschweige denn 
das Christianum, ist es geworden, weil er dessen nicht- fähig war oder 
aber weil es ihm versagt wurde. Und mancher mu6te mi6raten. weil 
er schon längst verraten war, vielleicht schon vor seiner Geburt,' ver· 
raten in .seinem Anspruch auf das volle Recht der menschlichen Per· 
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sönlichkeit. Da6 dann die verratene Natur sich zu irgendeiner Zeit 
rächt durch den Aufstand gegen die Gesellschaft, ist nur zu oatürlich. 

Es ist nicht meine Absicht dar.-;utun, dau es im Gruode keine 
Schuldigen gebe, sondern nur Meoschen, die, vielleicht schon von 
Geburt an, auf die Schattenseite des Lebeos geraten Bind, die alBo 
infolge von Erbschwäche, Milieuschäden und anderen negativen Ein· 
flüssen in Ungesetzlichkeit und Strafe gerieten. Denn solange noch ein 
Mensch mit Fug und Recht als Mensch bezeichnet werden kann, d. h., 
solange er noch grund3ätzlich urteilsfähig ist und als personales Wesen 
in der sozialen Umwelt lebt und bestehen kann, hat er auch grund
sätzlich Verantwortung, kann er schuldig und strafwürdig werden. Der 
Grad der Verantwor!lichkeit ist aber verschieden, und es ist Sache des 
Richtenden, in einem gewissenhaften ludicium das Mau der Strafe von 
der Tat, aber nicht miDder vom Täter her zu bemessen. Während der 
Richter um der objektiven Würde des Rechtes willen auf die Wahr· 
Dehmung des vindicativen Charakters der Strafe, also ihres Bufi· und 
Sühnecharakter!l, nicht verzichten darf und deswegen auch den vermin· 
dert Verantwortlichen strafen mu6, kann der Helfer und mu6 er, aus 
dem Wesen der Hilfe heraus, seine Tätigkeit vornehmlich von den 
subjektiven persönlichen Gegebenheiten des jeweiligen Straffälligen her 
ansetzen, d. h., der Richter hat es mehr mit einem OelinqueDten, der 
Helfer mehr mit einem Menschen zu tun. Beide - Richter und Hel· 
fer - aber bedürfen der Diskretion und der Ehrfurcht in der Behand· 
lung von Menschen, dic vor den Augen der Öffentlichkeit verurteilt 
und bestraft werden müssen, die aber trotzdem den unveräußerlichen 
Charakter personaler Wesen tJewahren und damit auch den Anspruch 
haben, auch im Vollzug menschenwürdig behandelt zu werden. Ehr
furchtslosigkeit und daraus folgende Selbstgerechtigkeit, Dinge, die immer 
negative Wirkungen haben, ki:innen da nicht aufkommen, wo man um 
das Geheimnis der no~heit weiß, das ja in jedem Menschen lebt und 
ihn selbst unversehens in Schuld und Strafe bringen kanu. 

Aufier dem Freiheitsentzug ist es nun noch ein anderer wichtiger 
Faktor, der dem Straff'alligen eine echte Not be.t.eiten kann, das ist 
die Gewissenslast der Schuld. In dieser Not bedarf er einer HiIle, die 
allerdings im Grunde eigentlich geistlicher Natur ist und eiuen eigenen 
Charakter hat. Die Gewissensschuld ist ja etwas, was das Verhältnis 
des Menschen zu Gott betrifft. Je gläubiger und religiöser ein .Mensch 
ist, um so mehr wird ihm eine schwere Schuld zu schaffen machen, 
sie kann ihn geradezu in innere Verzweiflung treiben. Andererseits 
kann gerade wieder der religiöse Mensch durch seinen Glauben an den 
barmherzigen Gott aus dieser inneren Not erlöst und in seinem Gewis
sen befriedet werden. Schwieriger ist es bei Menschen, die ein Schuld· 
bewu6tsein haben, aber wenig oder überhaupt nicht giäubig sind. Sie 
schämen sich vor sich setbst und leiden uuter der Enttäuschung, die 
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sie mit sich selbst erleben müssen und die sie anderen bereiten. Hier 
liegt die Gefahr des Selbstmordes aus Verzweiflung nahe. Jedenfall s 
trifft die Schuld den personalen Kern des M~nschen. Sie treibt ihn 
in eine Auseinandersetzung mit sich selbst, in unaufhörliche Selbstvor. 
würfe, die das ganze leibseeliscbe Gefüge des Menschen erschüttern 
können. Nicht umsonst sagt der Dichter : "Der ü bel Grö6tes aber ist 
die Schuld", und freiwillige Geständnisse sind dann die einzigen Wege 
seelischer Selbsthilfe und Selbsterhaltung. Solche Menschen bedürfen 
sehr des Gesprächs mit einem vertrauenswürdigen Menscben. 

Andere Faktoren, die mehr Folgen der StraWilligkeit .sind und 
auch Not verursachen können, sind die Sorge um die Erhaltung der 
beruflichen Existenz sowie die Sorge um Wohl und Wehe der Familie, 
der Eltern oder sonstiger nahestehender Menschen. Das Unvermögen 
nach draußen etwas zu tun und unternehm en zu können, für sich oder 
andere, ist eine schwer zu ertragelOlde Folge des Freiheitsentzuges. Zu 
erwähnen bliehe noch, daß es unter den Straffälligen immer wieder 
Typen gibt, die weder personaler Aktion noch Passion fähig zu sein 
IIcheinen. Sie kennen keine eigentliche, d. h. inncre, lIeeiische Not. Sie 
sind mehr vegetative animale Wesen, Triebnaturen, die mehr verwahrt 
als bestraft werden mü6ten, kriminell in der Veranlagung oder durch 
langdauernde Gewohnheit, Verbrechertypen, hemmungslos, obne mo· 
ralisch es Wertempfinden, unzugänglich, kontaktunfähig. Was in ihnen 
an Spuren personal·menschlichen Wesens vielleicht vorhanden war, ging 
in den meist nicht wenigen Jahren ihres Gefängnisvorlebens endgü1tig 
verloren. Aber auch sie müssen in dem Bereich der Sorge einbezogen sein. 

II. Der H e lfer 
Welche berufliche, amtliche oder dienstliche Funktion der Helfer 

auch immer inne baben mag, in jedem Fall ist eine echte Hilfe - und 
diese muß ja schlie61ich immer angestrebt werden - nur möglich aus 
einer echten Begegnung. Begegnung aher geschieht von Mensch zu Mensch, 
von Person zu Person. Die Begegnung ist um so leichter möglich, je 
mehr sie sich auI gleicher Ebene vollzieht. Wenn aber der eine Partner 
Hilfe bringen, der andere Hilfe annehmen soll, ist die Begegnung wegen 
der venchiedenartigen Position der beiden Partner schwieriger. Hilfe 
em pfindet mancher Mensch als eine gewisse Demütigung, das Helfen 
verbindet sich manchmal mit einer gewissen Aufdringlichkeit. Gerade 
der StraIfällige ist wegen einer inneren Scham vor sich selbst und auch 
aus einer allgemeinen Protexthaltung gegen die Umwelt überhaupt, 
beilonden aber gegen jede Art VOn Amt und Autorität, nicht ohn e 
weite~es geneigt, sich einer helfenden Begegnung zu erschlie&en. Kann 
man keinen Menschen eigenmächtig erobern, so vor allem nicht den 
Menschen, der unter der peinlichen Not von Schuld und Strafe leidet. 
Schuld wirkt hemmend, trennend, Strale desgleicben. Wer durch Frei· 
heitsentzug Einbu6e erlitten hat an seiner personalen Integrität, hat 
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Unheschoitenen gegenüber ein Gefühl der Abwehr, des Mi6trauens; 
denn wie kein Mensch, so will auch er nicht verachtet werden und 
so den dünnen Boden seiner seelischen Existenz ganz unter den Füllen 
verlieren. 

Das Grunderfordernis für den Helfenden, damit er in den per
sonalen Bezirk des anderen, dem er Hilfe bieten soll, Zugang ·gewinnen 
kann, ist - um es mit dem heutzutage allerdings sehr vergriffenen 
Wort zu sagen - Liebe. Wie sie überhaupt die einzige wirkende 
Kraft ist, so ist sie auch die eigentliche und höchste Form personaler 
Beziehung, Liebe, verstanden als bejahendes, wohlwollendes Zugehen 
von Person zu Person, als Sein auf den anderen hin. Egozentrische 
Typen sind einer solchen Liebe wenig fähig, sie wollen mehr Macht 
au süben, als sich hingeben und dienen . Nur echte t.iebe sch lieSt einen 
fremden Menschen wirklich auf, sie allein erreicht EinlaS. Der Kern 
dieser Liebe ist die Ebrfnrcht. Für die Ehrfurcht ist der andere Mensch 
nicht ein Objekt, mit dem etwas zu geschehen bat, nicht ein womQg
lieh illteressanler Fall. Sie steht vielmehr mit einer gewissen Scheu 
und Verhaltenheit vor dem Geheimnis einer fremden Person. w",ifl 
sieb gleichzeitig aber auch solidarisch mit dem fremden Geschick, mit 
der fremden Not, dies aus dem Wissen um die Gemeinsamkeit der 
menschlichen Natur mit ihren positiven und negativen Möglichkeiten. 

Von grörster Bedeutung ist diese Solidarität und dieses Wissen in 
der Straffälligen hilfe. Um Zugang zu einem Menschen zu finden, der 
gestrauchelt ist, mUß ich wi ssen und auch glauben. daS er auch des 
Guten noch fähig ist oder es werden kann. Der Gestrauchelte, der 
mit sich seihst Schlimmes erlebt hat. der von sich selbst enttäuscht ist 
und sich nichts Gutes mehr zutraut, klammert sich - weil man ja nur 
aus Vertrauen existieren kann - an jenes Vertrauen, das ihm von 
einem anderen Menschen ehrlich entgegengebracht wird, an den Glauben, 
den ein anderer doch noch an ihn bat. Für manchen ist dieser Glaube 
das einzige Brot, von dem er noch sein seelisches Dasein fristet. Die
ser Glaube vermag in einem entmutigten und zur Selbstaufgabe geneig· 
ten Herzen wieder neue Kräfte. neues Selbstvertrauen und neuen guten 
Willen zu wecken . Echte Liebe ist ja immer auch verhunden mit Hoff
nung und Glaube und wirkt immer schöpferi sch, erzeugt neues Leben, 
heilt seelische Wunden, vertreibt Pessimismus. macht zuversichtlich und 
zukunftsfroh. Der Helfer muli also seinem Partner in echter Solidarität 
hegegnen; sie bietet ihm den Schlüssel zum fremden Herzen. 

Ans der Grundhaltung der Ehrfurcht ergeben sich von seIhst einige 
Weisen, mit den Menschen umzugehen. Zunächst muo man, um glaub
würdig zu sein und ernst genommen zu werden. wirklich da·sein. Bei 
Menschen, die viel ulld berufsmäßig mit anderen Menschen und ihren 
Schicksalen und Anliegen zu tun haben. besteht immer wieder die 
Gefabr, dao sie da sind und doch nicht da sind. daß sie körperlich 
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anwesend sind, geistig aber abwesend. Die Ursache darur, kann Müdig. 
keit und Abgespanntheit sein oder auch eigene Sorgen u. ä. Während 
der andere mit aller Kraft sein Herz in die Hände nimmt und spricht, 
nehmen wir ihn mit dem Herzen gar nicht recht wahr. Sobald der 
andere dies erkennt, schämt er sieb seines Aufwandes und zieht sich 
enttäuacht wieder in sich selbst zurück . - Hier darf wob I ein Hinweis 
eingeschoben werden, wie wichtig es ist, da6 Sozialarbeiter jeglicher 
Art sich die nötigen Entspannungs· und Erholungspausen gönnen , anders 
fehlt ihnen die Kraft, für andere, wenn es darum geht, wach da sein 
zu können. - Zu diesem wachen Da·sein gehört es aber, zunächst mehr 
zu hören als zu reden. Zum Zuhören muli man sich aber genügend 
Zeit nehmen und sich mit viel Geduld wappnen. Erst dann redet der 
andere wirklich, und erst dann kann man sich selbst aus dem G~hörten, 
aus dem Herausgehörte n und aus dem Nichtgehörten ein Bild machen, 
und zwar nicht nur von dem jeweilig besonderen Faktum, sondern vom 
ganzen Menschen. was ja zur rechten Beurteilung einzelner Fakten 
ndtwendig ist. Die Fähigkeit zur Geduld - sie wurde gerade erwähnt -
ist in der Sozialarbeit von entscheidender Bedeutung, vor allem aber 
in der Tätigkeit bei Straffälligen. Gerade bei solchen Menschen reifen 
naturgemäli die Früchte dieser Arbeit sehr langsam, man mu6 mit klein· 
sten Erfolgen zufrieden sein und darf bei Mi6erfolgen, die es in dieser 
Tätigkeit mehr als genug gibt, nicht die Geduld verlieren, nicht ent· 
täuscht resignieren. Keine gutgemeinte Arbeit geht endgültig ins Leere, 
dessen dürfen wir versichert sein, mag es auch, von außen und im 
Augenblick gesehen, so den Anschein haben. Geduld und dazu Treue 
sind die Kernstücke 'der Liebe, sie fordern uns ganz und sind der 
Prüfstein für unser wirkliches Wollen. 

Das wache Da-sein lälit uns auch das Besondere des einzelnen 
Falles erkennen und gibt die Möglichkeit, nicht nach gelernter Routine, 
aber in elastischer Findigkeit den jeweils richtigen Weg der Hilfe zu 
gehen, die richtigen Mittel anzuwenden und das Schema zu vermeiden. 
Es ist nichts anderes als das personale Offen sein, um das es geht. um 
die schöpferische Wendigkeit des Geistes und der Phantasie, um das 
lebendige Herz; um den persönlichen Charakter also, den dieses Tun 
haben mu6, soll es fruchtbar werden . Unpersönliche Erledigung von 
Fällen ist dieser Tätigkeit nicht nur ungemä6, sie ist auch unbefrie· 
digend und ohne tiefere Wirkung. 

Es bleibt noch zu erwäbnen, da6 mit allem Da·sein, Wach· und 
OtTensein nicht ein naives Drauflosgehen gemeint ist. Diskrete Distanz 
ist immer geboten, allein schon aus dem Wissen um die Hintergründe 
und auch Ahgründigkeit der menschlichen Natur ; jedoch auch um eines 
klaren Urteils und vor allem auch um der inneren Freiheit und Uno 
abhängigkeit willen. Objektiv richtige Ma6nahmen, für die subjektiv 
das Verständnis fehlt, können nur auf der Basis der Freiheit vollzogen 
werden. Die Gefahr des Miiiverstandenwerdens ist nicht so groG wie 
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die Gefahr der Abhängigkeit. Um Gefahren zu vermeiden, muß der 
persönliche Einsatz verbunden sein mit den ü berlegungen nüchterner 
Sachlichkeit, mub die Liebe gesteuert sein durch Vernunft und Men
schenkenntnis, durch Weisheit und Erfahrung. Jeder Mensch, der be
stellt ist zum Helfen, der aber nicht nur äubere Hilfen und Handrei
chungen für das tägliche Dasein, soudern innere Lebenshilfen zum 
Ertragen oder gar zur überwindung geistseelischer Lebensnot bie ten 
soll - und dies kommt ja in der StraffälligenbiUe vor allem in Frage 
- , mu6 darnach streben, in sir.h selbst ein klares und gefestigtes Welt
und Menschenbild zu haben. Er mUb gültige geistige Wertmal.istäbe 
in sich tragen, Mabstä.be des Wahren und Guten, mub um den tieferen, 
ja um den letzten Sinn des Menschenlebens wissen, um den Sinn allch 
der Schuld, des Leidens, des übels, mull wissen, dab diese Dinge gerade 
für den personalen Reifungsprozeb. der jedem .Menschen aufgegeben 
ist. von entscheidender Bedeutung sind, da6 sie dem gläubig Ringenden 
Weg sind durch irdische Nacht in ewiges Licht. Wem diese Einsichten 
geschenkt sind, der wird anderen nie vergeblich heUen. 

IH. Die Hilfe 
Wenn wir nun zur Hilfe selbst kommen und ihre Wesensart 

näher betrachten wollen. so wäre als Wichtigstes zu sagen. daß sie, 
soll sie wirkliche HiHe sein, dem Personencharakter des Menschen 
Rechnung tragen mu6. Person aber ist auf Sinn angelegt. Ziehtrebig
keil und Zweckmäßigkeit ist der menschlichen Natur gemäß. Sinn
losigkeit, Ziellosigkeit, Unzweckmäßigkeit widerspricht ihr. Person
sein heiSt also nach Sinn sueben, des Sinnes und Zieles bedürfen, den 
Zweck erkennen wollen. Wo Sinn wahrgenommen wird, befriedigt sich 
der Geist; wo Einsicht gewonnen · wird. kommt die Frage zur Ruhe, 
wird das Handeln leicht, werden Schwierigkeiten mit in Kauf genom· 
men. Sinn bedeutet für den Menschen immer Bestätigung seiner selbst, 
seiner Existenz; bedeutet geistige WeseDserfülluDg. Vertrauen in einen 
gültigeD Ursinn des Daseins überhaupt. - UD·Sinn ist gleichbedeu· 
tend mit geistiger ExisteDzaufhebung, mit Verzweiflung . 

. Wenn Personsein heißt, auf Sinn angelegt sein, so ist damit aU8-
gesagt, daß ihr. der Person, der Sinngehalt der Dinge nicht als etwas 
Fertiges und Vollständiges präsent ist. sondern daS dieser Sinngehalt, 
die Wahrheit also, ermittelt werden mub. Diese Ermittlung vermag 
nun der einzelne Geist nicht aus sich allein ganz und gar zu bewäl· 
tigen; er bedarf dabei der Hilfe des anderen Geistes, des anderen 
Menschen also, einer anderen Person. Im Zwiegespräch, im Dialog, 
von Geistperson zu Geistperson mub Sinn und Wahrheit der Dinge 
ermittelt und vermittelt werden. Ein Mensch muS also dem anderen 
Sinn·, Wahrheits· und damit Lebenshilfe leisten. Volles Menschsein 
im Sinne einer vollkommenen Sinnträchtigkeit des Daseins ist Dur 
in der Person·Gemeinschaft möglich. 
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Nach dieser ailgemeinen Vorbemerkung wird ersichtlich, worin 
die vorerwähnte Aufgabe des Hel(ers in der· Straffälligenbilfe zuerst 
besteht. Er soll dem Straffälligen helfcn , in dem gcsamten pein vollen 
Geschehen seines Schuldigwerdens und seiner Strafe nicht etwas zu 
seben, was fjir se ine Person ohne jeden positiven Si nu wäre. Wenn 
schon Schuld war, so müßte er ibm sagen können, lind Strafe und 
Sühne um der Gerechtigkeit willen sein mu S, so sei dieser ganze 
Komplex, Schuldkomplex, fiir ihn persönlich, d. h. für seine weitere 
Lebensentwicklunr, nicht ohne positive Möglichkeiten. Es müfite ibm 
zu der Einsicht verholfen werden, daß er bisher einen falschen Weg 
gegangen , daS er z.B. an seiner Selbstüberschätznng oder an seiner 
HaLsucht gescheitert sei ; daß er nun durch die Haft gewa ltsam genötigt 
sei, sich mit seinem verkehrten Wesen auscinanderzusetzen, das Ver· 
kehrte zu erkennen und sich zu einem anderen, besseren Weg zu ent 
schliefien. Vielleicht könne er auf dem Umweg über Schnld nnd Strafe 
sogar zu Gott zurückfinden, der ja für manchen Menschen erst in der 
Ausweglosigkeit seiner Not wieder in den geistigen Ges ichtskreis tritt 
und gefunden wird. 

Die Vermittlung solcher E in sichten in die tieferen Lebenszusam
menhänge muS aus dem Geist eines echten Dienstes gescheben, sollen 
sie angenommen werden. Nicht also in ei nem beleh renden Monolog, 
!lolHlern in ein~m dialogischen Vorgang, einem Gespräch, das seinen 
Nachrlruck nicht so sehr vom Wort her erhält als vielmehr aus der 
Kraft und Weisheit der Gesamtpersönlichkeit. Der Hilsbedürftige 
muß dem Helfenden Vertrauen schenken können. Indem er dies tut, 
gewinnt er erst wieder Vertrauen zu sich selbst, zu seinem Dasein, 
seiner Zukunft. An und aus dem vertrauenerweckenden Charakter 
des Helfers und seinem Mitempfinden wächst unmerklich in der Seele 
des geschlagenen Menschen die Wertwelt des Glaubens, HoUens und 
Liebens, also des Bejahens überbaupt, wieder empor. Er beginnt ge
wissermaßen wieder zu atmen, durchzuatmen , er macht einen seeli
schen Wiederbeiebungsprozeß mit. Eine solche Hilfe h at wahrhaftig 
schöpferischen Charakter. Sie zeugt einen Menschen geistig geradezu 
neu, schalTt neues Leben in ihm. In jedem Lebensalter und vor allem 
in jeder großen Lebensnot bedarf ja der Mensch der liebenden Sorge · 
und der sorgenden Liebe, um das wahrhaft mensch liche Leben zu er
halten oder immer wieder zu gewi nnen. 

Vornehmlich ist es der Seelsorger im Gefängllis, dem die Aufgabe 
der inneren Hilfe, der Entlastung des Gewissens nnd der Sinnaufhel
hm g des Lebensgeschebens obliegt. Aber alle belfenden Kräfte baben 
im weiteren Sinne an dieser Aufgabe teil, besonders dann, wenn ein 
Mensch den Zugang zum Seelsorger nicht hat oder nicht findet. Mög 
lichste WiederbersteIlung der Persönlichkeit ist das grofie Ziel dieser 
Aufgabe. 
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Im Zusammenh ang mit dieser Aufgahe wäre nun noch hinzuweisen 
auf di e Unterstützung. die die Gefängnispraxis den Bemühun gen der 
helfend en Kräfte leisten kann . Alle Muuuahmcn soll ten, soweit immer 
nur mü~lich , dem Aufbau der Persönlichkeit oder wenigstens dem 
Person ·Charakter deJ Menschen die nen. In grofien Anstalten kann im 
allgemeinea die~em Ge3ich tspu nkt eher Hechnung ge tragen werden als 
ia kleinen. In erster Linie ist hier di e Arbeit stherapie zu nennen . 
Arbeit. Beschäh igung hat danu einen heUenden und heilend en Cha· 
rakter, wenn sie Si nn hut, wenn sie also nicht nur reiner Zeitvertreib 
ist, so udern der Fähigkeit des Menschen angepa6t iat, welln sie selb· 
ständ ig und mit Verantwortung verbunden ist, wenn die schöpferischen 
Kräfte anges prochen werden, wenn sie einem positiven Zweck dient 
und schließli ch aucb einen Lohn ab wirft. Arbeit muu also personales, 
d. b. menschliches Tun se in, nid lt monoton ·mechanische geistlose Ver· 
richtung. Die gute Leistung mu6 geachtet und anerkannt werden, rler 
.Mensch bedarf des Lohes. Lob erzeu gt Kraft und Zufriedenheit. - Da6 
im Sinoe der positiven Förderung des Gefangenen d ie Lektüre, di e 
ja mei3t seine arbeitsfreie Zeit audiillt. eiDen aufbauenden Charakter 
habeu mufi, bedarf keiner hesoodere n Erwähnung. Mancher Strafnillige 
ist gerade durch schlechte Lektüre verdorben wurden, auf Abwege 
gekomm en und im Gef.i ngni s gelandet. Frei gewählte Freizeitbeschäf· 
tigung 1.. B. Basteln hat sehr grofie anfbaueode Wirkung. Von grol.ier 
Wichti gkeit sind Feiern jeglicher Art. Geist und Seele des Menscheo 
brauchen die Feier, allem voran di e religiöse Fe ier und Feierlichkeit. 
Nicht das Gepränge. aber den reichen . festlichen Vorgang. das geho· 
bene Wort, den schönen Gesang. d ie grofie Form. Das gemein sa me 
Feiern erhebt den Geist, erfüllt See le uud Gemüt, kommt dem inner
sten Streben lies Menschen nach Größe, Hoheit, Würde entgegen ; es 
trügt ihn tiber seine eigne arme Welt hinaus, gibt ihm neue Ausblicke 
uod neue innere Kräfte. Feiern h at uachhalti ge Bedeutung für das 
innere Leben des ~l enschen. 

Wenn nicht die gleiche, so doch ähnlidle Bedeutung haben in 
dieser Hinsicht Veranstaltungen bildender und unterhaltender Art.. Vor· 
trä ge, Filme. TheateraulIübrungcn u . dgl. Je mehr dabei der Mensch 
selbst wirken und mitwirken kann,um so mehr hebt sich se in Selbstbewu 6t· 
sein, um so mehr empfindet er sich uls ~Iensch und Persönlichkeit . Ein 
wichtiger Punkt für die Selbstfindung der Persönlichkeit und den Auf
bau gesuuden Selbstbewuiitscios ist der gute briefliche oder persön· 
liehe Kontakt dcs Häftlings mit de r Außenwelt durch Urlaube oder 
Bes uche. Dieser Kontakt kann vor allem auch als Vertrauensprobe 
dienen und eine Hilfe zum richtigcn Gebrauch der Freiheit sein. Langes 
Ausgeschlossensein vom normal·sozia len Kontakt stumpft den Menschen 
ab, läut seine sozialen Fähigkeiten verkümmern und sein personales 
Wesen einschrumpfen. 
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Was die Unterbringung betrifft, so braucht wohl nicht eigens dar· 
auf hingewiesen zu werden, wie wichtig es ist, da6 Untersuchungs· und 
Strafgefangene, Gelegenheits- und Gewohnheilsdelinquenten getrennt sind, 
ebenso Erst· und Vorbestrafte. Alte und Junge; daS aufler bei IlUiciden 
Typen möglichst Einzelhaft angeordnet wird. 

Was immer für den Straffälligen, dessen Hände während der Haft· 
zeit ja weitgehend gebunden sind, geschehen kann an Sorge für seine 
Familie, seine Ehe, die ja oft gefährdet ist, seine Eltern, für die Erhal
tung seines Arbeitsplatzes oder Neuschaffung einer Verdienst- und 
BerufsmögHchkeit - diese schwierigen Fragen der Resozialisierung sind 
ja bekannt - das mindert seinen seelische!=! Kummer und verringert 
die Gefabr seelischer Zermürbung, befördert die Wiedergewinnung der 
personalen Kraft, Zuversicht und Rube. 

IV. Milieuhilfe 
Eine nicht zu unterschätzende Hilfe für den Stralfalligen köonte 

auch aus dem Milieu des Hauses kommen, in dem er seine Strafe 
verbÜ6t. Die Anhänger der Milieutheorie sind der Auffassung, da' der 
Mensch überhaupt das Produkt seines Milieus, seiner Umgebung abo, 
sei. Sicher ist, da6 das Milieu einen sehr tiefen EinfiuS auf das äu6ere 
und innere Gehaben eines Menschen hat. Milieu, das ist die Summe 
der Lebens· und Denkgewohnheiten, die Art. wie die soziale Umwelt 
fühlt, sich gibt. urteilt, ist das geistige Klima, die Luft, die Atmosphäre. 
in der .. man" lebt, die man einatmet, der man sich anpa6t, von der 
man sich formen läDt, ohne dessen recht in ne zu werden. Das Milieu 
prägt weithin Geist und Charakter des A-~enschen. 

Damit das Gefängnismilieu einen einigermaßen positiven Einßu6 
auf die [nsa~8en des Hauses habe, mü6te es von einem men8chlich posi· 
tiven Grundprinzip inspiriert und durchwirkt werden. Es mü6te also 
düs Objekt des Vollzuges nicht der Straff"aIlige allein sein, sondern auch 
der Mensch. Der Strafvollzug mü6te human sein, d. b. dem Wesen des 
Menschen gemäß, das penonal\ bestimmt ist und seine eigene Würde 
hat. Die Strafe selbst wird, vorausgesetzt, daß sie gerecht und angeme8' 
sen ist, vom normal denkenden Menschen anerkannt und angenommen. 
Das menschliche Gewissen hat das Bedürfnis, begangenes Unrecht zu 
sühnen, "gerade zu stehen" für das. was er verschuldet hat, und fühlt 
sich erst frei, wenn die Schuld durch Strafe gebü6t ist. Der vindica· 
tive Charakter der Bestrafung ist nicht nur begründet, objektiv. im 
Wesen des Rechtes und der Gerechtigkeit, sondern auch in der mensch· 
lichen Natur: des wegen wird dieser Charakter, die juristische Seite des 
Strafvollzugs, immer das Primäre sein und bleiben müssen. Die Not, 
die dieser Vollzug an sich mit sich bringt, wird ertragen, wenD der 
Vollzug selbst eine korrekte Form hat, wird nicht nur ertragen, sondern 
erleichtert, wenn er eine über das Korrekte hinausgehende humane 
Form hat Die Korrektheit verlangt. da6 vor allem die Vollzugsorgane 
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der Justiz dienen und nicht selbst noch Justiz ausüben, indem sie den 
Häftlingen eigenmächtig Rechte, die ibnen zustehen, vorenthalten oder 
verkürzen oder sie unberechtigterweise bedrücken, überfordern, sie 
entehrend behandeln, öffentlich beschämen, beschimpfen, ihreo Zynis· 
mus und ihre Willkür an ihnen auslassen; zur Korrektheit gehört auch 
die Unbestechlichkeit, die Wahrung einer echten Autorität, was ange· 
messene Distanz und Strenge in sich schlie6t, ebenso die Unterlassung 
jeglicher Form übler Anbiederung, sentimental-freundsroaftlichen Um· 
gangs, heimlicher Vertraulichkeiten und Geschäfte. Zur Korrektheit 
gehört, da6 der Lebensnotdurft in einer Weise Rechnung getragen wird, 
da6 keine gesundheitlichen Schäden entstehen. Wenn es an der Korrekt
heit fehlt, dann wird der Häftling verbittert oder er nimmt die Strafe 
nicht ernst genug; beides dient nicht dem sühnenden und heihamen 
Sinn der Strafe und auch nicht dem Ansehen des Rechtes, der Justiz. 
Korrektheit ist die erste Bedingung für die Bildung eines guten Milieus 
in der Anstalt. 

In der heutigen Zeit nun, wo aus der vielfachen Unterdrückung. 
Verkürzung oder VcrDacblä~9igung des Humanen ein neues tieferes Ver
ständnis und Bedürfnis für das Humane sich deutlich zeigt, sucht auch 
die Justiz, und hier besonders der Strafvollzug, dem Humanen mehr 
gerecht zu werden. Man sieht die Strafe mehr als in früherer Zeit 
auch in ihrem medizinalen, in ihrem pädagogischen Charakter und 
sucht den Vollzug mehr an den Menschen, also nicht nur an den Delin
quenten, anzupassen; durch sinngemä6e Ma6nahmen sollen die posi
tiven Möglichkeiten und guten Kräfte im Menschen angesprochen und 
gefördert werden. In dem 1\1 a6e wie das pädagogische Prinzip den Straf
voll zug und damit auch das Milieu der Haftanstalt durchwirkt, in dem 
gleichen Ma6e verwirklicht sich eine Humanisierung. d. h. Beachtung, 
Berücksichtigung und Bewertung des menschlichen Person·Cbar:akters. 
die sich als eine echte Hilfe vom Milieu her erweisen kann. Vielleicht 
stehen wir in dieser Hinsicht am Anfang einer neuen Form des Straf
voUzugs. DaLi sie Gestalt annehme und in die konkrete Praxis Eingang 
finde, bedarf es weiser Menschen und Männer, die selbst durchaus 
personale Wesen sind und sich bei aller Spezialisierung in Studium 
und Beruf den klaren Blick für die personale Grundstruktur des mensch
lichen Wesens bewahrt haben. Es braucht beweglicher Geister mit Mut 
und Entschlossenheit, vor allem mit wirkJichem Interesse am Schicksal 
des straffallig gewordenen Menschen, die mit dem Statisch-Institutionel
len und Traditionellen du dynamisch-elastische Drängen des Geistes nach 
neuer Gestaltung zu verbinden wissen. Es ist heute, im Zeitalter eines 
differenzierten Verständnisses des Menschen wie auch eines differen
zierten menschlichen Bewu6tseins, Selbstbewu.6tseins, kaum noch zu ver
antworten, daLi an Menschen nur Strafe und Verwahrung vollzogen wird 
und dies von unzulänglichen Kräften und in unmöglichem Milieu, so daß 
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sie nach Verbüßung ihrer Strafe mit endgühig zerstörtem personalem gei
stig·sittlichem Wertgefühl in die Freiheit entlassen werden,eine Freiheit, 
auf deren rechten Gebrauch sie nicht vorbereitet wurden und die ihnen 
und anderen nur zu neuern Verhängnis wird. Unsere Zeit zeigt ver· 
dächtige Ansätze zu vermehrter, teilweise eigenartiger Asozialität und 
Kriminalität (Halbstarke, Wohlstandskriminalität). In dringlicher Weise 
stellen sich hier auch für den Strafvollzug die Aufgaben neu. Ein neuer 
zeitgemä6er, pädagogisch betonter Vollzug mull erarbeitet und von 
zahlenmä6ig genügendem gut ausgebildetem und gut besoldetem Per· 
sonal in entsprechend ausgerichte.ten und eingerichteten Anstalten prak
tiziert werden. Die Kosten hierfür werden nicht umsonst investiert sein. 

V. Motive und Ziele 
Wer sich haupt- oder nebenberuflich der Straffalligenhilfe ver

schrieben hat, hat dies sieber nicht aus materiellen Gründen getan. 
Vielleicht war und ist in ihm etwas lehendig von dem Geist, wie er 
aus dem Wort spricht: "Der Menschheit ganzer Jammer fa6t mich 
an". Am schuldi gen und in Strafe genommenen Menschen offenbart 
sich wahrhaft der Menschheit ganzer Jammer, mehr ab um kranken 
l\lenschen. Wenn die helfende Tätigkeit bei diesen Menscht>n nicht 
leicht ist und das ganze Verantwortungsgefühl, die seelische und kür
perliche Kraft beansprucht, so wirt.! hier doch eine' menschliche Ur
aufgabe erfüllt, die sich aUB der personalen und damit sozialen An
lage des menschlichen Wesens ergibt. Alles menschliche Leben, das 
sich ja in den Polen wahr und falsch, recht und unrecht, gut und 
böse bewegt, hat immer .zugleich einen individuellen und sozialen 
Charakter_ Es ist der Mensch des Menschen Freund, es ist der Mensch 
des Menschen Feind. Wo die Freude des l\1enschseins erlebt wird, wird 
sie durch gemeinsames Erleben erst voll, wo das Leid und die Not 
des Menschseins erfahren wird, wird Leid und Not erst durch das 
Mitleiden trag- und überwindbar. DeQl Menschen in seiner Not hel
fen, ist vornehmstes menschliches Tun. auch heute und gerade heute 
noch, wo das Verständnis gerade hierfür geschwächt ist, ein Zeichen 
für den zutiefst mehr unmenschlichen als menschlichen Charakter un
serer Epoche. 

Für den christgläubigen Menschen ist die menschliche Uraufgabe 
des IIelfens ein wesenhaft christlicher Auftrag dazu. Für ihn ist das 
Helfen ein Mitwirken an dem Auftrag lesu Christi. das durch Sünde 
und Schuld verunstaltete Antlitz des Menschen, der ja nach dem 
Bild und Gleichnis Gottes geschaffen wurde in Gerechtigkeit und 
Heiligkeit, wiederherzustellen und immer wieder zu erneuern. Von 
Christus lesen wir im Evangelium, da6 er wu6te, was es mit dem 
Menschen sei. Gerade deswegen nahm er die Last mit dem Men
schen, die Last seiner Schuld, anf sich und gab sein Leben hin als 
Erlösungspreis für die vielen. Er hat die Weisung hinterlassen: Ihr 
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80lll einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Seid barmberzig, 
dann werdet ihr Barmherzigkeit erfahren. Arme habt ihr allezeit bei 
euch, Verratene, Preisgegebene, Ungewollte, Ungeliebte, Verführte, Ge
fallene, Schwache, Krankhafte. Was aber immer ihr einem dieser meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Helfen ist größter 
Dienst am Menschen, höchster Dienst vor Gott. 

3. Grundsätzliche Fragen der Straffalligenhille während 
des Vollzugs 

Bericht über die Arbeitsgemeinschaft Ha 

Von Oberreg. Rat Prof. Walte . H e rrmlinD , WolfenbüUel 

Zu Beginn unseres Gesprächs wurde von den Teilnehmern eine 
Anzahl von Fragen aufgeworfen, deren eingehendere Behandlung zur 
Unterstreichung der Referate des Vormittags oder zu ihrer Weiter
führung wünschenswert erschien. 

Hiervon konnten nicht mehr besprochen, werden: 

a) die Behandlung der Verkehrstäter, der politischen Gefangenen 
und der Ausländer, 

b) die Frage nach den Ursachen der Kriminalität, insbesondere 
die Bedeutung gestörter Familienbeziebungen, 

e) die Möglichkeit der Förderung dieser Beziehungen während 
der Strafverbüfiung, 

d) die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Aufgaben des 
Strafvollzuges, 

e) die Erforschung der Meinung der Gefangenen selbst über die 
Ma6nahmen des Vollzuges. 

Der Gefahr, in ullserem Gespräch wegen der Verschiedenartig
keit des Menschenbildes in den beiden Hauptvorträgen aneinander 
vorb ei zu reden, versuchten wir zu entge hen, indem wir uns darauf 
einigten, daS für beide Standpunkte die dem Vollzuge zukommende 
Aufgabe die Resozialisierung des Rechtshrechers ist, d. h. seine Ein
gliederung in die Gesellschaft durch seine Wiedergewinnung für ein 
verantwortliches Leben innerhalb der Gemeinschaft. 

Als ein äu 6erst wichtiges Mittel der Resozialisierung - nicht 
aber als d u wichtigste - wurde ausführlich die Gefän gn i sarbeit 
besprochen. So wünschenswert es ist, in den Gefängnissen - wie im 
zweiten Referat gefordert - nur sinnvolle, qualitativ hochwertige Ar-
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beiten ausführen zu lassen, und so sehr dies unller Ziel bleiben soU. 
in der Praxis wird man doch gegenwärtig auf mechaniscbe und Ge
legenheitsarbeiten ohne Ausbildungswert nocb nicht verzichten können. 
wenn man die ständige Beschäftigung aller Gefangeuen - auch der 
kurzfri stig Bestraften und der U-Gefangenen - erreichen will. Der' 
Fragwürdigkeit dieser Notlösung mUD man sich allerdings stets bewuDt 
bleiben. 

Als sehr hinderlich für jede sinnvolle Anwendung der ,.,Arbeits· 
therapie" wurde die Konkurrenzangst der freien Wirtschaft, der 
Interessentenvertretung der versr.hicdenen Berufsgruppen sowohl als 
auch der Arbeitnehmerverhände und lokalen Betriebsräte und der 
einzelnen Arbeitskollegen sowie ihre "moralische" :Einstellung be· 
zeichnet. Hier wird nur die ständige Aufklärung im kleinen weiter· 
führen neben dem immer wiederholten Hinweis besonders der oberen 
Vollzugsbehörden, auf die zahlenmä6ig tatsächlich än6erst geringfügige , 
" Konkurrenz" der GefängniRbetriebe. Ebenso hinderlich ist aber auch 
die ständige Sorge der Rechnungsprüfong~organe um die geniigend 
hohe Rentabilität der Arbeihbetriebe im Strafvollzug. Die wahre 
Rentabilität der Gefangenenarbeil, so wurde gesagt, ist vielleicht 
weniger aus den lahresbilanzen der Arbeitsverwaltungen abzulesen 
als aus den Rückfallstati stiken. 

Einmütigkeit herschte in unserem Kreis über die Notwendigkei t 
einer Änderung der gegenwärtigen Form der Arbeitsbelohnung in
einen Arbeits lohn, d. h. ein dem Wert der tatsächlichen Gefangenen· 
arbeit entsprecheudes Geldiiquivalent. Die Ausnutzung dieses Arbeits
lohnes für Zwecke der Familienunterstützung, der Wiedergutmachung. 
der AufrecLterhaltung der Sozialversicherungen u. ä. könnte viele An
satzpunkte zu einer der Allgemeinheit und dem einzelnen in gleicher 
Weise nützenden Straffalligenhilfe geben, wäbrend die derzeitige 
Regelung erziehungswidrig und lebendern ist. 

Das Moment der Leben s nähe - das soll hier gleich erwähnt 
werden - wurde verschiedentlich als Argument und wichtiger MaS
stab für die Richtigkeit e inzelner Vollzugsmafinahmen in die Debatte 
geworfen. Daneben wurde auch wiederholt daran erinnert, daS die 
Tatsache des Freiheitsentzuges als eines schwerwiegenden Eingriffes 
in die personale Verfügungssphäre des Rechtsbreooers uns .$acbleuteo'" 
mit der Zeit viel zu selbstverständlich wird und uns in unserer An· 
staltstätigkeit viel zu wenig beunruhigt. 

Weiter befchäftigle un s die Frage der Fre izeitgestaltung 
der Gefangenen. In der grundsätzlichen überlegung wurde ihre mehr
schichtige Aufgabe als Besinnung, Fortbildung, Entspannung, Anleitung 
zu Selbständigkeit und Erweiterung des Lebensraumes herausgestellt. 
An vielen Beispielen wurden die verschiedenen Möglichkeiten darge· 
legt und besonders auch ibre Bedeutung als Ge-gengewicbt und Er-
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gänzung hei ungenügender Arbeit betont. Es war den Anwesenden 
selbstverständlich. daß erst eine plan volle Auswahl und überlegte Do. 
sierung ihrer Möglichkeiten die Freizeitgestaltung zu einem kriminal. 
pädllgogi schen Mittel macht. Auch wu rde erwähnt, dau gerade auf diesem 
Gebiet das. was die Gefangenen diszipliniert, keinesfall s immer gleich· 
bt!deutend mit dem ist, was sie resozialisiert. Darum ist es auch niebt 
ohne weitere~ möglich, die Richtigkeit von Freizeitveranstaltungen 
damit zu hegriindcn, dali ihr zeitweiliger Entzug sieb als gutes Dis. 
ziplillarmiuel. erwiesen hat. Rundfunk, Kino. bunte Abende, Singen 
usw. müssen immer mit der Gesamtau fgabe des Strafvollzuges zusam. 
men geseben werden. Dabei soll das Niveau der Gefangenen berück. 
sichtigt und ihre Aufnahmefähigkeit för hochwertige kulturelle Ver
anstaltungen nicbt überfordert werden, damit sie nicht innerlich 
abschalten und somit wiederum leer ausge hen. Es wurde auch die 
Bedeutung des Sportes betont, der gerade bei den primitiveren, geistig 
weniger an sprechbaren Gefangenen l\fiiglichkeiten zur Steigerung des 
Selbstwertgefühls bietet und zu ~rölierer innerer Sicherheit führen 
kann. Die Befürchtung, da6 in der Freizeit im allgemeinen hereits 
zuviel geschehe, w.urde nicht geteilt, vielmehr u. a. darauf hingewiesen, 
dali auch heute noch in vielen Anstalten der Tag offiziell mit dem 
Behr frühzeitigen Einschlu6 unmittelbar nach der Ahendbrotausgabe 
endet. 

(Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, da6 die Frage der Aus· 
nutzung der Freizei t für die mannigfachen .Formen der Seelsorge in 
der Auss prache zwar angeklungen ist, aber nicht weiter hehandelt 
werden konnte.) 

Einen breiten Raum nahm der Stufenstrafvollzug in unserem 
Gespräcb ein. Wir waren un s mit dem zweiten Referenten insoweit 
einig, als jede Stu[ung der Gefangenen die Gefahr einer schematischen 
Behandlung nach äuucren Wohlverhaltensmerkmalen in sieb birgt. Wo 
aber diese Gefahr vermieden werden kann, wo immer wieder .. der 
ionere Status des Gefangenen", sozusagen der Grad seiner wiederge· 
wonnenen Gemeinschaftsfahigkeit überprüft wird, können durch den 
Stufenvollzug (oder wie er heinen mag) dem Cefangt:nen Teilziele 
gesetzt. Anerkennungen ausgesprochen und Bestätigungen gegeben wer
den, die echte Lebenshilfen bedeuten. Hiermit lä6t sich auch ein Ge
gengewicht sebaHen gegen die nivellierenden und den einzelnen zur 
Nummer degradierenden Tendenzen des Strafvollzuges, der seinem 
Wesen nach immer die Gefahr der Vermassung in sich trägt. Stunmgen 
oder Gruppierungen jedweder Art brauchen nicht nur auf die äuueren 
und materiellen Vergünstigungen abgestellt zu sein (und damit sozial 
mindere Empfindungen anzusprechen), sie können auch das Verantwor· 
tungsgefühl des Gefangenen - sich seihst und dem Ganzen gegenüber -
und sein edltes Streben in deu Mittelpunkt stellen und dadurch sozial· 
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erzieherisch wirken. Sie können für den Gefangenen zwar auf der 
einen Seite belastend sein, für ihn aber gleit'hzeitig Selbsthilfe und 
Bestätigung bedeuten. 

Es wurde in diesem Zusammenhang der Wunsch ausgesprochen, 
vorläufig möglich~t keine generellen Regelungen und FestIegungen im 
Sinne der alteo Stufenstrafvollzugsverordnung vorzunehmen, sondern 
den einzelnen Anstalten die Freiheit zu einem Eigenleben zu lassen, 
damit sie nicht in Schematismus und Paragraphen erstarren und den 
Mut zu eigenen Versuchen verlieren. An der Frage des "Freigängertums" 
zeigte sich. daß den Anstalten aber auch ein Recht zu solchen Ver
sueben zugestanden werden muß und dau nicht durch ein Festhalten 
an enger Auslegung der Gesetze oder durch die Befürchtung etwaiger 
Schwierigkeiten in der HaftpßichtIrage die wünschenswerte Entwicklung 
zu freieren Formen des Vollzuges aufgehalten werden darf. 

Als roler Faden und Leitmotiv zog sich durch aUe Einzelthemen 
die Bedeutung der Beamtenfrage. So wichtig UDS die ausreichende 
Besetzung unserer Anslalten mit seelsorgerischen, sozialpädagogischen 
und fürsorgerischen Kräften erschien, so unbestritten wal:' andererseits, 
daß die eigentliche menschliche Scblüsselstellung des resozialisierenden 
Strafvollzuges neben dem Werkbeamten der sogenannte Aufsichte
beam te inne hat. "Sogenannt", weil seine Funktion mit der offiziellen 
Dieostbezeichnung ganz ungenügend umrissen ist. Er ist und bleibt 
der eigentliche "Frontarbeiter" des Vollzuges; von seiner Fähigkeit 
oder Unfähigkeit hängt es ab, wie noch so genau überlegte und fun
dierte kriminalpädagogische Maünahmen bei den Gefangenen "ankom. 
men" und sich auswirken. Von seiner menschlichen Haltung und 
Einstellung wird die Atmosphäre einer Anstalt und somit die Glaub
würdigkeit und Uberzeugungskraft umeres ganzeo Vollzuges und aller 
seiner Einzelheiten geprägt. Er muß vorbereiten oder nacharbeiten 
können, wenn die menecheo,bildneriscbe Arbeit der pädagogischen Fach
leute nicht wirkungslos bleiben soll und wenn seelsorgerische oder auch 
psychotberapeutische Bemiihungen die notwendige Tiefenwirkung haben 
sollen. Der Aufsichtsbeamte vermag dem allen aber keineswegs zu ent
sprechen, wenn ihm überhaupt keine Zeit bleibt, dem Gefanf\enen 
persönlich näher zu kommen, weil die Gesamtzahl .der Beamten zu 
gering ist und der einzelne sein Tagewerk mit Schlielien. reinem Auf· 
siehtsdienst, Vorfiihrungen u. ä. ausfüllen und sich im Grunde als 
"Treppenterrier" fühlen mub. Darum mUb immer wieder die Forde
rung nach einer vernünftigen Quotenzahl für den Aufsichtsdienst er
hoben werden - wie dies ja schon seit Jahrzehnten geschieht. 

Aber es mub auch die weitere Forderung nach einer der Auf
gabe und Verantwortung entsprechenden Besoldung der Aufsichtsbe
amten gestellt werden. Wir wissen, dab viele unserer besten jüngeren 
Mitarbeiter aus der Arbeit ausscheiden, weil sie ibren anfänglichen 
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echten Berufsidealismus zu ihrem eigenen Schr~cken nach und nach 
schwinden fühlen. Er kann ehen der wirtschaftlichen Misere der 
Besoldungsgruppe IX auf die Dauer nicht standhaltenl Wir beobachten 
docil aUe immer wieder, wie aucb die Gutwilligen und an ibrem Dienst 
innerlich Beteiligten mit der Zeit abstumpfen, wie ihre Spannkraft nach
läßt. wie sie bart, uninteressiert, wie sie Acbtstunden-Arbeiter werden, 
einfach deshalb, weil jeder Mensch - auch und gerade der lebendige 
und strebsame - sehen mUß, daß er etwas echafh , da6 er weiter kommt, 
daß er AnerkenDung findet, dan seine Arbeit einen Sinn hat und sich 
lohnt. Unsere Aufsichtsbeamten können dies alles z. Zt. aher gewi6 
nicht sehen. 

Erst wenn eine wirkliche Mitarbeit dieser Beamtengruppe im Voll
zugsdien51, nämlich die Beschäftigung mit dem einzelnen Gefangenen, 
zeitlich überhaupt möglich ist und wenn der Heamte Ecine Tätifl:keit 
auch anerkannt sieht, haben - wie wir meinten - die für den heu
tigen Strafvollzug so wichtigen Bemühungen um die Fortbildung unserer 
Aufsichtsbeamten, um ihre geistige Auf[riEchung und Vertiefung den 
erforderliche.D Ansatzpunkt. 

Eine letzte Frage blieb sozusagen in der Luh stehen, die :Frage 
nämlich, ob wir den Inhaftierten gegenüber im Gestrüpp der Gebote 
und Verbote unserer AnstaJtsordnung und bej der Notwendigkeit der 
Wahrung der ADstaltsd;aziplin überhaupt jenes Mafi von menschlicher 
Achtung und sachlicher Unvoreingenommenheit entgegenbringen kön
nen, von Geduld und Aufgeschlossenheit, von Bereitschaft, "nicht nur 
mit dem Ohr, sondern auch mit dem Herzen zu hören", das erforder
lich ist, um den Gefangenen !leibst sich als Person angesprochen füblen 
und ihn als Person rf'agieren zu lassen. Als JJersoD, d. h. als das 
"ebenbildliche Wesen" (wie ea im ersten Referat hiefi), dall wir als 
unseren Nächsten lieben sollen und lieben k önnen, beziebllDgsweise 
als den Mitmenschen und Mitbürger des zweiten Vortrages, dessen 
unantastbare Menschenwürde wir auch im Freiheitsentzug zu schützen 
und zu achten haben. 

Die Zeit reichte nicht aus, um diese Frage in genügender Klarhei.t 
und Nüchternheit überh:mpt zu formulieren, geschweige denn eine 
Antwort für die Praxis darauf zu finden. Wir dürfen sie aber wohl 
keinesfalls aus dem Auge verlieren - vielleicht erkennen wir sie 
eines Tages als die Kernfrage jedes auf Resozialisierung ausgerichleten 
Vollzuges, von deren Lösung die Wirksamkeit aller einzelnen Vollzugs· 
mittel entscheidend bestimmt wird. 
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4. Probleme der Stralfalligenhilfe während des Vollzugs 
Bericht über die Arbeitsgemeinschaft IIb 

Von Sozialreferentin Afaris Roggeudorff, DorlmllDd 

Die Arbeitsgenu::inscbaft II b über .. Probleme der Straffälligcnhilfe 
während des Vollzugs'" umfa6te 62 Teilnehmer und TeilnebmerillDen 
der Tagung des Bundeszusammenschlusses für StrafIlilligenhilfe. Ver
treten waren alle an der Durchführung der Straff'alligenhilfe interes
sierten Stellen: )ustizministeriuw, Staatsanwälte, Richter, Strafvollzugs
leiter gröfierer Anstalten, Beamte des Strafvollzugs. Seelsorger und 
Seelsorgehelfer, Lehrer, Fürsorger und Fürsorgerinnen sowie Vertreter 
und VertreterinDen der freien Organisationen, die teils hauptamtlich, 
teils ehrenamtlich in der Straffälligenhilfe tätig sind. Beiden Arbeits
gemeinschaften über Fragen der Straffälligenhilfe während des Vollzugs . 
(IIa und b) wurde anheimgestellt, sowohl Grundsätzliches zu diesem 
Arbeitsgebiet wie auch Fragen tier Praxis zu besprechen, da he ides 
kaum \'oueinander zu tren nen ist. 

Einleitend wurde in der Arbeitsgcmeinsr-,haft 11 b herausgestellt, 
wie begrülienswert es sei, dafi alle Anwesenden an irgendeiner Stelle 
mit dem straffällig gewordenen Menschen während des Strafvollzugs 
befaut seien und jeder aus seinem Arbeitsgebiet Kenntnis von Pro
blemen, aber auch Erfahrungen über Wege ihrer Lösung mitbringt. 
Damit sei eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine frucbtbare 
Diskussion gegehen. 

Als Ziel aller Stra ffälligenhilfe wurde herau sgestellt die Wieder
einordllun~ des Straffälligen in die menschliche Gemeinschaft, die nur 
durch eine wirkliche "Heilung" des [\Ienschen erreicht werden kann. 
Das setzt die Notwendigkeit voraus, ihn zur Erkenntuis seiner Schuld 
und zur Siihnebereitschaft zu führen. Dieses aber fordert eine erziehe· 
rische wie auch eine allgemeine Lebenshilfe, ohne die er in den 
meisten Fällen nicbt fertig wird. Die Straffälligenhilfe umfaut die 
Sorge für das leibliche, geistige und seelische Wohl des Gefangenen, 
die Erhaltung se iner Menschenwürde, die Weckung des Willens zur 
Neugestaltung seines- Lebens. Diese Sorge darf sich also keineswegs 
iin Ökonomischen erschöpfen, sondern muß die Gesamtpersöulichkeit 
des Gefangenen um schlieuen, d. h., es mu6 verslIcht werden, neben 
der äuueren auch die innere Ordnung wiederherzustellen. Ebenso kann 
StratflHligenfürsorge während des Vollzugs nicht aß der Gefängnistür 
ihren Abschlu6 6nden, sondern mu6 in den meisten Fällen nach der 
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Entlassung durch eine gute nachgehende Betreuung weitergeführt werden, 
um den Rückfall nach Mögli<;hkeit zu verhüten. Dieses letztere geschieht 
am besten dureb die draußen wirkenden freien Organisationen. die 
dann allerdings schon während des Strafvollzugs Kontakt mit dem 
Gefangenen aufgenommen haben müssen. 

Aus der Fülle der Probleme konnten leider nur wenige aufge
griffen werden. Nicht besprochen blieb unter anderem die Frage der 
Arbeit als unenthehrliches Erziehungsmittel zum Zwecke des Wieder
aufbaues bzw. der Erhahung der Persönlichkeit des Straffälligen .im 
Zusammenhang mit den fürsorgerischen Bestrebungen für den straf
fälligen Menschen, die Probleme der Unterbringung, der Stellen ver
mittlung. vor allem bei sehr kurzfri stigen Entlassungen (Weihnachts
amnestie), der notwendigeo Sanierung der }'amilienverhältnissc des 
Straffälligen während der Haft :tur Vorbereitung seiner Entlassung, 
der Anknüpfung von mitmenschlichen helfenden Beziehungen (Besuche 
und Briefwechsel schon während der Haft). 

Es wurde während der fast drei stündigen Diskussion bei allen Teil· 
nehmern eine wohltuende Einmütigkeit, ein ernste! Besorgtsein um 
das Wohl des s traffällig gewordcncD Mcnschen deutlich. E s wurde ins
besondere sichtbar, wo nnd wie ein gemeinsames Hand·in·Hand-Arbeiten 
zwischen Vollzug, Seelsorge und .Fürsorge möglich und ersprie6lich ist. 

Die Arbeitsgemeinschaft erwies sich. als eine Gemeinscbaft von 
fachlich gut gesch'ulten l\lenschen, die ernsthaft an den vielfältigen 
Problemen des heutigen Strafvollzugs und der damit verbundenen not
wendigen Hilfelei!ltung zur Wieder~inordnung arbeiten. 

Erster Uiskussionspunkt war das Problem: Beziehung zwischen 
Seelsorge und Fürsorge. Die Arbeitsgemeinschaft kam zu dem Ergeb
nis, dafi in der Straffälligen hilfe Seelsorge und Fürsorge eine Einheit 
hildeu. Die geschichtliche Entwicklung zeigt, daß die Fürsorge für den 
Gefangenen ~U9 der Seelsorge herausgewachsen ist und daß die Seel-
60rge dllrch .Fürsorge ergänzt werden muß. Besonders hingewiesen 
wurde auf die Eutwicklung und die Wi.rksamkeit der von Pfarrer 
}'Iiedoer und Graf von Spee ins Lehen gerufenen Rbeinisch-Westfäli
sehen Gefängnisgesellscbaft, die Vertreter der Seelsorge, des Vollzugs. 
der amtlichen Fürsorge und der freien Woblfabrtsorganisationen in 
harmonisch er Zusammenarbeit vereint. Es kann nur dienlich sein. an 
die Tradition anzuknüpfen und in der alten bewährten Weise weiter
zuarbeiten. 

Es tauchte anschließend die Frage auf, ob der Strafvollzug in 
seiner h eutigen Form genügend Raum und Wirkungsmöglichkeiten 
gewährt, 11m die notwendige Fürsorge in breitester Form, d. b. in der 
:Edassung des ganzen Menschen, durcbzuführen. Weon auch die Grenze 
.der Hilfeleistung am straffällig gewordenen Menschen erkannt wurde 
- sie liegt begründet: 
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a) in Unzulänglichkeiten der Gefangenen selbst, 
b) in Unzulänglichkeiten der personellen Besetzung derStrafanstahen, 
c) in baulichen Unzulänglichkeiten mancher Anstallen - , 

konnte festgestellt werden, dafi eine sehr fruchtbare· Arbeit möglich 
ist, weil sowohl seitens der Vollzugsbeamtenschaft wie seitens der 
Seelsorge und Fürsorge so viel guter Wille und auch ernstes Bemühen 
vorhanden ist. 

Zugleich wurde hervorgehoben, da6 durchweg eine gute und enge 
Zusammenarbeit zwischen den Anstaltsfürsorgern, den mithelfenden 
Kräften der freien Wohlfahrtspflege wie auch den in Frage kommen-
den behördlichen Stellen vorhanden ist. . 

Die Bem ühungen um die Arbeitsvermittlung haben zwar unter
ecb.iedliche Erfolge in den verscbiedenen Gebieten des Bundesgebj6tes~ 
die vor allem ihre Ursache darin haben, dan Strafanstalten zum Teil 
in rein ländlichen Gebieten mit wenig differenzierten Arbeitseimatz
möglichkeiten und andere Anslalten in industrialisierten Gebieten lie
gen. Im allgemeinen aber konnte feslgesteHt werden, da6 die Arbeits
vermittlung heule durchweg befriedigend gelöst werden kann, weil 
z. Zt. ein besonders dringender Bedarf an Arbeitskräflen besteht. Ziel 
der Arbeitsvermittlung ist nicht, jedem irgendeinen, sondern jedem 
seinen ihm enlspreebenden Arbeitsplatz zu vermitteln. Dabei bleibt 
die Vermittlung der intellektuellen Straffälligen eine besonders mübe
volle und viel fürsorgerisches Können erlorderJlde Aufgabe. 

Zur Frage der Freizeitgestaltung wurde deutlich, daB diese nicht 
etwa reine Unterhaltung, nicht Zeitvertreib oder Zerstreuu!lg sein wH, 
sondern da6 sie letzten Endes .. Fürsorge auf die Entlassung hin" iet. 

Von vornherein mu& Klarheit darüber herrschen, da& die Frei
zeitgestaltung nicht die Flucht vor der Einsamkeit ermöglichen soll~ 
denn die Wurzeln der Kraft liegen auch hei dem Gefangenen in dem 
Alleinsein mit sieb, in der Möglichkeit der Besinnung. - Die Frei
zeitgestaltung darf den Menschen nicht in seinem Hang zur Masse 
bestärken, sondern soll Hin aus der Masse herausbebelJ. Die Freizeit
gestaltung wird erst sinnvoll, wenn sie zur Erkenntnis neuer Werte 
führt, wenn sie dadurch dem Gefangenen VergleichsmaBstäbe gibt, damit 
er selbst urteilen lernt. Alle Freizeitgestaltung mUD auf das künftige 
Leben abgestellt sein. Au&erdem ist ee auch wichtig, daS der Gefangene 
nicht nur passiv aufnimmt, sondern da6 er selbst zu gestalten lernt. 
da6 seine geietigen Fäbigkeiten und seine Gemütskräfte geweckt bzw. 
entwickelt werden. 

In der Diskussion wird sichtbar, da6 innerhalb der Freiz.eit ihren 
berechtigten Platz haben - vorausgesetzt, dai sie in sorfaltiger Aus
wahl und Beschränkung angewandt werden -: 

Rundfunk und Film ah anonyme Darbietungen, 
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Darbietungen von Chören und Konzerten, Vorträge etc., die von 
von drau6en kommenden Personen und Personen kreisen den Ge
fangenen gehoten werden, 

,die Mitwirkung der Gefangenen selbst, bei der musikalischen Be
tätigung und auch beim Laienspiel. - Letzteres kann unter sachkun
diger Führung einen hervorragenden Platz in der Freizeitgestaltung 
einnehmen. Es wurde dabei auch auf gewisse Gefahrenmomente und 
Grenzen des Laienspiels hingewiesen. 

Der Eigenart der Frau entsprechend mu6 die Freizeitgestaltung 
bei weiblichen Gefangenen be~onders gepflegt und teilweise auch anders 
durchgeführt werden. 

Eine lebensnahe Freizeitgestaltung, die der Frau hilft, ihre Lebens
probleme zu erkennen und zu meistern, vermag sie zur Lebensertüoo
tigung und charakterlichen und moralischen Formung hinzuführen. Ein 
Uauptanliegen bei der Frau ist die Handarbeit, die nehen der sinn
vollen Beschäftigung Fürsorge für die eigene Familie bedeutet. - Beim 
Mann spielt das Basteln eine wichtige Rolle. 

Nur gestreift werden konnten wegen .der Kürze der Zeit folgende 
Fragen: 

Welche Zeit ist Freizeit? 

Woher nimmt der Beamte die Zeit für die Freizeitgestaltung? 

Die Mö~lichkeiten in den einzelnen Anstalten eind grundverschieden; 
eie differieren mit dem Charakter und der Grö6e der Anstalt 
sowie auch mit der Persönlichkeit und der Art des Stralflilligen 
(Untenmchungs·Strafanstalt, Jugendstrafanstalt, Zuchthaus Ersebe
strafte, Vorbestrafte). 

In der kurzen Zeit, die zur Verfügung stand, wurde leider auch 
r;u wenig besprochen der Einßu6 einer geglückten Freizeitgestaltung 
auf die gesamte Vollzugeatmosphäre, die einen Gewinn vor aUem für 
die allgemeine menschliche Aufgeschlossenheit des Gefangenen bedeutet 
und seinen Willen, an seiner Resozialisierung mitzuwirken, fördert 
und etärkt. 

Die Fülle ,der Anregungen bei allen behandelten Problemen hat 
jedoch gezeigt, da6 trotz aller Schwierigkeiten innerhalb der Strafflil
ligenhiUe während des Vollzugs eine Resignation in dieser Arbeit 
keineswegs gerechtfertigt ist. sondern daß bei gutem Willen eine Fülle 
'Von Möglichkeiten zur Hilfe und damit zur Wierlereinordnung in ein 
leordnetes Leben gegeben ist und daß die in der Sorge um den Ge
fangenen geleistete Hilfe niemals sinnlos und niemals zwecklos ist . 
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Hilfe für die aus der Strafhaft Entlassenen 
VOD Friedrich M. tthi aa 

Wir leben heute in einer Zeit der Vollbeschäftigung, in der 
prakti sch jener Satz gilt, der SODst von manchen Leuten in allzu 
selbstgerechter Bequemlichkeit gesprochen wurde: .. Wer arbeiten will, 
findet Arbeit", Oie allgemeine Nachfrage Dach Arbeitskräften erleich
tert selbstversländlich den Fürsorgern in den VoIJzugsaostaltcD ihre 
Aufgabe, nach Möglicbkeit für den zur Entlassung gelangenden Straf
gefangenen eine Arbeitsstelle zu finden. Deutlich aber müssen schon 
hier die Einschränkungen hervorgehoben werden. Erstens gibt es 
keinerlei Gewähr dafür. daß die wirtschaftJiche Lage immer 80 bleibt p 

dan al~o nicht wieder einmal der "Konjunktur" eine .. Krise" folgt. 
Dann aber ist selbst bei gutem Willen durchaus nicht jeder Strafent· 
lassene fähi g, als Bauhilfsarheiter oder landwirUchaftlieher Arbeiter 
seinen Lebensunttrhalt zu erwerben. 

Hat der zur Entlassung gelangende Strafgefangene einen Beruf 
erlernt. etwa als lltmdwerker. so bat - auch heute - dec Ge/lingnis· 
für sorger seine Mühe. die Vorurteile der Meister gegen den "slräI. 
ling" z.i überwinden, und oft genug ist die .llühe vergeblich. Andero 
Berufe wie etwa die des ßeamten, des gehobenen Anges/eUten, des 
Lehrers, Mediziners, Juristen usw. sind dem Vorbestraften automatisch 
verschlossen. Dürfen wir uns mit dieser Feststellu ng begnügen nach 
der alten Leier : " Da kllnn man balt nix machen"? Nein, das dürfen 
wir nicht, und ar:-1 wenigst~ dürft"n es die Vollzugsbeamteu. 

Denu alle Entlassenen·Fürsorge, alle wirkliche Hilfe für die zur 
Entlassung gelangenden Strafgefangenen beginnt im Strafvollzug. Der 
Grundstein für die Wiedereingliederung, die Hesozialh;ierung des. 
Strafgefangeuen kann nur in der Strafanstalt gelegt werden, oder er 
kann überhaupt nicht gelegt werd en. An dieser wichtigen Aufgabe 
müssen die Vollzugsbeamten a ll e r Dienstgrade mitwirk en, kei neswegs 
nur allein die Pfarrer, die Anstaltslehrer oder Fürsorger. Selbstver· 
ständlich kann der Werkmeister, d er Aufsichtsbeamte dem zur Ent· 
lassung gelangenden Strafgefangenen keine Arbeitsstelle oder Wobnung 
verschaffen. Aber e twas anderes, ebenso wichtiges ist gerade den Auf~ 
sichtsbeamten und Werkführern möglich : Aufgeschlossenheit gegenüber 
dem Strafgefangenen, mit dem sie ja in täglicher Berührung steben. 
Kenntnis seiner Art oder Abart, vernünfti ges Eingehen auf seine 
Sorgen und Nöte, Belehrung ohne "Moralin" oder erhobenen Zeige· 
finger, Verbindunghalten mit dem :Fiirsorger in der eigenen Anstalt 
und strenge Selbstdisziplin gegen jede Verallgemeinerung. Denn es. 
gibt keine zwei gleichen Fälle, so wenig wie es zwei gleiche Menschen 
gibt. Die Hilfe für die aus der Strafhaft Entlassenen hat also während 
der Strafhaft begonnen. oder es ist zu spät. Aber der Strafvollzug: 
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allein kann es nicht schaffen. Die Entscheidung fällt nach der Ent
lassung. 

Vor kurzer Zeit war bekanntlich der indonesische Staatspräsident 
Sukaroo zu einem Hesuch in der ßundesrepublik und hat mehrere 
deutsche Städte besichtigt. In der Heidelberger Universität hat er am 
22. Juni eine Rede gehalten, die manche bemerkenswerten Gedanken 
ausdrückte, so z.B.: "Die }~rücbte deutscher Wissenschaft sind uns in 
Indonesien nicht unbekannt, einen graSen Teil unseres Wissens um 
die grundlegenden geistigen Erkenntnisse dieser Welt verdanken wir 
deutschen Büchern ..... oder: " Desbalb nennen wir unsere Au6enpolitik 
unabhängig und aktiv, aber ich wiederhole: sie wird nicht neutral~ 
und sie wird nicht neutral sein, solange noch irgendwo auf der Welt 
Tyrannei herrscht . .. ". Das sind gute Sätze, sie seien hier zitiert, wenn 
sie auch nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem hier erörterten 
Thema stehen. Wohl hingegen trifft rla!; zu auf jene anrleren Sätze 
aus der glei chen Hede; Präsident Sukarno sagte: "Eine Nation lebt 
nicht aus ihrer Wirtschaft. Ein Staat leht aus der QueUe seiner 
moralischen Werte und seiner geistigen Substanz ... ". 

Von den moralischen Werten und der geistigen Substanz eines 
Staates ist auch die Frage abhängig, wie er mit seinen straffalIigen 
Bürgern fertig wird; wie er sich mit ihnen befaSt: vor der Verurteilung 
durch den Strafrichter, na c h dem Urteilspruch. wäh rend der Straf
haft und na c h der Entlassung aus der Strafhaft. 

In allen diesen vier !lbascn mü ssen sich die moralischen Werte 
und die geistige Substanz eines Staatet! bewähren. Bewu6t ist bei 
diesen vier Phasen ~ine überaus wichtige ausgelassen worden, nämlich! 
die Hechtsfimlung, der Prozeli also, der Schuldt!pruch und das 
richterliche Urteil. Ausgelassen wurde hier dieser wichtige Zeitabschnitt 
im Erleben des Rechtsbrechers, weil der eigentliche Strafproze6 in 
das Gebiet der RechtssprecllUng gehört. Soviel darüber auch zu sagen 
ist, in die Betrachtung des Vollzugs und seiner Aufgaben gehört es 
nicht hinein. 

Zwei andere fler erwähnten Phasen berühren den Vollzug nur 
mitteihaI' und von weitem, nämlich die Epnche vor der Verurteilung 
und die unmittelhar nach dem Urteilsspruch . Vor der Verurteilung 
ist der Angeschuldigte und Angeklagte noch immer häufig - und 
manclnnal recht lange - in der Untersuchungshaft. Er hat dort mit 
Aufsichtspersonal zu tun, das aus dem Strafvollzug kommt und zu 
ihm gehört. Er ist mit Gefangenen zusammen, die im Untersuchungs
gefullgnis eine kurzfristige Strafe verhÜBen. Er iat nicht bestraft, 
unterliegt aber dem gleichen Regime, wie wenn er es wäre. Manche 
Verbitterung, die lange über die spätere Entlassung aus der Straf
baft hinaus nachgewirkt hat, hat in der Untersuchungshaft ihren 
~rsprDng. Die Verwalter und Aufsichtsdienstleiter in den Unter-
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suchungshaftanstalten sind fast überfordert. Welche Einfühlungsgabe, 
wieviel psychologische Erfahrung wird von diesen Männern täglich 
verlangt, und wie großartig kommen viele von ihnen ihrer schweren 
Aufgabe nach! Den Staatsanwälten und vor allem den HaItrichtem 
kann man aber nicht oft und nicht dringend genug ans Herz legen: 
seid zurückhaltend mit Verhängung der Untersuchungshaft! Gewii 
gibt es Fälle, in denen es unumgänglich notwendig ist, die Unter
suchungshaft zu verhängen. Aber man darf niebt die Augen davor 
verschließen, daß es auch heute noch viel zu häufig vorkommt, daß 
der Staatsanwalt den Antrag auf ErlaG eines Haftbefehls auf Rat 
oder Empfehlung eines Kriminalbeamten stellt, und das dürfte nie 
und nimmer der Fall sein; und noch schlimmer ist, daß mancher 
Haftrichter (als welche bisweilen auch Referendare in der Ausbildung 
fungieren) den Haftbefehl allzu leicht deshalb erlälit, weil der Antrag 
der Staatsanwaltschaft vorliegt. Es wäre falsch, diese VerIahrensmängel 
schamhaft zu verschweigen. Wir müssen nach angelsächsischem Muster 
dahin gelangen, dali nur in Ausnahmefällen, in denen es nicht zu 
vermeiden ist, die Untel'lluchungshaft verhängt wird. 

N ach dem Urteilsspruch, man sollte annehmen, daß diese Zeit
epoche gleichbedeutend ist mit derjenigen während der Strafhaft. Aber 
das scheint nur so. Tage- und wochenlang und, wen,n der Verurteilte 
Rechtsmittel einlegt, sogar monatelang befindet er sich weiter in einem 
entnervenden Schwebezustand, ist eingesperrt. ohne in den Erziehungs
strafvollzug gelangt zu sein, kommt schIieilich in den .. Schub", wo 
er die ersten und seblimmsten negativen Eindrücke nnd Erfahrungen 
sammelt. Niemand könnte verkennen, du bei manchen Strafgefangenen 
in der Zeit vor der Einlieferung in die Vollzugsanstalt vieles zerstört 
wird, was aum die beste Entlassenenhilfe hinterher nicllt mehr ganz 
zu reparieren vermag. 

Niemandem ist es besser bekannt als den Frauen und Männern, 
die aus Beruf und aehr oft aus Berufung im Strafvollzug und in der 
EntIaasenenfürsorge arbeiten, da6 das Gefaugnis nicht .. der Weisheit 
letzter Smlu6" ist. um die Gemeinschaft der Bürger vor dem Rechts" 
brecher zu schützen und zugleich den Rechtsbrecher zu einem - wenn 
nicht nützlimen, so dom wenigstens nicht weiter schädlichen - Mit
glied der Gemeinschaft zu verwandeln. Für die Verhängung der Frei
heit88trafe gegen die Rechtsbremer spricht eigentlich nUT ein im 
Grunde genommen negativer Grund: bisher wußte niemand ein besserea 
Mittel. Allenthalben in' den Ländern der freien Welt, in den Rechts" 
staaten also, aind seit langer Zeit sowohl Bestrebungen als auch 
praktische Verllume im Gange, die F reiheitsstrafe zu ändern. Nur 
zwei dieser Änderung9versuche seien hier als wesentlich erwähnt: 
einmal das .. milde" Gefängni~, das offene Haus, das Gefangnis ohne 
Gitter, darin der' Verurteilte als sozial Kranker sich in einer Art Heil-
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anstalt befindet; dann " die Verurteilung roit · Strafaussetzung Zllf 

Be~ährung. 

In der Einridltung der .. milden~ Gefangnisse ist Schweden führend. 
Aber dies.es glückliche Land. seit vielen Jabrzehnten von Kriegen 
und deren Nachwirkungen verschont. hat eine so ungewöhnlich geringe 
Kriminalität aufzuweisen, da& es niebt ohne weiteres vergleichbar ist 
mit anderen, in ihrer historischen EntwickJung der letzten Jahrzehnte 
weniger glücklichen Ländern. Vereinzelte Versuche, die Freiheitsstrafe 
nach den Grundsätzen einer sozialen Heilanstalt zu vollstrecken, gab 
ea auch in Deutschland vor 1933. Eine pikante Einzelheit ist. daß vielfach 
diese Versuche auf Hohn und Spott seitens der Insassen stie6en. Eine 
Gruppe norddeutscher Strafgefangener in einem solchen "idealen" Ge
fängnis murrte damals: .. Wenn wir im Knast sind, waUen wir absitzen. 
und wenn wir draußen sind, wollen wir frei sein, aber ein Mittelding 
ist Unsinn". Was die Strafaussetzung zur Bewährung anbetrifft, so geben 
in der Bundesrepublik die Gesetze. von 1953 die Voraussetzung dafür. 
Da is! zunächst du Jugendgerichtllgeset7., welches vorsieht, dan bei einer 
Verurteilung bis zu eiDern Jahr Juge ndstrafe die Strafe zur Bewährung 
ausgesetzt werden kann. Da ist ferner das dritte Strafrecbtsänderungs
gesetz vom 4.8.1953, nach dem bei Erwachsenen eine Freiheitsstrafe 
bis zu neun Monaten ebenfalls nur ausgesprochen, aber nicht vollstreckt 
zu werden braucht, sondern zur Be währung ausgesetzt werden kann. 
Allerdings beschränkt aich diese gesetzliclIe Bestimmung auf Erwachsene, 
die erstmalig straffällig gewor~en sind, wozu von dem Praktiker im 
Strafvollzug zu sagen wäre, daß es durchaus nicht "immer die .. Erst
maligen" sind, die viel besser wären als die .. Wiederkehrer". Eine weitere 
Möglichkeit der Strafaussetzung zur Bewährung ist die bedingte Ent
lassung aus der Haft. wenn der Verurteilte zwei Drittel seiner StraCe 
verhü[it bat. Auch hier sei vom Standpunkt des im Strafvollzug tätigen 
Praktikers eine kritische Anmerkung gestattet: Die bedingte Entlassung 
zur Bewährung ist nach zwei Dritteln der verbiifiten Strafe nur .. bei 
@:uter Führung" möglich. Es sind aber keineswegs immer nur die braven 
und allezeit gefügigen Gefängnis·Soldaten, diese .. besten Arbeiter" und 
Musterknaben in der Vollzugsanstalt. von denen die Bewährung in der 
wiedererlangten Freiheit erwartet werden kann. 

Wir haben ea nun bei nnserem Thema nicbt mit den 'Jugend
lichen und Heranwachsenden zu tUD und nicht mit den Verurteilten, 
denen schon gleiclI durch riclIterlicben Spruch Strafaussetzung zur Be
währung zugestanden wird. Beide Kategorien sind gesonderte ~ragen. 
komplexe von groDer Bedeutung. Sie können Dicht verquickt werden 
mit der Frage der Hille für die aus der Stra(baft entlassenen Strafge
fangenen, einer Hilfe, die selbstverständlich gleicherma6en erCorderlicb 
ist: ob nun der Entlassene vorzeitig aus der Strafanstalt entlassen wurde 
oder "seine Strafe his zum letzten Tag (Strafende) verbü6t hat. 
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Nur mit diesen, aho mit den nuch Verbü6ung einer Freiheitsstrafe 
aus der Strafhaft Endassenen, sowie mit der Hilfe, die ihnen gewährt 
werden kann, haben wir uns hier zu beachäftigen. 

Stellen wir zunächst einmal fest, daß es drei Institutionen gibt. 
die für die Betreuung der erwachsenen Entlassenen geschaffen sind. 
Diese drei Einrichtungen sind: 

1. die amtlichen FÜfllorgcr in den Vollzugsanstalten; 
2. die allenthalhen bestehenden Fürsorgevereine für Strafgefangene 

und Entlassene; , 
3. Beit nunmehr etwas mehr als zwei Jahren die durch Gesetz 

geschaffene Bewäbrungshilfe. 

Die Bewährungshilfe ist' die jüngste dieser Einrichtungen. Sie hat 
noch immer Erfahrungen zu sammeln. Sie wird gefördert durch einen 
Verein für Bewährungshilfe. In den Bundesländern ist ihre Handhabung 
ehenso wie ihre Unterstellung noch sehr verschieden. Zum Teil sind 
die Bewährungshilfen dem Gericht ' unterstellt, dann aber wiedf'r den 
FürsorgesteIlen ; in einigen Lindern ist bis h eute noch nicht ganz ge· 
klärt. ob lür die Bewährullgshilfe nun d u 1ustiz- oder das Sozial- oder 
Innenministerium zuständig sein soll. Die Bundesrepublik hat in dem 
Gesetz über die Hewährungsbilfe nur Rabmenbestimmungen gegehen, 
die Durchführung liegt bei den Ländern. So kommt es, dan die Durch· 
führung nach Bundesländern sehr verschieden ist. Hinzu kommt, dafi 
die Eiustellung der Richter zur Bewährun~shilfe nach Landschaften 
noch sehr verschieden ist. In manchen Gegenden ordnen die Gerichte 
Bewäbrungshilfe nnr an, wenn sie zwingend vorgeschrieben ist, also 
für Jugendlicb e. Es ist zu hoffen, dafi die Bewährungshilfe in der 
ganzen BlIndesrepublik immer fester in die " Behandlung" der Haft
entlassenen eingebaut wird. Die Erk~nntnis, daß die Verhängung des 
Strafübels allein nicht genügt, da[i es sich vielmehr hauptsächlich darum 
handelt, den Rechtsbreeher wieder in die GemeinS(:haft einzugliedern, 
ist im Vordringen und wird dem sinnvollen Aushau der Bewährungs· 
hilfe zugute kommen. Die bis heute tätigen Bewährungshelfer - das 
darf man wohl sagen, ohne sich der unzulässigen Verallgemeinerung 
schuldig zu machen - sind durchweg Ideali~ten, die sich einer unvor· 
stellbaren Kleinarbeit, die grofie Schwierigkeiten bietet und manche 
Enttäus'cbung mit sich bringt, mit Aufopferung hingeben. Aber : sie sind 
.auch in gar vielen Fällen überfordert! Sie leiden unter Zl'itnot, sie hilben 
Terminschwierigkeiten, es eind ihrer einfach zu wenige, um die groSe 
und schwere Aufgabe richtig bewältigen zu können. Denn es muu sich 
doch darum handeln, dau sie sich mit dem einzelnen Menschen, mit 
seinen Schwierigkeiten, Sorgen und Nöten, eingehend befassen können. 
Der zur Bewährung vorzeitig Entlassene mu6 in dem Dewährungshelfer, 
wenn nicht gerade seinen Freund, so doch seinen Vertrauten liehen. 
2U , dem er allezeit mit allem, was ihn bedrückt, kommen kann. An 
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-Geld dürfte es jedenfalls zum Ausbau der Bewährungsbilfe . in den 
Bundesländern niemals fehlen. 

Es gibt einen weiteren Mangel, der dieser an sich so guten Ein
richtung der Bewährungsbilfe - vom Standpunkt der Hilfe für die 
aus der Strafhaft Entlassenen - anhaftet. Das ist, daß selbstverständlich 
nur der zur Bewährung vorzeitig Entlassene üherhaupt an die Bewäh
rungshilfe gelangt und unter diesen vorzeitig Entlassenen auch wiederum 
nur diejenigen, für die das Gericht bei der vorzeitigen Entlassung Be
währungshilfe .. angeordnet" hat. Wie schon erwähnt, wird solche An
ordnung bei der vorzeitigen Entlassung erwachsener Strafgefangener 
keineswegs von allen Gerichten vorgenommen. 

Nicht an die Bewäbrungshilfe gelangen also zunächst einmal alle 
diejenigen Entlassenen, die ihre Strafe bis zum Strafende verbij,ßt haben; 
nicbt an die IJewährungshilfe gelangen aber auch diejenigen erwach
senen Entlassenen, die zwar vorzeilig entlassen wurden, sei es durch 
Gnadenerweis oder nach § 26 des Stra:(re~htsänderungsgesetzes. für die 
jedoch eine Bewährungshille vom Gericht nicht angeordnet wurde_ Es 
kommen also sehr viele Entlassene mit der Bewährungshilfe überhaupt 
nicht in Berührung. Diejenigeu aber, die sieb. voneitig entlassen, an 
die Bewährungshilfe wenden, tun es zuniichllt einmal deshalb: Weil ea 
angeordnet ist; weil es ihnen bei der Entlassung zur Auflage gemacht 
wurde; weil sie sich fürchten, einer Auflage nicht zu entsprechen. wo
durch unter Umständen der ErlaG der Res'strafe in Frage gestellt werden 
kann. Mit anderen Worten: Sie kommen zur BewiihrungdJiUe aUB Zwang. 
Es spielt dabei zunächst ,einmal keine Holle. ob für den Einzelnen dieser 
Zwang sich oft und recht bald als ein Segen berausstellt. dan der Ent: 
lusCDC merkt: hier wird ihm gehollen., Was tut's - im Anfang war 
das Wort, und zwar das befohlene, das zur Auflage gemachte Wort, 
und Zwang, Gängelei, Unselbständigkeit, dieB alles hat der Entlassene 
doch gerade hinter sich. davon hat er, um in seiner Sprache zu reden. 
die Nase voll. 

Ein wesentlicher Teil der Aufgaben der Bewährungshilfe gehört 
überhaupt nicht zu unserem heutigen Thema der Hilfe für die aUB 
_der Strafhaft EDtla~senen, nämlich (wie schon angedeutet): die Betreu
ung derjenigen Verurteilten, deren ausgesprochene Strafe auf Bewäh
rung lIusge!letzt ist, die also die Freiheitsstrafe nicht anzutreten brau
chen. Erst kürJ:lich führte der nordrhein·westtälische Justizminister 
Dr. Amelunxen anläGlicb der Amtseinführung eines nenen General
staatsanwalts in Düsseldorf aus, dan die knn:fristige Freiheitsstrafe als 
verderblich erkannt sei. Sie sollte daher nur nocll da verhüngt werden. 
wo sie .,kriminalpolitisch notwendig" ist. Durch die Straraussetzung 
zur Bewährung sei eine wirksa me Erziehung des Rechtsbrecbers mög
lich, die der Allgemeinheit den notwendigen Schutz vor neuen straf
haren Handlungen gewährleistet, andererseits aber dem Venlfteiltcl;l 
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das Gefühl für seine Würde belasse. Minister Dr~ Amelunxen wie. 
dann darimf hin, dan dieBe neue Form der Strafrechtspßege sich in 
Nordrbein·Westfa1en bewährt habe ... Nur" in zehn Prozent der FäUe: 
hätte die Vergünstigung widerrufen werden müssen. Seit 1954 seien 
auf diese Weise 30000 Erwachsene und 1100 Jugendliche, die zn 
Freiheitsstrafen verurteilt wurden, davor bewahrt worden, mit dem 
Gefängnis Bekanntschaft zu machen. Sie brauchten ihren Arbeitsplatz 
und -ihre Familie nicht zu verlassen. und so habe der Glaube de9 
Gerichtes an das Gute im Menschen beachtliche Früchte getragen. 

Die Prozentsätze, die der· nordrhein·westfälische Justizminister 
angegeben hat, dürften mit verhältnismä&ig kleinen Schwankungen auch 
für die anderen Bundesländer zutreffen. Es soll hier den etwaige Schwan· 
kungen nicht weiter nachgegangen werden. weil die Statistik, wo es 
um menschliche Fragen und überdies um meDschliches Versagen gehl~ 
immer fragwürdig ist. Im .. Faust" beiGt es: .. Des Menschen Täligkeit 
kann allzu leicht erschlaffen. Er liebt sich bald die unbedingte Ruh; ....... 
und bei kaum einer anderen Kenntnisnahme als bei der einer gün· 
stigen Statistik neigt der moderne Mensch so sehr dazu, seine "unbe
dingte Rub" zu suchen und zu Hehen. Gehen wir jedoch von deo 
Prozentsätzen aus, die Minister Dr. Amelunxen in Düsseldorf bekaont. 
gegeben bat, dann müssen wir uos vor Augen halten, dab immerhio 
zehn Prozent derjenigen, die bedingt, unter Ausseh:ung des StrafvoH
zugs auf Bewährung, verurteilt wurden, dieser Vergünstigung unwürdig 
waren. Diese zehn Prozent gelangen also hinterher doch in den Straf· 
vollzug. Und mit ihnen . haben wir -uns dann .im Strafvollzug und bei 
der Entlassung zu befassen. Wenn diese dann, nach Verbü6ung ihrer 
kurzhistigen Strafe, entlassen werden, dann haben sie mit der Bewiih· 
I"Ungshilfe nichts mehr zu tun. Ihre Resozialisierung wird in den 
meisten Fällen während einer Strafhaft von drei, vier oder fünf Mona r 

ten kaum zu bewerkstelligen sein; ihre spiitere Rückfälligkeit aber 
wird dann dem Strafvollzug alB dem Sündenbock zur Last gelegt! 

Es sei also wiederholt: Die BewährungshiUe ist eine gute und 
fortschrittliche Einrichtung, und die ßewährungsheHer verdienen unsere 
uneingeschränkte Anerkennung. Die Bewährungshilfe Bollte in jeder 
Weise gefördert werden. und insbesondere sollte die intensive Zusam· 
menarbeit zwischen Bewährungshelfern und den Gefangnisfünorgero 
immer weiter ausgebaut werden. An manchen Orten nehmen z. B. die 
Bewährungshelfer schon an den EntJusungsgesprächen teil, die der 
GefangnisfürBorger in der Strafanstalt mit dem zur Entlassung gelanr 

gen den Strafgefangenen führt, damit schon vor der tatsächlichen Ent
lassung ein Kontakt zwische", dem Entlassenen und dem Bewäbrung~ 
belfer hergestellt wird. AUe diese Bestrebungen sind sinnvoll und 
aUlbauwürdig. Zur Betreuung erlast aber wird immer nur ein ziem· . 
lieh kleiner Teil der aus der Strafhaft Entlassenen. Die nicbt von der 
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Bewährungshilfe erfa6ten Entlassenen bedürfen indessen ganz beson
ders und erst rech.t der Hilfe. Und diese Hilfe wird sich wohl 
oder ühel einstweilen noch in der "klassischen", in der hergebrachten 

. Form vollziehen müsBen, nämlich: durch die Fürsorger in den Voll
zugsanstalten einschHe6lich der sogenannten "Nachbetreuung" durch 
die bewährten Fiirsorgevereine, die konfessionellen Wohlfahrts-Ver. 
einigungen, durch die Arbeiterwohlfahrt, die ehrenamtlichen Helfer 
und, vor allem, durch die immer kräftiger aufzurüttelnde Öffentlichkeit. 

Zunächst aber sei einmal kritisch auf zwei Umstände hingewiesen, 
die jeder durehgreifenden Hilfe für die aus der Strafhaft Entlassenen 
erschwerend im Wege stehen. Da ist erstens die Beitreibung der Haft
kosten durch die Gerichtskasse. Sie ist die Gläubigerin des Haftentlas
Ileuen, dessen Schuldhetrag, wenn er ei~ Jahr lang in Strafbaft gewesen 
ist, weit über tausend DM beträgt. Es sei bier nicht auf die unter· 
schiedlichen Auffassungen näher eingegangen: Viele Entlassene sind 
der Ansicht, sie · hätten während der Strafhaft produktiv gearbeitet, 
sie hätten aho ihre Haftkosten erarbeitet; die öffentliche Meinung 
und die meisten Parlamentarier sind der Ansicht, das Gefängnis sei 
nicht einfach ein Wechsel des Arbeitsplatzes, sondern der Ort, an dem 
eine rechtskräftig gewordene Strafe vollstreckt wirä. · AufierhaLh dieser 
gegensätzlichen Auffassungen steht die Gerichtskasse. Und sie benimmt 
sich im allgemeinen, von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, 
in geradezu unqualifizierbarer Weise gegenüber ihren Schuldnern . Da 
gibt es . am laufenden Band Lohn· und Gebaltspfändungen .. weg~n 
rückständiger Haftkosten". Da werden die Sdmldner .,wegen rückstän
diger Haftkosten" zu ihrem Polizeirevier oder zum Bürgermeisteramt 
vorgeladen. Da kommen die Gerichtsvollzieher und pfänden. was zu 
pfanden ist, auch wenn der Schuldner gerade auf seinem Arbeitspl~tz 
abwesend ist. In zahlreichen Fällen wird die mühsam bewirkte Reso· 
zialisierung durch die Maßnahmen der Gerichtskasse zerstört. Einige 
Bundesländer, z. B. Hamburg, haben Ma6nahmen getroffen, um das 
&ebädigende Vorgehen der Gerichtskassen bei der Deitreibung von . 
Haftkosten zu unterbinden . Es mü6ten jedoch von den Justizministerien 
.Uer Bunde91änder Anordnungen an die Gerichtskassen ergehen, da6 
vor jeder formaljuriatischen Beitreibungsma6nahme alle Möglichkeiten 
der direkten und diskreten Einigung mit dem Haftentlassenen zu 
erschöpfen sind. Selbstveratändlich gibt es böswillige Schuldner - die 
gibt es überall, nicht nur unter entlasseQen Strafgefangenen. Aber es 
darf nicht einfach hingenommen werden, da6 mit staatlichen und 
privaten GeldmiUeln die Eingliederung des Entlassenen in Arbeitsplatz 
und Wobnung mit vieler Mühe bewirkt wird und dann die Gericbts
kasse plötzlich allee wieder zerstört. Ein Maurer aus einem kleinen 
Ort bei Karlsruhe war vom amtlichen Strafanstaltsfürsorger unter' 
gro.&en Mühen in eine Arbeitsstelle seines Heimatortes vermittelt 

225 



worden. Ein Vierteljahr lang arbeitete er ReiSig. Dann wurd~ er von 
seinem Bürgermeisteramt .. zur Hückspracbe über die fälligen Haftkosten" 
bestellt, und die Arbeitskollegen erfuhren das. Der Maurer wurde wild. 
Wohl schrieb er an seinen Fürsorger, und dieser antwortete ihm sofort, 
berubigte ihn und bat ihn um Einsendung der Gericbtskostenrechnung, 
·damit er sich mit der Gerichtskasse in Verbindung setzen könne. Aber 
der Maurer in seiner Empörung wartete die Antwort des FürsorgeTll 
gar niebt erst ab. Er reiste - uach Bonn, um den Bundespräsidenten 
zu sprechen! Als ibm im Bundespräsidialamt (wie er später sagte: sehr 
höflich)" erklärt wurde. daß Gerichts- . und Haftkosten ausschlieillich 
Ländersache seien, reiste unser Maurer wieder nach Baden zu seinem 
'früheren Anstaltsfürsorger. Dort machte er recht unvernünftigen Krach 
- wie wenige sind in solchem Fall vernünftig! - , dennoch wollte 
man ihm in jeder Weise helfen. Aber es war zu spät. Für die unsin
nigen Reisekosten nach Bonn und dann wieder nach Baden·.hätte der 
Maurer schon eine ansehnliche Rate an die Gerichtskasse bezahlen 
können. Aber er hatte sich in. seine Wut hinein~esteigert, bat seinen 
Arbeit"platz verloren ..• Es ist dies nur ein Fall von sebr vielen. 

Der zweite Umstand, der unter den gegenwärtigen Verhältnissen die 
Hille für die aus" der Strafhaft Entlassenen ersch wert. ist die Handha
bung des StralregisteTll. Ei n Fortschritt ist mit dem lugendgerichtsgesetz 
vom 4.8. 19.13 erzielt. Es stellt die Jogendlichen von 18 bis 21 labren 
als .. Heranwachsende" denen unter 18Jahren ~gleich, und soweit gegell 
diese nicht auf .. Jugendstrafe" (Jugendgefängnis) erkannt wird, sondern 
nur Zuchtmittel oder Erziehungsma6regeln verhängt werd~n. unterbleibt 
der Eintrag ius Strafregister. Was aber die Stra fregisterführung über 
erwachsene Vorbestrafte anbetrifft, 90 sollten die 'Fristen für beschränkte 
A.uskunft und für Tilgung erheblich abgekürzt werden. Die heute gel
tenden .Fristen (10 Jahre his zur beschränkten Auskunftserteilung, wei
tere 10 Jahre. insgesH mt also 20 Jahre. bis zur Tilgung) sind viel zu lang. 
Insbesondere soHte die Möglichkeit geschaffen werden. diese Fristen bei 
einw'andlreier Fiihruog des Entlassenen wesentlich abzukürz;cn. Man hätte 
damit . sowohl ein Eniebuogsmittel ah auch einen für viele Entlassene 
s tarken Anreiz geschaffen. 

Haben wir somit die heiden Umstände kritisch beleuchtet. die der 
Hilfe für die aus der Strafbaft Entlassenen als Schwierigkeiten im Weg 
steben.80 seien nun die Möglichkeiten der praktischen Hilfe betrachtet. 

Die .. Halbstarken" (man braucht heute nicht mehr zu erklären. 
was darunter zu verstehen ist) rotten sich in den Städten zu Rudeln 
zusammen. ~ie machen ihre Moped~ ."auf Krach" zurecht. belästigen 
und 'überfallen die Stralienpassanten. Das Publikum ruft dringend nach 
der Polizei. Kommt die Polizei. und greift sie durch, dann kommen 
aus dem Publikum empörte Äulieruogen über Verletzung des Grund
gesetzes und der Freiheit der Persönlichkeit. Treten die .. Halbstarken" 



nicht in Rudeln sondern einzeln auf. stehlen oder berauben sie par
kende Autos. dann entsteht bei Behandlung des ,.Falles" in der öffent
lichkeit wiederum ein Meinungsstreit: dem einen scheint keine Gefäng· 
nisstrafe zu hart und hoch genug, um diesen Schädlingen das schändliche 
Handwerk zu legen, die andern geben einzig der Umwelt, dem ,.Milieu" 
die Schuld und verlangen Abschaffung jeglicher Freiheitsstrafe für diese 
bedauernswerte und falsch erzogene Jugend. Handelt es sich um er
wachsene Rechtsbreeher aller Altersstufen, BO ist die Reaktion der 
öffentlichkeit ganz ähnlich. Die einen vertreten den Standpunkt. der 
aufgeweichte Strafvollzug, in dem sich jeder wie in einem Sanatorium 
befinde, sei vollkommen ungeeignet, irgendwie abschreckend gegen die 
Begehung schwerster Straftaten zu wirken und bedeute keinerlei Schutz 
mehr für die Gemeinschaft der Hürger; sie rufen nach Wiedereinführung 
der Todesstrafe und nach Gefängnissen und Zuchthäusern mit strengstem 
Regime. Die audern betrachten jede Freiheitsstrafe als eine hedenkliche 
Freiheitsberaubung, wünschen den Rechtsbre<:her als Kranken zu be
handeln und sehen das Heil nur in bedingter Verurteilung unter be· 
sonderer Beachtung der Würde des Recbtsbrechers. 

Es ist kaum zu hefürchten, daß alle diese 90' gegensätzlichen Auf· 
fassungen Argumente für sieh haben. Vielen dieser üblen Burschen, 
die wir "Halbstarke'"' nennen, fehlte ein Elternhaus, fehlte der Nährboden 
eines Familienlebens, sie erfuhren staU eines Gedichtes Schweinereien, 
staU ei nes Liedes Sch lagerkrach, statt fröhlichen Spiels Groschenauto
maten, statt erster Liebe junge Straßenmädchen - man könnte diese 
Reihe noch lange fortseh;en -, woher also sollten sie das Böse meiden 
und das Glite wiinschen wollen?! Sie wissen nicht, was gut und ~8!I 
böse ist, sie wissen nur, was ihren ganz primitiven Instinkten Befrie
digung verschafft. Bei den erwachsenen Rechtsbrechern aber. bis hinauf 
zu hohen Altersstufeu, ist es auders. Sehen wir ab von deo einmal 
Gestrauchelten, auf die die mei st bedingte Vcrurleilunj:\" sta rken Eindruck 
macht und sie vor Rückfällen schützt, so fioden wir die Immer·Wieder
kehrer, die alten Anstaltskundeo, die mei .. t auf ihrem ständ igen Spe
zialgebiet "arbeiten" - warum? Weil ihre EingliedeTllDg, ihre Resoziali· 
sierung unmöglich war. Es ist hier nicht die Rede von dem sogenannten 
Berllfaverbrecller. der genau weiS, was er will, nämlich: Verbrechen 
begehen, und bei dem his zur Sicherungsverwahrung alle Resozialisie· 
rungsbemühuogen fast immer vergeblich sind; nein, es ist die Rede von 
den täglichen Zu· und Abgängen im Strafvollzug, von jenen achtzig 
Prozent der Insassen, die wegen Diebstahl, Betrug, Körperverletzung, 
Erpressung, Sittlichkeitsdelikten, Hehlerei usw. zum zweiten, dritten, 
'vierten, fünften Mal in der Anstalt sind. . 

Wie bereits dargelegt, beginnt alle Hilfe für die aus der Strafhaft 
Entlassenen während des Strafvollzugs, also in der Vollzugsanstalt. 
Zuständig ist also in erster Linie der amtliche Fürsorger. Es ist eine 
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Binflenwahrheit, da6 nicht derjenige Fürsorger der beste ist, der non 
seine Betreuten mit möglichst vielen materiellen Miueln ausstaUen kann. 
mit Geld, mit Bekleidung, Arbeitswerkzeug usw. Was der zur Entlassung 
gelangende Strafgefangene am nötigsten braucht. ist Rückhalt. Er mUß 
die Gewi.6heit haben, dafi jemand da ist. an den er sich immer wieder 
wenden kann, hesonders wenn Schwierigkeiten auftreten (und die treten 
auf). Aber selbst dielle Gewi6heit schützt ihn nicht immer. 

Es sei der Fan Günther F. erzählt - (die StrafvoUzugsbeamten. 
die diesen Beitrag lesen und die mit dem Fall befa6t waren, werden 
lich seiner gut erinnern). 

Günther F. war noch keine siebzehn Jahre alt. Der Fall spielte 
vor dem Jugendgerichtsgesetz vom Jahre 1953. Günther .F. war schon 
mehrmals bestraft. Er warein im Grunde g~lmütiger, etwas verschlossener 
Junge, dessen Kriminalität aus den häuslichen Verbältninen zu erklären 
war. In ei ner süddeutschen Strafanstalt verbüßte er seine Cefängnisstrafe 
wegen Diebstahls im Rückfall. In der Vollzugsaostalt war er ein williger 
und ruhiger Arheiter. Er befand sich zuletzt auf einem Au6enkommando, 
und der junge Oberwachtmeister, der dieses Au6enkommBndo führte, gab 
sich mit Güotber sebr viel MUhe. Er gewann auch Günthers Vertrauen. 
Es kam der Entlassungstag heran. Der Oberwachtmeister setzte sich 
erheblich dafür ein, da' Günther Arbeitskleidung, Schuhe. Wäsche und 
alles sonst Notwendige bekam. Eine Arbeitsstelle bei einem HoChauem 
hatte der Fürsorger schon für Günther besorgt. Am Abend vor dem 
Entlassungstag sprach der Oberwachtmeister - außerdienstlich - noch 
einIpal eindringlich mit Günther ... Wenn Ihnen die Stelle ilUS irgend· 
einem Grund nicht zusagt". so sagte der wohlmeinende und interessierte 
Oberwachtmeister, .. dann laufen Sie nur nicht einfach fort! Schreiben 
Sie hierher, oder kommen Sie her. es sind ja nur 10 Kilometer his 
bier. und bier wird Ihnen immer weitergebolfen. Nur laufen Sie nicht 
einfach weg!" Günther war sichtlich bewegt durch die oft edahrenen 
und nUn wieder bestätigten guten Absichten .. seines" Oberwachtmeisters. 
Günther venprach alles. und es war ihm ehrlich gemeint. Eine Woche 
Ipäter hatte er das Fahrrad seines Arbeitgebers gestohlen. war damit 
losgefahren und wurde erst an der Waterkant wieder geschnappt, nachdem 
er inzwischen (natürlich) wieder eine Reihe von Einbrüchen auf dem 
Kerbholz hatte. 

Der Fan des Günther F. steht hier durchaus niebt für alle .. Fälle" ... 
und nichts ist falscher als die Verallgemeinerung. Aber es gibt dodt 
gar manchen Fall, der dem Fall Günther äbneJt wie ein Ei dem andern. 

Keine Enttäuschung darf den in der Fürsorge stehenden Menschen 
veranlassen, in seiner Hilfeleistung Dschzulassen! Diese unumgiingliche 
Forderung allein sagt schon genug darüber. was den Fürsorgern. den 
amtlichen wie den freiwilligen und ehrenamtlichen. an Leistung und 
gütiger Kraft abverlangt wird. 
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Die Fürsorger, die amtlichen in den Vollzugsanstalten ebenso wie 
die innerhalb der FÜl'8orgevereine und konfessioneJl·charitativen Or· 
ganiaationen tätigen, mÜRsen die Sprache ihrer Betreuten sprechen und 
verstehen. Diese Sprache ist bekanntlich keine irgend geartete .. Gau
nersprache" (wie der au6enstehende kleine Moritz sich das oft vorstellt), 
sondern es ist eine aus mancherlei feststehenden Redensarten zusam
mengesetzte typische .. Knast"-Sprache". Diese Sprache klingt IInders aus 
dem Mund des .. Zugangs" ah aus dem Mund des .. Abgangs". Jeder 
Fürsorger weiß und kennt das. Der .. Abgang" hat, wenn er nicht gänz· 
lich stur ist, gelernt, da6 die Entlassung . kein Weg ins Paradies ist. 
Die .. Freiheit", wenn sie nicht inne rlich vorbereitet li t, ist allenfalls 
eine Bewegungsfreiheit, nichts sonst. und auch die hat -·ohne die 
innerliche Vorbereitung - kurze Beine.. 

Dieses ist der Grund dafür, da6 wir am Anfang dieses Beitrags 
sagten, alle Entlassenen-Fürsorge beginne in der Strafhaft. Der .,Abgang" 
mui mit seinem Fürsorger einig sein. Der .. Abgang" mub entschlossen 
sein, Dicht mehr in den .. Knast" zurückkehren zu wollen, wobei es 
- man verzeihe uns die ketzerische Bemerkung - zunild18t einmal 
Dicht so wichtig ist, aus welchen Motiven er dazu entschlossen ial: ob 
aus sittlich·religiösen, moralischen, gesellschaftlichen oder rein rationaleo 
Gründen. Entschlossen mui der .. Abgang" sein, und diesen Entschlui 
kann er nur während der Strafhaft fasseo; fördern müssen aUe Voll
zugsbeamten. diesen seinen Entschluii, wobei die Art und Weise, wie 
der EntscbJuB gefördert werden kann, ganz von der Individualität des 
Inhaftierten abhängt. 

Dieser EntschluG des Abgangs ist die Voraussetzung dafür, da6 
die Reaozialisierung wenigstenIl eine Erfolgs-Chance bat. Man kann e8 
anch anders ausdrUcken: ohne diesen EntschluIS hat die Resoziali.sierung 
keine Erfolgtl·Chance. . 

Was aUBer diesem EntschluG noch notwendig ist, sind drei 
Erfordernisse : 

Arbeitsatelle. 
Unterkunft 
Kampf gegen Diffamierung . 

• Zwei dieser Erfordernisse können hier sehr kurz behandelt werden, 
nämlich: die Vermittlung eines Arbeitsplatze! und die Besorgung einer 
Wohnung. Gehören doch diese beiden Aufgaben zum .. täglichen Brot" 
des Gelängnisfürsorgers. Er arbeitet tagtäglich zusammen mit Arbeits
ämtern, Firmen, Behörden, besser gesagt: er .bearbeitet sie. Es scheint 
Routine zu sein und ist doch immer wieder schwer, schwer von Fan 
zu Fall. da ja - bekanntlich - kein .. Fall" dem andern gleicht. A~ch 
gehen die Auffassungen vieler Gefängnisflirsorger auseinander. HIer 
~ürfte ei.ne besonders wichtige Aufgabe des BundeszusammenscblusBes. 
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für Entlasllenenfürsorge liegen. Gewiß sollte keine .,Gleichschaltung'· · 
- unseligen Angedenkens - versucht werden. Aber eine gewisse Ober
einstimmung in der Art des Vorgehens könnte der Aufgabe nur nützen. 
Heute gibt es nt;:JCh keine "Konkurrenz" unter den Fürsorgern. Kon· 
kurrenz ist im Wirtschaftsleben bekanntlich eine gute Sache. Ob sie 
es auch in der Entlassenenfürsorge ist, kann man wohl nicht unbedingt 
bejaben. Da ist der eine Fiinlorger auf möglichst günstige Prozentsätze 
aus, die sich im Jahresbericht. seiner Anstalt ' besonders gut ausnehmen. 
Der andere belächelt solchen Ehrgeiz, weil er Statistik auf so schwie· 
rigem menschlichem Verhaltens·Gebiet für problematisch hält. Ein Dritter 
ist für Obergangsheime, ein Vicrter für Lehrkurse in der Anstalt, die 
dazu dienen sollen, daß der Entlassene vom ungelernten Arbeiter zum 
Handwerksgesellen geworden ist und damit bessere Arbeitsplätze findet. 
Der Fünfte hält von solchen Lehrkurseu in der Anstalt nichts, weil 
die Dauer des Aufenthalts für die ein:r.elnen Lehrlinge zu vCJ:schieden 
ist, weil in solchen Anstaltskursen nicht dasjenige hundwerklicbe Können 
vermittelt werden könne wie in freier Handwerkslebre und weil dem 
Absolventen solcher Anstalts·Kurse alle Illusionen und Hoffnungen 
gründlich zel"!ltört würden, lIobald er nach der Ent1assung bei einem 
Handwerker tätig werde. Ein Sechster befürwortet Lektüre, Kurse und 
Diskussionsabende auch schwieriger oder abstrakter Art in der Ansfall ; 
ein Siebenter hält das für Gift, weil dadurch der bekaonte Typ des 
.. Anstaltsphilosophen" gezüchtet werde, der sich dann drauGen sehr bald 
als lebensuntüchtig herausstelle. Es sind dies nur einige Beispiele für 
lauter recht gutwillige und zugleich gegensätzliche Auffassungen. Man 
sollte im Interesse der zur Entlassung gelungenden Strafgefangenen ver·· 
suchen, eine gewisse Übereinstimmung in den Auffassungen der Für
sorger auf dem Gebiet der Vorbereitung einer Arbeitsstene :r.u erzielen. 
Bei der Frage der Unterkunft ist das Problem weniger kompliziert. 
Ist der Betreute alleinstebend, oder hat er Familie? Wenn er Familie 
hat. wie sind die häuslichen Verhältnisse? Kann er dorthin zurück? 
Ist der llelreute aus der Bundesrepublik? Aus der Sowjetzone? Aus dem 
Ausland? Eine Unmenge Vorarbeit ist, auch was die Frage der ßleibe 
anhetrifft, vor der Entlassung vom Fürsorger zu leisten, und wenn wir 
sagten. das Problem sei weniger kompliziert als das der Ileschaffung 
des richtigen Arbeitsplatzes, so ist es deswegen keineswegs weniger 
arbeitBreich. 

Wichtig im Zusammenhang mit den beiden Erfordernissen: Arbeits" 
platz und Unterkunft ist auch die materielle AusNtattung des Entlassenen. 
Das ist zwar auch eine Geldfrage, aber keineswegs nur eine Geldfrage. 
Der Entlassene hat normalerweise den Geldbetrag seiner .. Rücklage" 
aus der Arbeitsbelohnung zur Verfügung. Dieser Betrag ist sehr verschie
den seiner Höhe nach; er richtet sich nach der Zeit, die der Enllassene 
in der Vollzugsan9talt gewesen ist, nach der Höhe seiner Arbeitsbeloh-
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nung und auch danach, ob ihm während der Strafhaft gewisse Abbe-' 
bungen von der Rücklage, etwa zur Ullterstützung der Familie, genehmigt 
worden sind. In vielen Fällen müssen die Entlassenen·Fürsorgevereine 
für die notwendige erste Geld.Ausstattung des Enllassenen einspringen, 
weil staatliche Geldmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Dieser : 
Zustand ist bedauerlich und sollte durch bundesorganisatorische Be· 
mühun~en verbessert werden. Der Entlassene braucht keine gro6en 
Geldbeträge, sie belasten ihn, wenn er sie hat, in den Tagen Dach der 
Entlassung oft mehr, als sie ibm nützen können. Aber der Entlassene 
muß bis zur ersten Lohn- oder Gehaltszuhlung leben und Miete be
zahlen können. Dafür sollte in aUen Eällen, in denen es nötig ist, in 
denen also kein . soziales Netz "drauGen" den Entlassenen auffangt, 
gesorgt werden. Ähnliches gilt bei der Versorgung des Betreuten mit 
Kleidung, Schuhwerk und Wäsche. Die an den Fürsorger gerichteten· 
Wünsche des Entlassungskandidaten reichen auf diesem Gebiet von 
glatter Unverschämtheit bis zur übertriebenen Verschweigung des Er
forderlicben. Der Fürsorger mUß auch hier sei ne ßetreuten kennen, 
er mUß, möglichst im Einklang mit ihnen, das Notwendige feststellen 
und besorgen. Wiederum wird er dabei in sehr vielen Fällen auf die 
Mittel und Bestände der Fürsorgevereine angewiesen sein . Die Fürsorge
vereine wiederum sind, was ibr Vereinsvermögen und ihre Einnahmen 
anbelangt, sehr verschieden gestellt. Es gibt auch da eine gewisse Kon
kurrenz: wer am tatkräftigsten Spenden von l\fitr,liedem oder Firmen 
der Gegend sammeln kann, hat die meisten Mittel zur Verfügung, 
und msnchmal überschneiden sich sogar die Spenden·Sammelbezirke. 
Daß alle solche gescbäftige Tätigkeit in allerbester Absicht geschieht, 
ist keine Entschuldigung! Bekannt sind z. B. "~älle, in denen grofie 
Firmen mit einer Celdapende an den FÜHorgeverein glauben, fiir ent
lassene Strafgefangene genug getan zu haben und sich deshalb dem 
Fürsorger versciJ.lieuen, wenn sie um Bereitstellung von Arbeitsplätzen 
für Entlassene angegangen werden. Es !;eheint UDS eine wichtige Auf
gabe des Bundeszusammenschlusses für Entlassenenfürsorge zu sein, 
die edlen Bemühungen der Fürsorgevereine zu koordinieren und, was 
die erwähnte Konkurrenz untereinander anbetrifft, diese cntweder aus
zuschalten oder mindestens ihr die nachteiligen Folgen durch Aufklärung 
und im gegenseitigen Einverständnis zu nchmen. 

Aufklärung! Die wichtigste Aufkliirung ist die der öffentlichen 
Meinung. Vieles ist geschehen, aber noch lange nicht genug. Es handelt 
sich vor allem darum, die Öffentlicbkeit ri c htig über das Problem 
der aus der Strafhaft Entlassenen aufzuklären. leder Mensch, der irgend
wie mit dem Strafvollzug in Verbindung steht, kann an seiner Stelle 
viel Gutes für die richtige Aufklärung der Öffentlichkeit und gegen die 
Diffamierung des Entlassenen wirken. 

Im Gefangnis ist alles anders! - anden nämlich, als sich die 
Öffentlichkeit das Lehen im Gefängnis und dementsprechend auch das 
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Wesen des Entlassenen vOflltellt. Wie wenige PersonalbürOI interes8ieren 
sich auch nur fiir die8e Fragen! Es kann da an öffentlichen VorträgeD~ 
an Referaten in geschlo8senen Arbeitskreisen, an Einzelgesprächen zwi
seben Vollzugsbeamten und Fürsorgern einerseits und Menschen, die 
im tätigen Leben stehen andererseits, nie genug geschehen. Es gilt. die 
Au6enstehenden davon zu überzeugen: 

Der Entlassene verdient kein besonderes, unumschränktes und 
blindes Vertrauen. er erwartet das auch gar nicht; der Entlassene aber 
verdient ebensowenig das leider so oft ihm gezeigte Mi6trauen, von 
dem die Arbeitskollegen immer bald etwas merken, so da6 es wäch8t, 
größer wird. zischelt und züngelt, Gerüchte gebiert und schlieelich 
dem Entlassenen das Leben in der "Freiheit" unmöglich macht. Was 
der Entlassene von allen Veflltändlgen und Wohlmeinenden erwarten 
könnte. das ist. da6 man ihm eine Chance gibt. 

Niemand hat ihm etwas nachzutragen. niemand sich in selbstgerechter 
Uberheblichkeit "hesser" zu dünken als er. Er ist unser Mitbürger wie 
jeder andere. und er ist unser Nächster. 

Eine Chance muli ihm gewährt werden, und wir aUe können 
viel dazu beitragen. 

Ein Staat lebt aus der Quelle seiner moralis('hen Werte und seiner 
geistigen Substanz. 

Wer im Strafvollzug und in der Entlassenenfürsorge tätig ist, mui 
allezeit - nicht nur "im Dienst" - aus dieser Quelle schöpfen, auf 
da6 immer mehr etraffallig gewordene Mitbllrger eich neu in die Ge
meinschaft einordnen. 

Die Heranwachsenden 
Thema des 10. Jugendgerichtstages in Marburg/Lahn 

vom 11. · bis 13. Oktober 1956 
In 1I1a~hurg/Lahn hielt unter dem Vorsitz von Prof.'Dr. Sieverts, 

Hamburg; die "Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe 
e.V." den 10. Deutschen Jugendgerichtstag ab. Dank des Entgegenkommen, 
des Herrn Vorsitzenden 80wie der Leiter der beiden für die Praxis 
des Strafvollzugs besonders wichtigen Arbeitskreise ist es möglich, den 
Lesern der "zeitschrift für Strafvollzug" die- Berichte der Arbeitskreise 
VII und VIII vorzulegen. Die Schriftleitung der "Zeitschrift für Straf
vollzug" dankt für das erwiesene Entgegenkommen den Herreo: Prof. 
Dr. Sieverts, Hamburg; ORR. Dr. Seige. Herford; Prof. Dr. C. Bondy, 
Bamburg. 
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1. Die Heranwachsenden im Strafvollzug und in der 
Entlassenenfärsorge 

Bericht über die Ergebnisse des Arbeüskreises VII 
Von ORR. Dr. Edgar Seige. Herfo.d, Jugelldllr.f.D~I.h . 

Meine Damen und Herren, ich habe zu berichten über den 
Arbeitskreis VII , der sieb mit den Heranwachsenden im Strafvollzug 
und in der EntiassenenIürsorge zu beschäftigen batte. Wir haben uns 
also zunächst mit den Fragen befallt, die der Vollzug in bezug auf 
den Heranwttchsenden uns aufgibt. Dabei muLiten wir von der Tatsache 
ausgehen, dafi der überwiegende Teil der Insassen unserer Strafanstalten 
aus Heranwachsenden bestebt. Der Anteil der Jugendlichen betrügt 
durchschnittlich nur etwa 10· 20~/ ~ der Gesamtzahl der Insassen, sO" 
da!; wir praktisch in unsern Jugendstrafanstalten in erster Linie einen 
Vollzug an Heranwachsenden haben . Deshalb haben wir es' als unsere 
Aufgabe angesehen. auch die allgemeinen Gesichtspunkte zu erörtern~ 
die uns für die Gestaltung dieses Vollzuges wichtig und wesentlich 
erschienen sind. Als solche allgemeinen Gesichtspunk.te, die die Grund
lagen des Vollzuges betreffen , haben wir angesehen: 

1. Die Frage der Differenzierung der Anstalten untereinander. 
2. Die Frage der Differenzierung innerhalb der Anstalten. 
3. Die Frage der Einrichtung von Aufnahme-Abteilungen . 

Im Anschlu6 an diese allgemeinen Fragen haben wir uns dann 
der Erörterung zugewandt, die das Hauptthema des grundlegenden 
Referates dieses Jugendgeriebtstages waren, das heifit den Fragen, die 
der § 105 lGG an den Vollzug stellt. 

Dei der Frage der Differenzierung der Anstalten untereinander 
Btand im Vprdergrund un serer Erörterungen die Aufgliederung in den 
Vollzug in der festen Anstalt und den offenen Vollzug. Die einmütige' 
Meinung unseres Arbeitskreises ging dahin, da' heide VollzugsIormen .. 
die geschlossene Anstalt und die offene An stalt, neheneinander ihre 
Berechtigung und ihre Notwendigkeit hahen. Dabei sind wir von der 
Voraussetzung ausgegangen, da6 jede dieser Vollzugsformen eine.n i~ 
lich abgeschlossenen Vollzug darstellen sollte. Auf der einen Seite 
sollte also der Vollzug in der festen An stalt eine in sieb abgeschlossene~ 
progressiv gestaltete Form baben, die von festen isolierten Anfangs
formen über mehr aufgelockerte Formen in eine Scblu6phase hinein
führt, die in einer möglichst weitgehenden Weise aufgelockert ist ulld 
sich dem Vollzuge in der offenen Anstalt angleicht, BO da6 eine organiEche,. 
gleitende Ub~rleitung den Heranwachsenden aus dieser Schlu6phase 
in die gebundene Freiheit der Bewährungsaufsicht hineinführt. Auf 
der andern Seite Bollte die offene An stalt ihre selbständige Form auch 
in du Richtung haben, da6 der Heranwachsende in ihr - abgesehen. 
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etwa von einer Zeit in einer Aufnahme · Abteilung - seine gesamte 
Strafzeit verlebt. In diese VoUzugsform wiirden nadl unserer Auffas. 
sung alle diejenigen Heranwachsenden hineingehören, die bei einem noch 
verhältniswäfiig wenig fortgescbriuenen Grade der Verwahrlosung und 
kriminellen Intensität uns so belastbar erscheinen, dall man bei ihnen 
auf die intensiven Einwirkungsmöglichk eiten eines isolierten Anfangs· 
vollzuges verzichten darf und sie so fort in eine echte, straffe Gemein· 
scbaftserziehung hineinnehmen kann. Für unzweckmäßig wurde (in 
vorgerücktem Vollzugsstadium) angesehen ein Hinüberwecbseln von 
der einen in die andere Vollzugsform, und zwar deshalb, weil damit 
die kon tinuierliche Linie des Vollzuges unterbrochen wird, die uns 
als ein wesentliches Erfordernis einer fruchtbaren, erzieherischen Arbeit 
eucheint. Dieses Hinüberwechseln sollte also auf E inzelfälle beschränkt 
sein . 

Als zweiter Punkt ei ner Differenzierung der Anstalten unterein· 
uuder wurde erörtert, ob die Heranwachsenden, die zu Jugendstrafe 
von unhtHtimmter Dauer verurteilt sind, und die fest Bestraften in 
\'erschiedenen An stalten untergebracht werden sollten . Eine aolche 
Differenzieruug der An stalten wu rde ah gerechtfertigt und empfeblens· 
wert angeschen, und zwar untcr dem Ge.sichtspunkt des verschiedenen 
Strafschicksals, das der mit U. V. bestrafte und der fest be~trafte 
Heranwachsende haben. Dabei sin d wir aber in der weiteren Erörterung 
dazu gekommen, da6 sich die fest bestraften Heranwachsenden mit 
einer längeren festen Strafe von mindesten 2 oder 2 1/, Jabren an 
sich dem Strafschicksal des '1.U unbestimmter Strafe verurteilten Heran· 
wachsenden sehr stark nähern ; denn auch diese fest Beuraltcn dürfen 
in der Regel, wenn sie das Ihre dazu tun, damit recbuen, daU auch 
hei ihnen eine vorzeitige Entlassuu g auf Bewährllng e rfolgt. Deshalb 
würde die Scheidung zweckmäfiigerweise so erfolgen, dau man ledig
lich die lest Bestnften mit kürzeren Strafen, e twa bis ' zu 2 Jahren, 
in einer gesonderten Anstalt unterbringt. Eine solche Scheidun g wurde, 
wenn auch nicht einmütig, so doch von dem überwiegenden Teil des 
Arbeitskreiscs für zweckmä6ig gehalten. Sie wird praktisch aucb an 
beslimmten Stellen, :l.B. in Vecbta, seit Jahren mit E rfolg praktiziert. 
[01 übrigen wäre diese Aufgliederung wie überhaupt jede Differenzierung 
der Anstalten untereinander ja immer eine Frage der Möglidlkeiten 
der ei nzelnen Länder. Mindestens setzt eine Differenzieru llg der An
stalten untereinander das Vorbandensein mehrerer Anstalten voraus. 

In diesem Zusammenhang wu rde von dcm Arheitskreis einmütig 
herausgestellt, dall der Vollzu g die lugelldstrafe von unbestimmter 
Dauer als die erwünschte Regelstrafe an sieht, sofern die gesetzlichen 
Vorausselzungen dafür vorliegen, das bei6t, sofern schädliche Neigungen 
festgestellt werden und sofern nicht die Schwere der Schuld ein höheres 
Strafmau erforderlich macht, als es die U. V.-Strafe zuläßt ; denn im 
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Vollzug zeigt sich in täglicher Erfahrung immer wieder, da& die U.V. 
die entscheidenden Möglichkeiten an die Hand gibt, eine el",odeherische 
Gestaltung wirklich fruchtbar werden zu lasscn. 

Scbliefilich wurde von der Seite eines Vollzugsleiters noch ungeregt, 
ob es nicht empfehlenswert und notwendig sei, für diejenigen Heran· 
wachsenden eine Sonderanstalt zu schaffen, die mit den Mitteln .und 
Methoden unseres Jugendvollzuges schlechthin nicht erreichbar si nd, die 
.einerseits eine unerträgliche Belastung der Arbeit und der Atmosphäre 
darstellen, die aber auf der andern Seite einer heil pädagogischen Behand
lung bedürfen und einer solchen Behandlung voraussichtlich auch zu
gänglich sein werden. Zu einer Diskussion dieser Anregung ist es aus 
Zeitmangel nicht mehr gekommen. Ich möchte sie aber für eine aufier
ordentlich beherzigenswerte Anregung halten. 

Im Zusammeuhang mit diesen allgemeinen Fragen wurde ein
mütig und nachdrücklich die .Forderung erhoben, dal$ die lugendstraf

.anstalten zahlenmäfiig auf ein Mafi reduziert bleiben müssen, das eine 
fruchtbare erzieherische Gestaltung zuläfit. Als Maximum wurde eine 
Zahl von 200 bi s höchstens 250 Insassen für eine Anstalt angesehen. 
Die Notwendjgk~it einer s oId.,,~n Begrenzung der Zahl ergibt sieb aus 
der Erfahrung, dafi sieh von einer besti mmten Zahl an die fruchtbare 
Atmosphäre nidll mehr schaffen läJ.it, in der erzieherische Arbeit mit 
Aussicht auf Erfolg geleistet werden kann. Es zeigt sich in der Praxis 
des VollzlIgcR, dafi von einer bestimmten Zahl an jedes Mehr an Köpfen 
den Ausgleich zwischen positiven und negativeu Elementen in einer 
überproportionoien Weise erschwert. Zum anderen ist die NotweOllig. 
keil der Beschränkung aber aLlch begründet ,lurch die Fassungskraft 
d es Vollzugsleiters, der mehr als 250 Jungen scblechterdings nicht 
k ennen kann. Es ist ober zweckmäflip; und nötig, dafl der Vollzugsleiter 
einer Anstalt seine Jungen wirklich kennt und die wesentlidIen Ent· 
-scheidungen aus eigener Kenntnis der Jungen treffen oder heurteilen 
kann. 

Oller die Differenzierung innerhalb der Anstalten kann ich mich 
ganz kurz fassen. Als wescntliche Gesichtspunkte sind beispielhaft genannt 
worden: Heife- und Entwicklunp;sstand und kriminelle Intensität. Im 
übrigen hat sich hier ein sehr verschiedenartiges Bild ergeben, das im 
einzelnen wesentlich durch die Persönlichkeit des einzelnen Vollzugs
leiters geprägt sein dürfte. l:Iierzu möchte ich vom Arbeitskreise her 
die Bildung einer kleinen Studiengruppe von Fachleuten anregen, die 
diese Fragen der Differenziernng in den Anstalten behandelt; denn C8 

handelt sich bei der Differenzierung nach unserer Meinnng um die 
wesentlichen Grundlagen, die die gesamte Gestaltung des Vollzuges in 
ihrem Erfolg ent8('neidend beein8ussen und die einer gründlichen und 
genauen Erörterung bedürfen. 

Der letzte Punkt unserer. allgemeinen Erörterung betraf die Frage 
der Aufnahme·Anstalten. Ihre Aufgabe soll die einer fachlich verantwor!-
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baren Persönlichkeitserforschung als Grundlage für die Differenzierung 
und die Behandlung sein. Die Notwendigkeit solcher Aufnahme.Abtei
lungen wurde einmütig bejaht, wobei es da~ingestellt bleiben kann~ 
ob im Einzelfall selbständige Aufnahme·An stalten oder nur Aufnahme
Abteilungen vorhanden sind. Das wird sich nach den Möglichkeiten 
der einzelnen Länder richten müssen. Fachlich wurde gefordt'rt, da' in 
diesen Aufnahme-Abteilungen die teamartige Zusammenarbeit des. 
Jugendpsycbologen, des Jugendpsychiaters und des Pädagogen gewähr
leistet sein müsse. Dabei braucht die Mitarbeit des Jugendpsychiatera. 
keine etatmii'igen -Schwierigkeiten zu machen, denD es lä1it sich nach 
unserer Auffassung durchaua so gestalten, da' der ohoel:Jin zUlOtändige
Arzt ein Jugendpsychiater ist. Notwendig ist, da' wiche teamartige Zu
sammenarbeit sich nicht auf die Aufnahmezeit beschränkt, sondern für 
die ganze Vollzugszeit gewährleistet ist. 

Ich komme nun zu den Fragen des § 105 JGG, die wir vom Voll
zuge her erörtert baben. Die Erfahrungen des Vollzuges gehen einhel
lig dahin , da' sieb innerhalb der Anstalten die Helanwachsendeo, die 
mit Gefängnis bestraft sind, also vom Jugendrichter nicht als Jugend
liebe behandelt worden sind, von Ausnahmeu abgesehen, nicht als eine 
besondere Gruppe von der Gesamtheit unserer Insassen abheben, dab 
sie keine be~onderen Schwierigkeiten machen und k<!iner besonderen 
Behandlung bedürfen. Scbon diese praktische Erfahrung führt uns zu 
der Auffassung, dan es niclrt angebracht und daher auch nicht vertretbar 
ist, für eine Gruppe von Heranwachsenden das E.rwachsenen strafrecht 
weiterhin anzuwenden. Insoweit deckt sicb die Auffassung des A.rbeits
kreises voll mit dem grundsätzlichen Vorschlag, der in dem "einleitenden 
Referat von Herrn Professor ~chaffstein vorgetragen worden ist. Abwei
chende Vor~chläge dagegen vertritt unser Arbeitskreis bezüglich der Aus
nahmen , die in dem Vorschlag des Hauptreferates gemacht worden sind. 
Die erste vorgeschlagene Ausnahme ging dahin,dan die Heranwachsenden. 
die für Jugendstrafe nicht geeignet Bind, dem Erwachsenenvollzug 
unterst~JIt werden sollen. Dies bedeutet nach " unserer Auffassung eine 
nicht durchführbare und nicht gute Einschränkung; denn diese Entschei
dung, ob der Heranwachsende für eine Jugendstrafe geeignet oder nicht 
geeignet ist, kann in einer HaufJtverhandlung, sei sie auch so sorgfliltig 
wie überhaupt möglich vorbereitet Und durchgeführt, nicht getroffen wer
den. Der Richter wird durch diese Forderung genau so überfordert, wie 
er bisher durch die Entscheidung nach § 105 JGG überfordert worden 
ist. Die Eignung für Jugendstrafe und Jugendvollzug kann sich erst im 
Laufe einer längeren Beobachtung innerhalh des Vollzuges ergehen. Der 
Arbeitskreis ist daher einmütig der Auffassung, da1i eine Ausnahme in 
diesf"r Richtung nicht gemacht werden 801lte. 

In diesem Zusam menhang hat der Arbeitskreis auch die Frage 
der sogenannten .. Lücke" zwischen vierwöchigem Jugendarrest und 
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~ Monaten Jugendstrafe erörtert, die dort bemerkbar und fühlbar wird, 
wo es sich um Heranwachsende handelt, die einer erzieherischen Beein
flussung aus Anla6 der Tat nicht bedürfen und deren Tat keine erheb· 
liche kriminelle Intensität erkennen lä6t - wie z. B. fuhrlässige Ver
kehrsdelikte - . Diese Frage ist eingehend erörtert worden. Von 
t'ichterIicher Seite wird diese Lücke empfunden, und es wird erstrebt, 
flie mit eioer Ma&nahme auszufüllen, die eine längere Freiheitsentzie
hung als 4 Wochen Jugendarrest und eine kürzere als 6 Monate 
Jugendstrafe ermöglicht und die keine diskriminierenden Folgen haben 
soll. Vom Vollzuge her wurde demgegenüber einmütig auf die Gefahr 
hingewiesen, dafi mit einer solchen Afa&nahme - unter welchem 
Namen und in welcher Form sie auch auftreten mag - doch wieder 
die kürzere Freiheitsstrafe in unser Jugendrecht hineinkommt, deren 
Fortfall aus dem System des JugendreclJ.tes wir als au6erordentlich 
wohltuend und richtig empfinden. 

Zur zweiten Ausnahme des Vorschluges, wonach bei besonders 
schweren Taten allgemeines Strafrecht Ij.uf Heranwachsende anwendbar 
aein 8011. hat unser Arbeitskreis einmütig rlie Einstellung eingenommen. 
da6 eine Zuchthausstrafe für Heranwachsende in keinem Fall in Fruge 
kommen dürfe. 18- bis 21jährige junge Menschen dürfen nicht abge
schrieben werden, was wir mit einer Zuchthausstrafe praktisch tun 
würdeo. Im übrigen gehen die Erfuhrungen des Vollzuges, die durch 
zahlreiche praktische Beispiele in unserem Arbeitskreis erläutert wor
den sind, dahin, da6 häufig Täter gerade mit schwersten" Verbrechen 
durchuus die Ansatzpunkte zu einer guten und glücklicheli Resoziali· 
sierung bieten und da6 die Fälle, die wir haben verfolgen können, 
tins in dieser Richtung Recht geben. Deshalb sollte eine Zuchthaus· 
strafe für Heranwachsende nicht in Frage kommen und deshalb Erwach · 
8enenstrafrecht grundsätzlich für Heranwachsende auch bei schwersten 
Taten ausgeschlossen sein. Der Arbeitskreis ist also einmütig der Auf
fasBung, da' alle Heranwachsenden uneingeschränkt dem Jugendrecht 
unterstellt werden sollten. 

Erörtert wurde dann noch die Frage, ob man an eine zusätzliche 
Ma6nabme denken solle, die nach oben hin eine längere Inhaftierung 
der Heranwachsende!l bei besonders schweren Taten ermöglicht, ob 
man aho den Strafrahmen für Jugendstrafen noch heraufsetzen solle. 
Zum Teil wurde die Auffassung vertreten, da6 man diese Frage prüfen 
müsse. Aber auch hier haben sich die Vollzugspraktiker in ihrer über
wiegenden Mehrheit dafür ausgesprochen, da6 mau über zehn Jahre 
Jugendstrafe nicht hinausgehen dürfe, da.ij dafür kein Erfordernis und 
daher auch keine Berechtigung vorliege. 

Dann ist noch eine Frage erörtert worden, die in unsern Bespre
cllungen über den Vollzug immer zu kurz kommt und die doch ganz 
au6erordentlich wesentlich ist, nämlich die Frage des Jugendvollzuges 
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an den heranwachsenden Mädchen. Hier hat sich ergeben, dafi die Si
tuation zur Zeit auLerordentlich unglücklich ist, und zwar seitdem die 
Vollzugsgemeinschaften der Länder aufgegeben worden sind. Nach den 
uns erstatteten Berichten h~ben wir nirgends mehr eine selbständige 
Anstalt für junge Mädchen. überall handelt es sich um kleine Abtei
lungen von Anstalten , in denen auch Frauen aller anderen Arten von 
StI:affälligkeit untergebracht sind. Das bedingt, da6 keinerlei Differenzie
run~ möglich ist und daß auch keinerlei methodische Erziebungsarbeit 
geleIstet . werden kann; denn der AuIwand, der dafür nötig ist, ist Iür 
eine so kleine Gruppe naturgemäß nicht gerechtfertigt. Aus dieser Situation 
muu die Folgerung gezogen werden, daß mon doch wieder an eine
Konzentration des Vollzuges an jungen Mädchen herangehen mu6. Da 
wir diese Frage in unserem Kreise aus Zeitmangel nicht durcherörtern . 
konnten, schlägt auch hier der Arheitskreis die Bildung einer kleineren 
Studienkommission vor, die dieije gewi6 hrennend wichtige Frage im 
einzelnen erörtert. 

Im Zusammenhang damit wurde auch die Frage von Vollzugsge
meinschaften der Länder bei männlichen Heranwachsenden geprüfl, und 
auch da ist der Arbeitskreis der Meinung, da6 eine solche vollzugs
mäßige Vereinigung grö6erer Länderverbände anzustreben iet. Einige 
kleinere Länder haben nur je eine Anstalt; hier ist also die Diskussion 
über die Differenzierung von Anstalten rein tbeoretischer Natur. Anderer
seits dürfte ein solcher Zusammen schlu6 zu Vollzugsgemeinschaften von 
Ländern niemals dazu führen, da6 man noch gröbere Anstalten schafft. Im 
Vordergrund mufi immer die Notwendigkeit einer Beschränkung der Grö-
6e der einzelnen Anstalt in der Weise stehen, wie es vorhin dargelegt 
worden ist. . 

Damit sind die Fragen, die wir über den Vollzug erörtert haben, 
ahgeschlossen, und ich darf nun noch - sehr viel kürzer - über die
Frage der Entlussenenfürsorge berichten. Dabei haben wir unsere Er
örterung im Einvernehmen mit der Leitung des Jugendgerichtstuges 
im wesentlichen auf die Fragen der vorbereitenden Entlassungsfürsorge 
gerichtet. Das war das Thema, das uns im speziellen interessierte, zurnal 
die Entlassenenfürsorge, also das, was noch der Entlassung mit den 
Heranwachsenden geschieht, in dem Arbeitskrei s "Bewäbrungsbilfe"" 
erörtert worden ist. Bei der vorbereitenden Entlas8uIigsfürsorge giht es im 
allgemeinen keine Schwierigkeiten bei der Unterhringung und Arbeits· 
vermittlung sowie der Sorge dafür, daß der Heranwachsende in Ver
hältnisse kommt, in denen er sich ordentlich halten kann, wenn er das 
Seine dazu tut, sofern es sich um Entlassung nach längerer Vollzugs
dauer in einer Jugendstrafanstalt handelt. Es ist ja für nns in der Praxis 
des Jugendvollzuges eine Selbstverständlichkeit, da6 diese Vorbereitung 
auf den Entlas8ungstag hin die Ausrichtung der ganzen Arbeit von 
Anfang an entscheidend heein8u6t, und es gibt praktisch wohl keinen 
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Fall, in dem ein Heranwachsender aus der lugendstrafll.nstalt ohne' 
geeignete Unterbringung und geeigneten Arbeitsplatz entlassen wird. Der 
entscheidende Wert liegt hier in einer recht frühen Kontaktaufnuhme ' 
des Bewährungshelfers mit der Anstalt; denn es kommt darauf an, da6 
eine möglich st kontinuierliche Linie der erzieherischen Beeinflussung 
gewährleistet wird. Deshalb darf in der Betreuung ~ach der Entlassung 
kein Vakuum eintreten, sondern die BewährungsaufSicht mu& sich dem 
Vollzuge in der Anstalt unmittelhar anschlic.6en. Es sind praktische Fälle 
genannt worden, in denen das zu späte 'Einsetzen der Bewährungs· 
aufsicht zu einer Rückfälligkeit und zu einem Widerruf der Bewährungsent. ' 
lassung geführt hat. Also ist es notwendig, daß der Bewährungshelfer 
und die Anstaltsorgane möglichst früh miteinander in Verbindung treten . 
und die überleitung des Heranwaehsenden aus dem Vollzug in die Frei
heit besprechen und regeln. Schwierigkeiten ergeben sich bier in der 
Praxis noch insoweit, als örtlieh die Betreuung. verschiedenartig vorbe· 
reitet wird. Es bot sich insbesondere noch keine einheitliche Regelung ' 
ergeben, wer nun von den in Frage kommenden Organen, Jugendrichter. 
Bewährungshelfer und Jugendamt, von der Austalt am zweckrnü6igeten 
wegen der vorbereitenden Ma6nahmen in Anspruch zu nehmen ist. 
Aber wir glauben, daß diese Fragen sich - da die Praxis der Bewäh· 
rungshiIfe noch im Anlaufen ist - durch die Praxis zunäehst einmal 
klären müllsen, ehe man etwa vorschlägt, hier bestimmle Regulierungen 
zu treffen. 

Dagegen traten auf diesem Gebiet erhebliche Schwierigkeiten in 
aUen Fällen auf, in denen ein Heranwachsender nach Untersuchungs· 
haft" oder nach kurzer Gefängnisstrafe in einer Erwachsenenanstalt 
plötzlich entlassen wird. Wir hoben aus den Berichten der Fürsorger._ 
die diese Fälle ja praktiBcb in den Händen haben, erfahren, daß diese' 
Zahl viel grö6er ist, als wir je angenommen haben, so daß es sieb 
hier wirklich um ein echtes Problem handelt, an dem etwas getan 
werden muß. Wir hahen hierzu folgendes erörtert: Zunächst muß natür·
lieh eine Ausnutzung aller Möglichkeiten in Verbindung mit der frei
willigen StraffäUigenhilfe und mit den freien Verbänden " Innere Mission",
"Caritas" und "Arbeiterwohlfahrt" einsetzen. Das reicht aber in vielen 
Fällen nicht 8US. und hier haben Hich als eine wesentliche Hilfe klei
nere übergangsheimstätten erwiesen, die den Namen "HeimBtatt" im 
Sinne des Wortes verdienen. Solche Heimstätten haben wir zwar schon 
allenthalben. ober es Bind viel zu wenig, um ollen Fällen gerecht wer
den zu können. Hier mü6te angesetzt werden, und es müßten genügend 
Heimstätten geschaffen werden, in die solche Heranwachsenden hinein 
könnten. Hier müßte auch die vorbereitende Arbeit des Jugendrichters 
einsetzen, der Bich vor dem Termin Gedanken machen muß, wo der 
etwa zu entlassende Heranwachsende unterzubringen ist, und der gege-
benenfalls die Fühlung mit der Heimstatt aufnehmen mu6. Solche 
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Heimstätten dürfen höchstens etwa 15-20 Insassen aufnehmen, so dafi 
eine familienmäßige Atmosphäre hergestellt werden kann. Der Aufent
halt in einer solchen Heimstatt mü6te ein vorübergehender sein _ Wenn 
die Heimstätten so eingerichtet werden, dann würden auch die Bedenken 
zurückgestellt werden können, die sich aus einf:f Zusammenballung von 
strafentlassenen Heranwachsenden ergehen können. Dabei ist abschlie
ßend zu betonen, daß Fälle solcher Unterbringung in Ubergang!lheimen 
die Ausnahme bleiben müssen_ Regelmäßig soll die Unterbringung des 
Heranwachsenden bei der Entlassung dort erfolgen, wo er bei seinem 
neuen Lebensanfang verwurzeln solL 

Von fachlich-psychologischer Seite ist schlie.6lich nodJ. auf die 
Notwendigkeit katamnestischer Erhebungen hingewiesen worden als 
Grundlage für die Überprüfung, wie sich bestimmte Ma6nahmen des 
Vollzuges auf bestimmte Typen von Tätern auswirken. Es wäre nütz
lich, und diese Arbeit hätte um so größeren Wert, wenn sie vom Voll
zuge selbst getragen würde. Zu einer Diskussion dieser beherzigens
werten und wesentlichen Anregung ist es aus Zeitmangel nicht mehr 
gekommen. 

2. Die sogenannten Halbstarkenkrawalle 
Auszug aus dem Bericht über den VIII. Arbeitskreis 

VOll Prof. Dr. Curt Bondy, Hamburs 

Der Arbeitskreis 8 über die sogenannten HalbstarkenkrawaUe stand 
aufierhalb des eigentlichen Tagungsprogrammes..des Jugendgerichtstages. 
Es war Aufgabe des A-.::beitskreises, einen Erfahrungsaustausch zu 
ermöglichen, vor allem zwischen den polizeilichen Vertretern der 

. Städte, in denen solche Krawalle stattgefunden hatten. 
Der Teilnebmerkreis, der für andere Tagung!lteilnehmer geschlossen 

war, bestand aus 7-8 Beamten der Kriminalpolizei, 4 Vertretern von 
Ministerien, je 2 Vertretern der Staatsanwaltschaft, der Schutzpolizei, 
der Richterschaft und der Psychiatrie und je 1 Vertreter von Jugend
amt, Jugendgerichtshilfe und Psychologie. Durch diese ZU!lammensetzung 
des Kreises waren der Diskussion von vornherein be!ltimmte Grenzen 
gesetzt, die auch in meinem Bericht spürbar sein werden. 

Nach einem einleitenden Referat von Herrn Oheramtsrichter 
Mantier über die Vorkommnisse in München, über die Zusammen
setzung der Gruppen der randalierenden jungen Menschen und die 
ergriffp.nen Mafinabmen, berichteten Vertreter aus Berlin, DÜ!lseldorf, 
Wiesbaden, Hannover, Braunschweig, Oberhausen, Köln, Bielefeld und · 
Osnabrück. Dabei ergab sich ein höchst interessantes, bunte!l und 
vielseitiges Bild. Es lassen sich jedoch einige allgemeine Folgerungen 
ziehen: 
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1. Die Halb~tarkeDkrawalle sind nicht sy mptomati sc h 
für die gesamte heutige Jugend, sie stellen auch keine neue 
Form rier J ugen dkriminali tät dar. So schrumpft das ganze Problem 
erheblich zusammen - .,alles scheint, pur halb so wild zu sein". 

2. Es wurde immer wieder die Frage aufgeworfen, ob das ganze 
Problem nicbt weitgehend durch die häufige und ausführliche Behand· 
lung in der Presse einen 80 grofien Umfang angenommen hat. Man 
sprach in diesem Zusammenhang direkt von der Weckung eines neuen 
Kollektivgefühls dieser jungen Menschen, wodurch die Gruppe der 
Halbstarken w~itgehend erst geschaffen sein mag. Zweifellos mu6 es 
ihrem Gehungsstreben aufierordentlich entgegenkommen, wenn sie aus 
der Anonymität herausgehoben und in den Blickpunkt der ÖfTentHch~ 
keil gestellt werden. Man wird fotografiert, interviewt, und überall 
wird über einen gesprochen. Man tau scht heute Zeitungsherithte, wie 
man gestern Groschenhefte und dergleichen getauscht hat. 

3. Wie lichen nun die " Krawalle" aus? Es h a ndelt s ic h nicht 
um bestimmte, geplante S traftaten. Man steht erst gelangweilt 
herum, man ,.rottet sich zusammen", mlln belb tigt Pansnten, ras t mit 
Mopeds durch die Strafien, wendet sich gegen die Polizei, hält Autos 
auf usw. 

4. Dabei lassen sich im allgemeinen keine Rädelsführer feststellen, 
das ganze erscheint zufällig und ungeplant. · Der Anteil Krimineller 
an diesen Krawallen scheint aurserordentlidl gering zu sein. Als Bei· 
spiel wurde Köln genannt, wo eine Untersuchung vorgenommen wurde. 
Von den 367 Festgenommenen waren 501)/1) Lehrlinge oder GeseHen, 
30 % gelernte Arbeiter, der Rest Hilfsarbeiter, kaufmännische Angestellte 
und Schüler. Von den 367 Vernommenen waren nur 11 schon einmal 
straffallig geworden, d. h. ca. 31)/0' Ähnliche Zahlen wurden VOll anderen 
Städten als Schätzung genannt. 
E s ist also fals c h , die laufend en Straftaten eiDLelner Jugend. 
li c her, ebenso wie die von kleinen kriminell e n Gruppen, in 
direkten Zu sammenhang mit dem Halbs tarkenproblem zu 
bringen. 

5. Es betrifft auch nur eine ganz geringe Zahl der gesamten 
Jugendlichen und Heranwachsenden. [n Düsseldorf z.B. gibt es ca . 
74000 Vierzehn· bis Einundzwanzigjährige. Bei den Krawallen waren 
nicht ganz 100 Jugendliche beteiligt, also nur ein überaus kleiner 
Prozentsatz . 

. 6. Mädchen sind fast überhaupt nicht an den Krawallen beteiligt. 
7. Politische " Drahtzieher" konnten nirgends festgestellt werden. 
8. 1m Gegensatz zu den jugendlichen Kriminellen, bei denen in 

letzter Zeit ein enger Zusammenhang zwischen Straftat und Alkohol 
festzustellen war, scheint bei den Krawallen der Alkohol keine Rolle 
gespielt zu haben. 
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9. Die soziologische Struktur der Teilnehmer ist in den einzelnen 
Städten ganz verschieden. So waren in der einen Stadt z. B. Ober· 
schwer anfänglich mitbeteiligt ; sie blieben dann nach einer Warnung 
dureb. die Schule fort. In einer anderen Stadt bewirkte eine vorsorg· 
liche Warnung umgekehrt erst die Beteiligung, in einer dritten wurden 
überschüler überhaupt nicht festgesteUt. Im allgemeinen handelt es 
sich um Jugendliche und Heranwachsende, die in Arbeit stehen und 
gut verdienen. AJtersmä6ig scheinen die Siebzehnjährigen am stärksten 
vertreten zu sein. 

10. Verschiedentlich wurde betont, dan vom polizeilichen Stand-' 
punkt aus gesehen Verhandlungen mit den Halbstarken, Versammlungen 
mit Presse, Rundfunk u. ä. und ein .l,':ingehen auf irgendwelche For
derungen von ihnen niebt empfehlenswert wären. 

Darf ich von mir aus DOch hinzufügen: Mit der Aufstellung dieser 
Punkte ist das Halbstarkenproblem noch keinesfalls umfassend bet!chrie
ben, geschweige denn ein Weg zu seiner Lösung angedeutet. Hierzu 
mu6 BOch eine weitergehende und sehr viel gründlichere Analyse erfolgen. 

Es mu6 auch überlegt werden, ob die Frage nimt dom in dem 
gröberen Zusammenhang der Haltungsänderung der gesamten 
westdeutschen Jugend gesehen werden mub, die seit längerer 
Zeit allen erzieherisch Verantwortlichen Anla6 zu ernster Sorge ist. 

Ich mö~te deshalb mit dem dringenden Vorschlag schlie6en, da6 
eine Untenuchung über das Halbstarkenproblem veranlabt wird, an 
der die Praktiker und Theoretiker der verschiedenen Gebiete mitarbeiten. 
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Die Zeit.~chrift für StrafvoUzug hat im Laufe der letzten 
Jahre mehrfach über die Bedeutung und die praktische Durch
führung der Persönlichkeitserforschung für den StrafvoUzug 
berichtet. Die Schriftleitung begrüßt es deshalb, ihren Lesern 
durch den Beridu von lIerrn Oberregierungsrat Dr_ Hans Krüger 
einen umfa~senden Uberblic:k über die Arbeit des größten Insti
tutes Z f' geben, das im Bundesgebiet ausschließlich für diese 
Aufgabe zur Verfügung steht. Wegen des Umfanges des Berich
tes wird derselbe in Fortsetzungen erscheinen. 

Vorbemerkung: 

In der U nt e r s ll chung sh a ltan s ta l t Hamhurg - Stadt . jenem 
weitläufigen Gebäudekomplex in unmittelbarer Nachbarschaft der Ge
ricbtsgebäurle am Sievekingplatz sowie deA Park- und Messegeländes 
"Planten un BIomen", finden oicht nur im Jahresdurchschnitt etwa 
3700 Uotersuchungshäftli nge einen vorübergehenden Aufeothalt_ Dort 
ist au('.h der Sitz der "Ge fä ngni shehörd e d e r Fre ien und Han se
s tadt Hamburg" mit ihren zDhlreichen Abteilungen, von denen aus 
die Verwaltung der 10 hamburgischen.Vollzugsanstalten mit einer durch
schnittlichen Jahresllelegschaft von 2600 Strafgefangenen zentral geleite t 
wi rd. Der Au6enstehende. der sicb über die Vielfaltigkeit des Straf
vollzugswesens der Weltstadt orientieren möchte, wird dabei kaum ~n 
einer Instituti on vorübergehen können, die aus dem Rahmen der fort 
schrittlichen E inrichtungen der Gefängnishehörde Hamburg heute nicht 
mehr wegzudenken ist; de r K ri minal psyc h o lo gi sc h e n Abte il ung . 
1m .,Jugendbau" (Haus A) des Untersuchungsgefängnisses untergebracht, 
weist sie voo auGen allcrdings in keiner Weise jenen repräsentativen 
Anstrich auf, der SOllst den Nimbus von psychologischen Instituten 
wesentlich zu erhöhen vermag. Die Arbeitszimmel' - te ilweise ausge
baute Gefangenenräome - sind gegenüber den benachharten Häftlings
zeIlen äuIierlich nnr durch die Türheschriftung .,Krim.-psych. Abteilung" 
kenntlich gemacht, so daG sie für die Gefangcnen bis zur Durchführung 
der kriminalpsychologischen Untersuchung ziemlich unauffällig bleiben . 

Bei einer ,.Besichtigung" fli eser Abteilung biete t sich dem Fremden 
somit zunächst nichts anderes dar als das übliche Bild schlicht ausge
stalteter ßüroräume. Will der Besucher mehr erfahren über das, was 
sich innerhalb dieser Räumlichkeiten volbieht, so läDt bereits der Ein
blick in den "Archivraum" eine gewisse Ahnung davon aufkommen. 
Hier lagern in Regalen mehr als 3 500 .,Kriminalpsychologische Akten" 
mit Gutachten, Untersuchungsbefunden oder anderen - von der Ab
teilung besch afften - Unterlagen über die Persönlichkeit von - teilweise 
bei Rückfalligkeit mehrmals - untersuchten Rechtsbrechern. Es sind 
die Dokumente einer dem Strafvollzug und der Strafrechtspflege die
nenden B e guta e htun gs tätigkeit , wie sie bere it s 9 Jah r e lang 
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hier von einem Psychologenstab und seinen Mitarbeitern in täglicher 
Untersuchungsarbeit an Häftlingen geleistet wird. 

Mit ihrer doppelten Zielsehung, dem Strafvollzugspraktiker 
ein vollzugspädagogisch orientiertes Bild der Gefa ng e nen
psyc h e und dem Richter Grundlage n für die Bewertung ~er 
Täterpersönlichkeit zu vermitteln, dient die Kriminalpsychologisc.he 
Abteilung in besonderem Maße jencn Bestrebungen, die an den Anfang 
aller Maßnahmen der Strafzumessung, Behandlung und Resozialisierung 
von Kriminellen die Erkenntnis der individ'u e llen Persönlich· 
keitntruktur des Re cht sbre ch e r s stellen möchten. Aus kleinsten 
Anfängen entstanden, hat diese Einrichtung in jahrelanger stiller Arbeit 
allmählich jene Gestalt angenommen, die - obgleich noch nicht in 
endgültiger .Form - doch schon jetzt auch anderen Vollzugsbehürden 
ein gewi~!les Vorbild, zum mindesten aber manche Anregungen geben 
~i)nnte. Obwohl die Kriminalp3ych ologische Abteilung der Gefängnis· 
behörde längst weit über den hamburgiscben Raum hinau s bekannt 
geworden ist, wurde bislang auf alle Veröffentlichungen über ihre Tätig. 
keit im Fachschrifttum und in der Tagespresse verzichtet. 1m Hinblick 
all[ die za hlreichen inzwischen publizierten Bericbte anderer kriminal: 
psychologischer Uotet8ucbungsstellen erscheint es aber nunmehr ange· 
bradll, den Aufgahenherdch und die UntersuchungsverCahren dieser 
ältesten Institution die~er Art im Bundesgebiet erstmalig eingehend 
darzulegen. 

I. Entstehung und Entwicklung der Kriminal
psychologischen Abteilung 

I. Kurzer historischer Rückblick auf die Entwicklung der Per· 
söo lichkciherforsch un g ,·O'n Krimin ellen 1) 

Die P1ychologie im Strafvollzug ist nicht viel älter als die Bundes
.repuhlik, jedenfalls soweit es sich dahei um eine von Fachpsychologen 
in den Vollzug~anstalten ausgeübte Unters u('nungs' und Begutachtungs· 
tätigkeit hODllelt. 2) Auch die Kriminalpsychologische Abteilung in 
Hamburg entstand erst nach dem 2. Weltkrieg • .Mit ihrer Zielsetzung, 
der Persönlichkeitserforschung von R~chtsbrechern, knüpft sie jedoch -
wie jeder Kenner der Geschichte des Strafvollzugswesens weiLi - an 
eine lange Tradition an. Man kann daher die Gegenwartssituation 

1) Eine Dar,,~.Ihm, lind krili ,dl e Wllr,JigllnK d •• !rilhere .. Beoltebungen und M • .6n.hmen hOl ~ue." 
R. ß e<: " 111 die.n Zeil. d,rift ieiehe.a. (~öem~r"u",en ~u' Ir.riwi .. alp oydlolOf[i,"'en Alltog •• rheit 
im ~lrdyolhu"', N •• 5 f 1951.) lß.wiom~" hat .ud;, A. Kr eb. In oeh. a uofnhrlicheD und "ulld_ 
.at~ld",n ße, .. ,f>luu.~11 di ~ •. Enlwidduu, ,1 ~r P~""n1imkeh .• erlnr. chm'r im deut, men Ce/ing .. i,. 
w';"' n·· g ... ("'ild~n (N •. 4 f5 1954.) 

' / Alle .. li .... w"...!~n bf,.ei!' .1943 enlmol ii tl .. r~ d.i~ vt.tli.~,!II"olle I .. i.i oli"." und de ..... i todl .u~nd~n 
Dildo. d e. dom.lillen j\.I, ••• le.lal •• to Im Re,cb ' J"otlzrn,n ••• erlum I) •• t, lehl e ... och Aufhebun. 
d.,.. W"h.m.mt.p.y""olo~le einiu " . yeb .. lo,en _ dorunter .u<il d er HeI".en. - in den S,ralvoUzuN 
• • ', •• K.i",lnaiblol".~ .. ~ IIb~,mom",,,n. Sie " ,,,,ntCD obf,r ~rO&I"nten. Infolge iJ.olw"". "ln:<iehuDS 
~um . ", .. IAre n Truppe .. tlieno. ib.., T l li.k,,1t voren, oiebt au fnehme ... 
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und die inzwischen erziehen Fortschritte der Kriminalpsychoiogie nur 
dann richtig einschätzen, wenn man wenigstens die wesentlichsten 
Stadien der früheren Entwicklung kennt . 

.. Die Wissen!cbaft vom Verbrechen" - zumeist .,Kriminologie" 
genannt - bat eine lange Vergangenheit, die .. Persönlichkeit~erfor
schung des Verbrechers" hat sich dagegen erst später entwickelt. Ihre 
Anfange gehen allerdings ebenfalls schon in frühere Jahrhunderte 
zurück, n!imlich in das Zeitalter der ;, Aufklärung", de&sen geistige 
Haltung besonders durch die Betonung der .,Humanitätllidee" 
gekennzeichnet war. Die Ausweitung dieses Gedankens auf den Kri· 
minellen, der Grundsatz, auch im Verbrecher, im Häftling nicht zuletzt 
den Menschen zu sehen - eine zuerst von dem Engländer John Howald 
(1736 /90) nachdrücklich erbobene Forderung - bedeutete letzthin den ' 
AustoB zur Erforschung der Peraönlichkeit rechtsbrecheriscber Menschen. 
Am Anfang eines solchen Verbrecherstudiums stehen jene umfangreichen 
Sammlungen interes santer Kriminalfälle, wie sie von dem 
Franzosen Pitaval bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
bego'nnen und später von andern fortgeführt wurden ( .. Alter Pitaval", 
.. Neuer Pitaval" und .. Pitaval der Gegenwart"). Bei dieser Form der 
"literarischen Ka suis tik " - die von jeher eine besondere Fund· 
grube für Ktiminalromanschriftsteller gebildet hat l - wurde indeR 
die Darstellung der Persönlichkeit und des Werdeganges verbrecherischer 
Menschen lediglich auf Grund einer rein aktenmäfiigen Bearbeitung 
vorgenommen . 

Den eigentlichen Auftakt zu einem wissenschaftlichen Studium am 
lebenden Rechtsbrecher bildeten erst die .,kriminalantbropolo· 
gischenForsch ungen" des italienischen Professors Cesare Lombroso 
(1835 / 1909), der mit dem Rüstzeug vielfältiger Uutersuchungsverfahren 
vor allem die Persönlichkeit der Gewobnbeitnerbrecher zu ergründen 
veC9uchte. Er stellte jene - einstmah als sensalionell empfundene -
Lehre v om .,geborenen Verbrecher" auf, die das Vorhandensein 
einer allein auf Grund der ursprünglichen Veranlagung mit Natur
notwendigkeit zur Asozialität und zum Verbrechen vorbestimmten 
menschlichen SonderfQrm behauptet. Bei diesen - auf einer früheren 
Entwicklungsstufe zurückgebliebenen und aIe primitiv und infantil 
angesebenen - .Menschentypen glaubte Lombro9o ganz bestimmte 
körperliche und seelische Merkmale entdeckt zu haben, durch die 
sich jene gleichsam wie durch .. Kainszeichen" als eine einheitliche 
Gruppe aus dem Gros der sonstigen Kriminellen hervorheben sollten. 

Diese Anschauungen Lombroso's sind von der Wissenschaft zwar 
längst als unhaltbar erwiesen, indes hat seine Frage~tellung wie vor 
allem die methodische Exaktheit seines Vorgehens auf die Persönlich· 
keitserforschung von Kriminellen bahnbrechend gewirkt. Die Nutz· 
anwendung dieser Forschungsergebniue blieb allerdings zunächst im 
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wesentHchen auf die Rechtsprechung beschränkt. Die besonders toH 
dem deutschen Strafrechtslehrer Franz von Liszt schon Ende des 
vorigen. Jahrhunderts nachdrücklich erhobene Forderung nach einer 
stärkeren Berücksichtigung der Täterpersönlichkeit bei der 
Strafzumessung führte zu einer ausgedehnten gerichtlichen Gutachter
tätigkeit durch verschiedene neu gegründete kriminalistische Universitäts. 
institute. Erst einige Jahrzehnte später fand die nach dem Vorschlag 
von v . Li sz t nunmehr als .. Kriminalhiologie" bezeichnete Wissen. 
schaft (Lehre vom .. ~ang zum Verbrechen in seiner individuellen 
Gestaltung und seinen individuellen Bedeutungen" I») auch in den 
Strafanstalten selber eine feste Verankerung. Dieser Erfolg ist in erster 
Linie dem Lebenswerk der deutschen Pioniere derGefangeoeoerforschuog, 
des Medizinalrats Dr. Viernstein und des Ministerialrats Degen 
zuzuschreiben. Mit der von ihnen - anlä6lich der Einführung eines 
Stufenstrafvollzuges - bereits 1921 in Bayern begonnenen Einrichtung 
von besonderen Begutachtungss tellen für Gefangene wurde jene 
Periode der Häftlingsforschung eingeleitet, die in dem später (1937) 
erfolgten Aufbau eines rei chseinheitlichen " f{.riminalbiolo· 
giechen Dienuee" eine feste organisatorische Form erhalten hat. 
Auch im Vollzugswesen der Hansestadt Hamburg bestanden noch bis 
1945 eine .. Kriminalbiologische Untersuchungsstelle" (bei den Straf
anstalten Fuhhbüttel) sowie eine für den gesamten nordwestdeutschen 
Bezirk eingerichtete " Kriminalbiologische Sammelstelle" (heim Unter· 
suchnngsgetallgnis). 

Der .. Kriminalbiologiscbe Dienst" fand mit Kriegsende seinen 
Abschlu6. Er wurde auch später nicht wieder in der früheren Form 
aufgenommen. weil die veränderten Zeitverhältnisse, der Wandel der 
weltanschaulichen Perspektiven sowie auch wissenschaftlich-methodische 
Gesichtllpunkte eine Neuorientierung der Gefangenenerforschung not· 
wendig erscheinen lie6en. Man hat seitdem die Kriminalbiologie 
häufig kritisiert. wobei man sie teils völlig ablehnte, ·teilsaber wenigstens 
noch ihren Namen zu reUen suchte (n. a. au('.h in der Neufassung des 
Jugendgerichtsgeaetzes!) . EiM gerechte Beurteilung dieser Forschungs. 
richtung wird aber nicht nur ihre Mängel, sondern auch ihre tatsäch
lichen Werte borücksichtigen müssen. 

Die Fülle des einst von den zahlreichen kriminalhiologiscben 
UntersuchunglI' und Sammelstellen - u. a. auch in Hamburg - in 
mühevoller Kleinarbeit zusammengetragenen und in unzähligen Spezial· 
akten niedergelegten Materials wird auch weiterhin der kriminologischen 
Wissenschaft wertvoUe Unterlagen über die Verbrecltensursachen liefern 
können. Anch für die Klassifizierung von Gefangenen nach bestimm
ten Typen und Gruppen sowie vor allem nach dem Grad ihrer .. Ver. 
besscrHchkeit" oder .. Unverbesserlichkeil" haben die sorgfältigen Ana-

'I Lebrblldo det Deul""hea S ... r.-edlll. 9. AIlß. 1899, S. 6f. 
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lysen des Werdegangs von Gewohnheits- und Berufsverbrechern den 
Strafvolh:ugsorganen beachtenswerte Hinweise geliefert. Dennoch muli. 
rückblickend festgestellt werden, dafi dieses kriminalbiologische Gefan
genenstudium insofern letzthin einseitig bleibeIl muSte, als es in der 
ZielsetzuDR und in der Methodik unzulünglich war_ Als ZWei!k der 
früheren kriminalbiologisehen Untersuchungen wurde eindeutig die 
.. E rmittlun g d es soziu le n -Leis tun gswe rte s und deos Erbwertes 
e ines Gefan ge n e n" angegeben. Die erbbiologische Grundanschauung, 
die - nach den Worten vo n Dr. Viernstein - von d em .,u n e nt
rinnbare n Zusammenhang des Illdi v iduum s mit dem Erbgut 
d e r Ahnen " ausgeht , hilf tatsächlich die Denkart und Forscbungs
weise dtr Kriminalbiologie so sebr bestimmt. da6 man sie nicbt 'zu 
Unrecht als ein .,stammesunalytiscbes System" bezeichnet ba t. Dennoch 
darf man ihr nicht - wie es häufig ge3chehen ist - die Betonung 
der Erbveranlagung schlechthin zum Vorwurf machen. so wenig sie 
- wie Krebs sehr richlig bemerkt - dafür verantwortlich sein kann, 
da& "der Staat z. T. ihre Arbeil sergebnisse mißbrauchte und vielfach 
das Leben der ,Unerziehharen' vernichtete." 1) Berech tigte Bedenken 
ergehea 8icb jedoch gegen jene übersteigerte Form der Erbforscbuug, 
die Eigenschaften einer Einzelperson von ihren Vorfabren gewi!ser
ma6en .,abzuleiteu" und somit als " fedstebend" anzusehen geneigt ist, 
ohne auch die besonderen Wesenszüge und die umweltbedingten E nt
wicklungsmöglichkeiten des Individuums selber genügend untersucht 
zu haben. Sehr drastisch kennzeichnet Gruhle - einst selber ein 
führender, aber äußerst kritischer I\:rimiualbi ologe - dieses Vorgeben: 
" ln den Zeiten der Hypertrophie der Vererbungslehre schn itt man mit 
der Feststellung: der Vater hat gestohlen, also stahl der Sohn, jede 
weitere Forschung ab, aher man meinte dabei -eine erbliche Belastung." :!) 

Dei einer solchen Denkrichtung war es dann nicht weiter verwun 
derlich. daß die Anhäufung möglich st vieler Daten über AbBtammungs
verhältnisse und .Vorgeschichte eineIl Rechlsbrechers vor einer systema
tischen psychodiagnosti llehen Erfassung der Einzelpersönlicbkeit ent
scheidend in den Vordergrund gelIteIlt wurde. Aber auch die unmitlelbare 
Unteuuchung des einzelnen Gefangenen erfo lgte vorwiegend aus der 
Sich t und mit den Methoden einer biologisch-naturwissenschaftlichen 
F ragestellung, wä hrend die Gewinnung eineIl mehr vom pllych ischen 
Gelüge her gesehenen Persönlicbkeitsbildes vielfach nur auf Grund 
einer mebr "intuitiven" Gesamtscbau vorgenommen wurde. Zwar darf 
nicht unerwähnt bleiben, daß man auch an Hand von l.ahlreichen 
Fragebogen mit teilweise gut durchdachten BeurteiluDgsgesichtspunkten 
(z. B. dem bekannten .,Psychobiogramm" von E. Kretschmer) die plan
mä6ige Erfor~chung der Persö nlichkeit eines Rechtsbrechel1l zu ermög
lichen bestrebt war. Dennoch ist festzustellen, daß - insgesamt gese-
L) S. d ... ouf s. USo A,,'n. 1 z;Li~rL~n AILlplz. 
') ~V~ .. t.he .. de P'JdooJOI i~M 1 9~. S.510. 
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hen - die Erkenntnisse und Verfahren der neueren Psychologie, 
insbesondere der charakterologischen Diagnostik, in jenen Zeiten zu 
wenig berücksichtigt wurden. 

2. Der Werdegang der kriminalpsychologischen Abteilung in 
organisatorischer und personeller Hinsicht 

Wenn nach Beendigung des 2. Weltkrieges die Psychologie erst· 
malig im StrafvoUwg und späterhin auch in der StrafrechtspOege zu 
praktischer Auswirkung gelangen konnte, so war dies nicht nur auf 
die Gegenreaktion zu der vorhergegangenen Forschungsrichtung zurück· 
zuführen. Es mu6te längst als eine geradezu paradoxe Tatsache emp· 
funden werden, dali den auf fast allen Gebieten des öffentlichen Lebens 
seit Jahrzehnten bei }'ragen der Menschenbeurteilung und Menschen· 
behandlung mit Erfolg herangezogenen Vertretern dieser Wissenschaft 
lediglich der nähere Zugang zum Rechtsbrecher innerhalb der Vollzugs· 
anstalten bislang nahezu völlig versperrt gebl ieben war. Die ErforsclIung 
von Verbrechern und Verbrecl:J.erpsyche, das Studium der Kriminalität 
und des kriminellen Menschen war bill in die jüngste Zeit fast aus
schlie6lich die Domäne von Juristen, Krimina1i9~eD, Medizinern - vor 
allem Psychiatern - , von Soziologen, Strafvollzugspraktikern und 
Pädagogen. 

Diese Lage erfuhr nun in den ersten Nachk.riegsjahrcn eine grund· 
legende Wandlung, die in der Folge den deutschen StrafvolJzug davor 
bewahrte, binter den Errungenschaften aoderer Länder auf dem Gebiet 
der Kriminalpsychologie weiterhin zurückzubleiben. Die Weltstadt 
Hamburg hat hier zweifellos den enten entscheidenden Schritt getan, 
indem sie der Psychologie eine feste und dauerhafte Verankerung im 
Strafvollzug ermöglichte. Das geschah bereits im Jahre 1947, als auf 
Grund einer Verfügung des Generalstaatsanwalcs bei dem hanseatischen 
Oberlandesgericht (vom 19.4.47) eine .,Psychologische Abteilullg 
bei den hamburgiscben JustizvollzugsanstalteIl" ins Leben 
gerufen wurde. Ihre Leitung wurde dem Referenten übertragen, der 
seinen Dienstsitz zunächst im Untersuchungsgefängnis Hambur~-Stadt 
hatte. Die personeUe Besetzung dieser Abteilung bestand I 1f4 Jabr 
lang allerdings nur aus dem Leiter sowie einer von }'all zu Fall aus 
anderen Abteilungen bereitgestellten Schreibkraft! Als 11m 1.10.1917 
das hamburgische Strafvollzugswesen wieder - wie vor 1933 - zu 
einer selbständigen, von der Justiz getrennten Gefängnisbebörde umge
staltet wurde. blieb die Abteilung vorerst noch in der bisherigen Form 
bestehen. Im Juli 1948 erfolgte daop eine Personal vermehrung, wobei 
der Abteil!Jng ein Pädagoge (Stralanstaltsoberlehrer), eine Büroleiterin 
(Verwaltungsinspektorin) und eine ejgene Schreibkraft zugewiesen wurden. 

Anfang 1949 wurde die psychologische Abteilung aus dem Unter· 
,uchungsgelii~gnis in das Verwaltungsgebäude des l\Iännergefängnisses 
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Hamburg·Fuhlsbüttel verlegt, um mit der ebenfalls dort in , einem 
anderen Gebäudekomplex untergebrachten "Aufnahmeanst8lt" für 
neu eingelieferte Strafgefangene in enger Verbindung zu bleiben. Am 
1. 5.1949 wurde ihr die offizielle B ezeichn un~ "Kriminal. 
psychologische Abteilung d er Gefängnisb,ehörde der Freien 
und Hansestadt Hamburg " gegeben. Damit wurde sie aUlldrück
lieh ah eine neben den Vollzugsanstalten stehende, dem Behörden· 
leiter unmittelbar unterstellte und ausschlieilich den Belangen des · 
Strafvollzugs dienende Einrichtung ,gekennzeichnet. Bei dieser Ge· 
legenheit wurde du Fachpersonal um einen - bereits in einer anderen 
Abteilung im Dienste der Gefängnisbehörde stehenden - Psychiater 
(Oberreg .. Obermedizinalrat) vermehrt. der als Dienstältester nun· 
mehr die Leitung der Abteilung übernahm. Schlie6lich erfolgte auch 
die Einstellung eines Fotografen, der in den ersten lahren ausschließ· 
Jich für die Kriminalpsychologische Abteilung. späterhin aber auch 
für die gesamte Gefängnisbehörde täti g war. 

Nach 4jährigem Bestehen der Abteilung vollzog sich am 1.5.1951 
eine bedeutungllvolle organisatorische Veränderung. Seit diesem Zeit· 
punkt wurden nämlich Arbeitsbereich und Zielste llung der 
Kriminalpllychologischen Abteilung nicht mehr wie billlang 
auf die Strafvollzugsinteressen beschränkt, sondern darüber hinaull 
auch auf di e gerichtlichen Belan ge a u sge dehnt (s. die späteren 
Ausführungen S. 252). Dadurch verlagerte sich der Schwerpunkt der 
Untenuchungstätigkeit von den Strafgefangenen auf die U·Häftlinge. 
und el ergab sich weiterhin für die Psychologen die Notwendigkeit, 
als SachverständiRe in Gerichtsverhandlungen zu erscheinen. Diese 
Umstände erforderten die Rüekverlegung der Ahteilung in das Untcr' 
snchungsgefängnill, wodurch ein ständiger Kontakt der Psychologen 
mit den hier einsitzenden jungen Untenmchungshäftlingen sowie die 
räumliche Nähe zu den Gerichtssälen gegeben war. 

]n personeller Hinsicht führte der mit der forensisch-psycho' 
logischen Begutachtnngstätigkeit erheblich gestiegene Arbeitsanfall in 
der Folgezeit zur Einstellung von weiteren Fach- und Bürokräften. 
Nachdem die SteHe des Psychiaters mit der Versetzung ihres Trägers 
in den Ruhestand am 1. 3. 1953 für die Abteilung fortgefallen war, 
wurde die Leitung der Ahteilung wieder dem Referenten übertragen , 
der inzwischen auch zum Dezernatsleiter für psychologische Fragen 
dei Strafvollzuges ernannt wurde. (Dezernat VI.) Als solcher steht er 
in engster Verbinbung mit den übrigen Dezernenten der Gefängnis
behörde, mit denen ~r an den wöchentlich einmal stattfindenden D~
zementenhesprechungen bei dem Behördenleiter teilnimmt. Der KreiS 
der übrigen Fachkollegen besIeht aus 2 festangestellten Psychologen 
(1 Regierungsrat. 1 Angestellter TOA Ill) sowie 2 - jeweils für 
eine einjährige Aushildungszeit beschäftigten - Praktikanten (Diplom· 
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Psychologen). Als weitere Mitarbeiter gehören zur Abteilung: 1 Ober
lehrer, 1 Leiterin der GeschältBstelle (Angestellte TOA. VI) lIowie eine 
Büroangestellte und eine Stenotypistin. EiJa früher ebenfalls bei der 
Abteilung tätiger Psychologe wurde inzwischen ab AnstaltBpsychologe 
an die JugendstrafaDstalt Hahnöfersand versetzt (s. S. 254). 

3. Die Entwicklung des Anfgabengebietes der Kriminalpsycho
logischen Abteilung 1) 

a) Untersuchungs- und Begutac htungstätigkeit 

überblickt man die Gegenwartssiluation der Kriminalpsychologie 
nicht nur im Hamburger Raum, sondern auch im gesamten Bundes· 
gebiel, so ergibt sich im allgemeinen ein recht erfreuliches Bild hin
siclltlicll ihrer Ausbreitung und Verankerung im Strafvollzug und in 
der StrafreehtRpflege. Anstalspsycllologen und forensisch tätige psycholo
gische Sachverständige sind inzwischen - wenn auch nocl,J. unterschied
lich in den einzelnen Bundesländern - dem Strafvollzugspraktiker wie 
dem Richter zu vertrauten Helfern und Beratern geworden.2) Dabei 
darf aber nicht vergessen werden, welche erheblichen Schwierigkeiten 
und Unklarheiten von den erstmalig nach Kriegsende auf diesem Ge
biete tätigen Psychologen anfänglich zu überwinden waren_!!) Auch 
in Hamburg war mit der 1947 erfolgten Begründung der .. Psycholo
gischen Abteilung bei den hamburgischen Justizvollzugsanstalten" 
deren Aufgabengebiet zunächst noch keineswegs klar vorgezeicbnet. 
Bei dem Neuaufbau der Persönlichkeitserforschung von Kriminellen 
bestand zunächst - unabhängig von allen Fragen der Methodik -
bereits Unklarheit darüber, auf welche Personengruppen sich die 
psychologische Begutachtung erstrecken, ob sie vorwiegend jugendliche 
oder ältere Täter, Dauerkriminelle oder .. episodische" Rechtsbrecher, 
"au6ergewöhnliche Fälle" oder Durcbschnittsdelinquenten erfassen 
sollte_ Weiterhin war damals zu erwägen, ob die Begutachtung der 
Häftlinge zweckmä6ig vor oder nach der Aburteilung, also mehr für 
forensisch-psychologische oder für strafvollzugspädagogische Zwecke zu 
erfolgen hätte. 

Die in Hamhllrg eingeschlagene Richtung ergab sich seinerzeit 
ziemlich zwangsläufig aus den damaligen Zeitverhältnissen und den 
besonderen Bedürfnissen des Strafvollzuges. Das nach Kriegsende er
heblich in den Vordergrund gedrängte Gebiet der Jugendkriminali
tät machte damals die Untersuchung der Jungtäter vorwiegend 
zum Gebot der Stunde_ Dabei trat die Notwendigkeit, die in die )u-

I, S. die Geeamtübenicht Tabelle 1 (Anbang)_ 
~) S. die .ahlreichen inzwiechen in diee.ef Zeitechrift encbienenen AbhandlulI&en 

über Penönlichlr.eitalorllCbun,_ 
3) S. meinen 1950 veröffentlichten Auftatz .. Kriminalp.ycbnlo~e - ein neues Ar

beitsgebiet du Psychologie?" ... P.ycholngbche Rundeehau'" Bd. I·IV, S_ 251 H_ 
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gendgefängnisse einflutenden Massen möglichst schnell für die Voll
zugszwecke zu klassifizieren und entsprechende Erziehungsvor~chläge 
zn machen, gegeniiber einer Täterschilderung für gerichtliche Zwecke 
entscheidend hervor. Aus diesem Grunde wurden zunächst die krimi
nalps):"chologischen Untersuchungen Dach der Verurteilung, aber vor 
der Uberführung der Gefangenen in die Jugendstrafanstalt Hahnöfer
sand vorgenommen. Dem damaligen ü berwiegen der jüngeren Alters" 
klassen entsprechend wurde dabei die Begutachtung anfänglich auf 
die jugendlichen Strafgefangenen bis zum 18. Lebensjahr beschränkt, 

. späterhin aber auch auf die Minderjährigen b(8 zum 21. Lebens
ja h r ausgedehnt. Ober diesen Personenkreis wurde - abgesehen von Ge
fangenen mit ganz kurzfristigen Strafen oder kurzen Strafrestcn - von 
der Krirninalpsychologischen Abteilung ein schriftliches Persönlichkeits
g~tachten amgefertigt. Dieses wurde gleiclizeitig mit der Zuführung des 
Gefangenen dem lugendgefängni s zugeleitet, um hier als eine we
sentliche Grund lage bei d er erziehlichen Gestaltung des lu
gendvollzuges dienen zu können. 

Die~c Gutachten wurden anfiinglich nur von dem Psychologen der 
Abteilung abgegeben. Nach der später erfolgten Einstellung eines Päd
agogen lieferte auch dieser anschlie&end an das Gutachten des Psycho 
logen in jedem Falle noch eine weitere Beurteilung, die besonders 
die für die Erziehung, den Arbeitseinsatz und den Unterricht wührend 
des Strafvollzugs wesentlichen Gesichtspunkte enthielt. Diese Form des 
Zusammenwirken~ mehrerer Spezialgutachter wurde in der Folgezeit 
durch das Hinzutreten eines P sychiat e rs zu einer planmä6igen 
.. Tea rn·Arbei t" - nach amerikanischem Vorbild - ausgestaltet. die 
mehrere lahre das hesondere Kenn'leichen der Kriminalpsychologiscbe.n 
Abteilung Hamburg gewesen ist. 1n dieser Periode wurden über 
jeden Probanden 3 Gutachten - ein psychiatrisches. ein pädago
gisches und ein psychologisches - erstattet, wohei die Untersuchun · 
gen nach einer gemeinsam durchgeführten eraten Exploration von jedem 
Gutachter - entsprechend seiner besonderen fachlichen Sicht - getrennt 
vorgenommen wurden. Der Abbruch dieser - zweifellos in jeder Hin· 
sicht als ideale Organisationsform der Persönlicbkcitserforschung von 
Kriminellen an'lusehenden - Gemeinschaftsarbeit erfolgte hauptsächlich 
aus Zeitersparnisgründen hzw. aus fi skalischen Erwägungen. Die Not
wendigkeit, mit dem ' vorhandenen Personal eiDe grö6ere Menge VOD 

Gefangenen zu untersuchen u[id eine höhere Gutachtenziffer zu errei · 
chen, führte zu einer gesonderten Untersuchungstätigkeit und Gut
at::htenerstatlung durch die einzelnen Fachkräfte. 

Als die Gefängnishehörde im Mai 1951 sich cntschlo6. die Begut
achtungstäligkeit der Kriminalpsychologischen Abteilung auch für die 
Strafrechtspf1ege nut'lhar zu machen, kam sie damit in erster Linie 
den wiederholt von Richtern uud Staatsanwälten selber geäu6erten 
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Wünschen nach . Inzwischen war vor allem den in der Jugendstrafgerichts· 
barkeit tütigen Juristen die Arbeit der Abteilung und deren Auswirkung 
im Jugendvollzug soweit bekannt geworden, dan sie die kriminalpsy
chologischen Untersuchungen auch schon fiir die Urteils6ndung aus
zuwerten strebten. Als ein sehr wesentliches Mittel, die Gerichte in 
erwei1ertem Ma&e aul die Gutachtertätigkeil des Kriminalpsychologen 
aufmerksam zu machen, erwies sich dabei die - nach ü berwindung 
von manch erlei Schwierigkeiten - seiten ... der Justiz erlassene Verfü
gung, nach der jede von der Abteilung vo rgenommene krimi
nalp~yc hologi sc h e Untersu chung im Strafregi ster vermerkt 
werden muIJte. Von der nunmehr gebotenen Möglichkeit, früher erstat
tete Gutachten bei Rücklälligkeit eines Täters bei der Abteilung anzu
fonlefll, machten einheimische wie auch auswärti ge Staatsanwaltschaften 
und Geri('nte zun ehmend Gebrauch, wobei sie in der Regel auch eine 
Nachuntersuchung verlangten und gleichzeitig die Bestellung eiues 
Psychologeu zum Sachverständigen in der neuen Hauptverhandlung 
vornahmen. (Nur bei auswärtigen Verhandlungen wurde meistens dar
auf verzichtet.) In solchen Fällen mu&te dann vieUacb von dem bis
herigen Grundsatz, wonach nur Minderjährige kriminlllpsychologiscb 
zu untersuchen waren, abgewichen werden, da ein Teil der früher 
begutachteten Täter inzwischen das 21. Lebensjahr bereits überscbritten 
hatte. Die weitere Folge war, daIJ darüber hinaus in steigendem Aus
ma6 auch über andere, bislang noch nicht untersu('..hte V-Häftlinge 
sowie auch über nicht einsitzenJe jugendliche und heranwachsende 
Ang~klagte eine kriminal psychologi sche Beurteilung erbeten wurde. 

Damit war der Auftakt zu e iner entscheidenden Erweite
rung des Aufgabenge bi e t es d e r Kriminalpsyc holo g isc hen 
Abteilung gegeben, die nunm ehr, obwohl eine Institution der Geläng· 
nisbehörde. den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit immer stärker nach der 
forensi~ch.psychologischen Be~utachtung hin verlagern muGle. Beson ders 
seit dem Inkrafttrete n de s neuen Ju ge ndg e richisgesetzes 
im Oktober 1953 erfolgte eiu sprunghafter An stieg der Gutacbtertätig
keit für die Gerichte, da diese vor allem für die B e urteilung d e r · 
Entwicklungsreife von H e ranwa c h se nden (§ 105 JGG) die 
Mithilfe des jugendpsychologiscb geschulten Fachmannes erbaten. Aber 
auch für die Frage der bedingten Strafaussetzung auf ßewährung 
zogen die Gerichte zunehmend den Kriminalpsychologen als Berater 
hinzu, wobei dessen Gutachten nicht nur dem Richtf'r als Hilfsmittel 
für die Urteilssprechung dienten, sondern auch den Bewährungshelfern 
für ihre anschlie6ende ß etreuungsarbeit ausgehändigt werden konnten. 

Ein weiteres Hinausgehen der Gutllchterlätigkeit über die eigent
lichen Strafvollzug~belange und eine Ausdehnung der Untersuc:hungen 
auch auf ältere Häftlinge ergab sich darau s, da6 die Kriminalpsycholo
gische Abteilung in den letzten Jahren seitens der Gerichte in grö-
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6erem UmfaD~e auch zur Erstattung voti Gutachten über die Ent
la88ungareife von Sicherungs verwahrten sowie für Beurteilun
gen der nach § 26 StGB für einen bedingten Straferla6 
vorgesehenen Gefangenen herangezogen wurde. Weiterhin wurde 
den Abteilung~p!ychologen 1954 die Aufgabe zugewiesen, Glauhwür· 
digkeitsfeststellungen bei Kindern und jugendli c hen Zeugen 
in Sittlichkeitsprozessen vorzunehmen. Für diese - bislang nur 
in privatem Auftrag und au6erdiensdich von den Psychologen durch· 
gefübrten - Unter~uchungen wurde seinerzeit bei der Justizverwaltung 
selber eine neue Stelle geschaffen. Diese wurde anfänglich mit einem 
unabhängig von der KriminalpsychologiEchen Abteilung tätigen Psycho
logen besetzt, nach dessen Weggang jedoch einem im Rahmen der 
Abteilung arheitenden und nur fi skalisch bei der Justiz geführten Gut· 
achter übertragen. Die anfallenden Glaubwürdigkeitsuntersuchungen 
werden seitdem jedoch nicht mehr von einem einzigen Spezialgutachter, 
sondern von allen Kriminalpsychologen der Abteilung durchgeführl. Für 
diese Zwecke wurden he!ondere Unter!uchungsräume (im Ziviljustiz
gebäude) zur Verfügung gestell t, um jede mögliche Beei nträch tigu og der A uf· 
gei chlo'lSenheit der Kinder durch das Gefängniswilieu aUlzuschalten. 

Bei der in den letzten Jahren erfolgten Verschiebung des Schwer· 
punktes der Abteilungsarbeit auf die forensische Tätigkeit erhob sich 
zwangsläufig die Frage, ob man die Kriminalpsychologische Abteilung 
noclJ. weiterhin als eine Einrichtung der Gefängnisbehi:irde beizubehalten 
oder ob man eie nicht als Ganzes zweckmä6ig der Justizverwaltung 
einzugliedern habe. Schliefilich wurde auch eine Kompromi61ösung 
erwogen, bei der ein Teil der Psychologen bei der Gefängnisbehörde 
strafvollzugspaychologische Interessen zu wahren, der andere dagegen 
bei der Justizverwaltung einen besonderen "Gerichlllpsychologiscben 
Dienst" - entsprecllend dem "Gerichtsärztlichen Dienat" - zu bilden 
habe. Nach eingehenden Verhandlungen in den letzten Jahre'n ent
soolosscn sich die ma6geblichen Instanzen jedoch, die bei der Gefängnis
behörde organisch gewachsene Kriminalpsychologische Abteilung nicht 
zu zerscb.lagen, sondern sie hier weiterhin bestehen zu las~en. Ent
acheidend war dabei vor allem der Gesichtspunkt der .,Vollzl:Igsnähe", 
da diese als eine für jeden Kriminalpsychologen - auch für den 
forensisch tätigen - unerlä6liche Grundlage der Begutachtungsarbeit 
angesehen wurde. Um aber auch die durch die Gerichtstätigkeit der 
P~ychologen in den Hintergrund gedrängten eigentlichen Strafvollzugs
iotereS3en wieder stärker zu berücksichtigen, ordnete die Gefängnis
behörde im Oktober 1955 die Versetzung eines Ateilungsmit· 
gliedes als Anstalt s psychologe ao die Jugendltrafanstalt 
Hahnöfersand an. 

Zwisch~n der Kriminalpsychologischen AbteiJung und dem Jugend· 
gefängnis hatte zwar auch in den früheren Jahren eine laufende Ver-
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"bindung bestanden, die sieb nicht n~r in der Erstaltui:l~ der Gutachten 
für den Jugendvollzug erschöpfte, sondern auch durch Vorträge, Aus
sprachen über die Entwicklung der beurteilten H~linge im Gefangnis 
sowie durch Einsichtnahme der Abteilungspsychologen in die Personal
ak.ten mit den Fübrungsberichten über die entlassenen Gefangenen 
aufrechterhalten wurde. Zweifellos bat IIchon allein die Tatsache, da6 
die kriminal psychologischen Gutachten nicht nur in die Hände des 
Anstaltsleiters, des Arbeitsinspektors, der Pädagogen und der Fürtlorger 
gelangten, sondern von allen bei der Betreuung eines Häftlings mit
arbeitenden Aufsichts- und Werkbeamten eingesehen werde!J konnten, 
im Laufe der Jahre in starkem Ma6e zur Aufklärung und Schulung 
des Vollzugspersonals der Jugendanstalt beigetragen. Vor allem wurden 
dadurch des~en Bereitschaft und Fertigkeiten bei dem Abfassen von 
differenzierten l<'ühruDg~berichten wesentlich erbÖht. Ein Teil der 
Aufsichtskräfte wurde zudem in einem mehrjährigen .. Erzieherlehrgang" 
auch über Fragen und Erkenntnisse der Psychologie eingehend unter
richtet und einer regulären Abschlu6prüfung in die~em Fach unterzogen! 
Insgesamt wurde jedenfalls erreicht, da6 die in den Gutachten gegebenen 
Hinweillc für die er:dehliche Behandlung, für den ArheitseioHlz während 
der Haft, llber auch Hir die spä tere berufliche Wiedereingliederung 
eines Gefangenen im Wirtschaft sleben weitgehend beachtet wurden und " 
zur praktischen Auswirkung gelangen konnten. Aus diesen Gründen 
konnte daher lange Zeit auf die - in anderen Bundesländern vielfach 
schon früher erfolgte - Institution eines besonderen Anstaltspsychologen 
verzicbtet werden. Die nunmehr auch in Hamburg geschaffene Stelle 
eines solchen Psychologen - der disziplinarisch dem Anstaltsleiter. 
fachlich dagegen dem J.,eiter der Kriminalpsychologischen Abteilung 
unterstellt ist - bietet jedoch besondere Möglichkeiten, den Belangen 
des An staltsvollzuges noch mehr als bislang gerecht zu werden. Dabei 
dürfte sich das Tätigkeitdeld des An s talt s psychologen - ent
sprechend der bereits andernorts eingetretenen Entwicklung - über 
die reine Begutachtungsarbeit hinaus vor allem nach der ' Seite der 
psychologi schen Behaodlung sowie einer noch differenzierteren 
Klass ifizierung der junge n Häftlinge ausdehnen. 

Als Auswirkung dieser neuen Organisationsform ergab sieh für 
die Arbeit der Abteiluogspsychologen, daS diese nicht mehr wie bis
ber über sämtliche dem Jugendgefängnis zugefübrten Häftlinge Gutachten 
erstatten. sondern in erster Linie die bereits für gerichtliche Zwecke 
abgegebenen Beurteilungen dorthin weiterzuleiten haben. Au6erdem 
wird aber auch ein Teil der vor der Hauptverhandlung noch nicbt 
begutachteten Strafgefangenen nach der rechtskräftigen Verurteilung 
von dem Abteilungllpädagogen für Vollzugszwecke gutachtlich erfa6t. 
Die übrigen noch nicht vollständig untersuchten Strafhäftlin~e 
werden dagegen erst nach der Überführung in das JugendgefängDls 
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vom Anstaltspsychologen schriftlich begutachtet. Diesem werden dafür 
sämtliche Unterlagen (Aktenauszüge, schriftliche Auskünfte und Ergebnisse 
zahlreicher psychologischer Voruntersuchungen) zugeleitet, die in der 
kriminalpsychologischen Abteilung bereits während der U- Haft über 
jeden Minderjährigen zusammengetragen wurden (s. Heft 5/56). 

Aus dieser Arbeitsorganisation ergibt sich, da6 sämtliche in den 
Strafvollzug gelangenden Jugendlichen und Heranwachsenden entweder 
vor der Gericbtsverhandlung oder später im Strafvollzug kriminal· 
psychologisch 'erfaGt werden. Solche ]ungtiiter jedoch. die weder in 
Untersuchungshaft noch in den Strafvollzug kommen, werden nur auf 
besondere Anforderung der Gerichte begutachtet. Das gleiche trifft 
filr die Untersuchungsbäftlinge zu, die nach dem Urteilsspruch nicht 
in Vullzugsanstalten überführt werden. 

HUCHBESPRECHUNG 

Probleme der Poli%ciauf,icht (Sicheru"g,au!. icht) herau,geseben vOm Bunde,· 
krimi"alaml Wie.baden (lll 5.) Wie,bade". $chriftenrf'ihe der Bunde.krimi· 

"alamfe. 195513 

Die Probleme der Sicherungnufsidll, die such vellchiedentlich sul den Ver· 
handlungttn der GroSen Strafrecbukommi'lion erörtert wurdf n, verdienen die Auf· 
merkanmkeit der Strshollzugebedienlteten. In 3 Teilen werden oie Fugen eingeh"nd 
erörtert: J. Gelcbichtlicber Überblick und rechUvergleichende DllfllIellung (AS8eIlOr 
Hehler), 2. Die Durchführung der pbnmäliigen poli~eilichen OberwlChung nach d"m 
ltunderl.S deI Reiche· und Preuiiechen Miuieten dei (nnern vom 11. Dezember 1937 
(Reg .• u. Kriminalrllt F....chenb.ch und Kriminslr.t Leicbtweili), 3. Recht.dogmatioche 
Betrschtung (Reg.· u. KrimiDIlIdirektor Dr. Nill:gemeyer). Im letJlte.n Teil wird der 
vom Bundeem ini.ter der Justiz auf Grund der Bentung der Groi"n Strafrechts· 
kommiuion aU'gelllbeit"te Vorscblsg über di" Sicberungeaufeicht abgedrudr.t. 

Erll die K"nntni , die8e1 Tateacben gibt die Vorlnuetzung für das Verl!tändni l 
der weiteren Verhandlungen ~um Thema Sicheru~gssuflicht im Rshmen der Grolien 
Suslrechukommiuioo, wie .ie snl ihrer 9. Arbeiutsgung vom 23.·28. April 1956 
erfolgten. Hierüber wird im Sonderdrnck su' d em Bundennzeiger N,. 171 vom 
4. September 1956 berichtet; er enthält die neuelten VorBChläge über die geplanten 

Vond:lriften über die SicherungllBuf.ichl. 

Ds von dieser M.liregel "der Sicherung und Belll!e rung" die Gestaltung der 
MaSnahmen für einen Teil der aus den StrarvollzugMnstslten Entlassenen abhängt, 

verdient die dankenIlwerte Veröffentlichung Bead:ltung. 

A. Kreb. 
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